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Abs. Absatz 

ArbStättV Arbeitsstättenverordnung 

Art. Artikel 

AVV Baulärm Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – 

Geräuschimmissionen 

Az. Aktenzeichen 

BBPlG Gesetz über den Bundesbedarfsplan - Bundesbedarfsplangesetz 

BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 

Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) 

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) 

16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung) 

24. BImSchV Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes 

(Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung) 

32. BImSchV Zweiunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzver-

ordnung) 

39. BImSchV Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards 

und Emissionshöchstmengen) 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-

schutzgesetz) 

BSI Bundessicherheitsgesetz 

bspw. beispielsweise 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 
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CEF-Maßnahme Maßnahme zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion 

(continuous ecological functionality-measures) 

dB (A) Dezibel (A-Bewertung) 

d. h. das heißt 

DIN Deutsches Institut für Normung 

DN Nenndurchmesser 

EltBauVO Verordnung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen 

über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen 

EMF Elektromagnetische Felder 

EMFV Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch 

elektromagnetische Felder 

EnWG Energiewirtschaftsgesetz (Gesetz über die Elektrizitäts- und Gas-

versorgung) 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

EnWGZuVO Verordnung des Umweltministeriums über energiewirtschaftsrecht-

liche Zuständigkeiten 

etc. et cetera 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

FCS-Maßnahme Maßnahme zur Sicherung des Erhaltungszustands 

(favorable conservation status) 

ff. fortfolgend 

FFH-Gebiet 

(Natura-2000-Ge-

biet) 

Europäisches Schutzgebiet nach der Richtlinie 92/43/EWG des Ra-

tes vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 

sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

FFH-Richtlinie Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates 

vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-

wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) 

GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

ggf. gegebenenfalls 

GIS-Anlage Gasisolierte Schaltanlage 

ha Hektar 

HB Havariebecken 

HDWN Hochdrucknebelsprühanlage 

HQ Hochwasser 

inkl. inklusive 
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i. S. v. im Sinne von 

i. V. m. in Verbindung mit 

KSG Klimaschutzgesetz 

KOSTRA-DWD Koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung und -auswertung 

des Deutschen Wetterdienstes 

kV Kilovolt 

LBO Landesbauordnung 

LBOAVO Allgemeine Ausführungsverordnung des Ministeriums für Landes-

entwicklung und Wohnen zur Landesbauordnung 

LBOVVO Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung 

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 

LGRB Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

LKreiWiG Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz - Gesetz des Landes Baden-

Württemberg zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Gewährleis-

tung der umweltverträglichen Abfallbewirtschaftung 

LOI Letter of intent 

LGebG Landesgebührengesetz Baden-Württemberg 

LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-

Württemberg 

LVG Landesverwaltungsgesetz Baden-Württemberg 

LVwVfG Landesverwaltungsverfahrensgesetz Baden-Württemberg 

MW Megawatt 

NatSchG Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und 

Pflege der Landschaft 

NHN Normalhöhennull 

Nr. Nummer 

PlanSiG Planungssicherstellungsgesetz - Gesetz zur Sicherstellung ord-

nungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während 

der COVID-19-Pandemie 

S. Satz 

sog. sogenannt 

TÜV Technischen Überwachungsverein 

u. a. unter anderem 

ÜAnlG Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen 



Planfeststellungsbeschluss Netzbooster Kupferzell  

 

VII 
 

Urt. Urteil 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

UW Umspannwerk 

v. vom 

v.a. vor allem 

VGH Verwaltungsgerichtshof 

vgl. vergleiche 

VO Verordnung 

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 

WG BW Wassergesetz für Baden-Württemberg 

z. B. zum Beispiel 
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A. Tenor 

 

Auf Antrag der TransnetBW GmbH vom 20.04.2023 erlässt das Regierungspräsidium 

Stuttgart als zuständige Planfeststellungsbehörde gemäß §§ 43 ff. EnWG i. V .m. 

§§ 72 ff. LVwVfG jeweils in der derzeit gültigen Fassung für das o.g. Vorhaben folgen-

den 

 

 

Planfeststellungsbeschluss: 

 

 

I. Grundentscheidung 

Der Plan für die Errichtung und den Betrieb des Netzboosters Kupferzell ein-

schließlich aller sonstigen in den Planunterlagen, insbesondere in den Lage- 

und Bauwerksplänen sowie im landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) auf-

gelisteten Einzelmaßnahmen wird nach Maßgabe der Ziffern II bis IV festge-

stellt. 

 

II. Konzentrationswirkung 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich 

der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle 

von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung 

sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche 

Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen 

und Planfeststellungen nicht erforderlich (§ 43 Abs. 4 EnWG i. V. m. 

§ 75 Abs. 1 LVwVfG). 
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III. Planunterlagen 

 

Bestandteil der Planung sind folgende Unterlagen: 

Unterlage Blatt Beschreibung Maßstab 

A  Verzeichnisse, Vorhabenbeschreibung, Al-
ternativenprüfung und Rechtserwerb 

 

A.1  Unterlagenverzeichnis, Abkürzungsver-
zeichnis 

 

A.1.1  Verzeichnis der Unterlagen  

A.1.2  Abkürzungsverzeichnis zu den Unterlagen  

A.2  Erläuterungsbericht  

A.2.1  Erläuterungsbericht  

A.3  Pläne  

A.3.1  Gesamtlageplan 1 : 500 

A.4  Unterlagen Rechtserwerb  

A.4.1  Rechtserwerbsplan 1 : 2.000 

A.4.2  Rechtserwerbsverzeichnis  

B  Beschreibung der baulichen Anlagen in 
Anlehnung an LBO 

 

B.1  Beschreibung der baulichen Anlagen  

B.1.1  Technischer Bericht Bauliche Anlagen  

B.1.1.1  Baubeschreibung  

B.1.1.2  Bauleitplanung/Ziele der Raumordnung  

B.1.1.3  Bauliche Anlagen auf dem Netzbooster-Ge-
lände 

 

B.1.1.3.1  Erdbewegungen Netzbooster  

B.1.1.3.2  Betriebsgebäude  

B.1.1.3.3  SubNester einschließlich Cubes  

B.1.1.3.4  Rückhaltebauwerke Niederschlagswasser und 
Löschwasser 

 

B.1.1.3.5  Regenrückhaltebecken  

B.1.1.3.6  Löschwasserbehälter  
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B.1.1.3.7  Anlagenzaun Netzbooster  

B.1.1.4  Bauliche Anlagen auf dem Umspannwerks-
gelände 

 

B.1.1.4.1  Erdbewegungen Umspannwerk  

B.1.1.4.2  Transformatorenfundament Umspannwerk  

B.1.1.4.3  Erweiterung der bestehenden GIS-Anlage um 
ein weiteres Schaltfeld 

 

B.1.1.4.4  Anlagenzaun Umspannwerk  

B.1.1.5  Abstandsflächen nach § 5 LBO 1 : 500 

B.1.1.6  Berechnung der baulichen Nutzung  

B.1.1.7  Statistik  

B.1.1.8  Bauleiterbestellung  

B.1.1.9  Auszug aus dem Liegenschaftskataster 1 : 2.000 

B.1.1.10  Standsicherheitsnachweis  

B.1.1.11  Zustimmungserklärung des Grundstückeigen-
tümers 

 

B.1.1.12  Angaben zum Brandschutz  

B.1.2  Pläne Bauliche Anlagen  

B.1.2.1  Übersichtsplan Bauliche Anlagen 1 : 5.000 

B.1.2.2  Lageplan (§ 4 LBOVVO) – zeichnerischer Teil 1 : 1.000 

B.1.2.3  Lageplan (§ 4 LBOVVO) – schriftlicher Teil  

B.1.2.4  Auszug Flächennutzungsplan 1 : 25.000 / 
1 : 5.000 

B.1.2.5  Auszug Bebauungsplan  

B.1.2.6  Gesamtlageplan bauliche Anlagen 1 : 5.000 

B.1.3   Grundrisse/Schnitte/Ansichten Bauliche 
Anlagen 

 

B.1.3.1  Bauliche Anlagen auf dem Netzbooster-Ge-
lände 

 

B.1.3.1.1  Erdbewegungen Netzbooster 1 : 500 

B.1.3.1.2  Betriebsgebäude – Grundriss UG 1 : 100 

B.1.3.1.3  Betriebsgebäude – Grundriss EG 1 : 100 

B.1.3.1.4 1 Betriebsgebäude – Ansichten und Schnitte  1 : 100 
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 2 Betriebsgebäude - Dachaufsicht 1 : 100 

B.1.3.1.5  SubNester einschließlich Cubes 1 : 50 /  
1 : 100 

B.1.3.1.6  Rückhaltebauwerke Niederschlagswasser und 
Löschwasser 

1 : 500 

B.1.3.1.7  Regenrückhaltebecken 1 : 250 

B.1.3.1.8  Anlagenzaun Netzbooster 1 : 20 

B.1.3.1.9  Löschwasserbehälter 1 : 50 

B.1.3.2  Bauliche Anlagen auf dem Umspannwerks-
gelände 

 

B.1.3.2.1  Erdbewegungen UW 1 : 250 

B.1.3.2.2  Transformatorenfundament UW 1 : 50 / 
1 : 100 

B.1.3.2.3  Erweiterung der bestehenden GIS-Anlage um 
ein weiteres Schaltfeld 

 

B.1.3.2.4  Anlagenzaun UW 1 : 20 

B 1.4  Entwässerung Bauliche Anlagen  

B.1.4.1  Technische Erläuterung zur Entwässerung 
Netzbooster (Schmutz- und Niederschlags-
wasser) 

 

B.1.4.2  Technische Erläuterung zur Entwässerung 
Umspannwerk 

 

B.1.4.3  Lageplan Schmutzwasser 1 : 500 

B.1.4.4  Schema Schmutzwasser  

B.1.4.5  Einzugsgebiete/Oberflächenplan 1 : 500 

B.1.4.6  Lageplan und Schema Niederschlagsentwäs-
serung 

1 : 250 

B.1.4.7  Niederschlagsdaten KOSTRA-DWD-2020 für 
den Standort Kupferzell 

 

C  Trassierungstechnischer Teil  

C.1  Erdkabel  

C.1.1  Erdkabel Mittelspannung  

C.1.1.1  Technischer Bericht Erdkabel (Mittelspan-
nung) 

 

C.1.1.2  Prinzipzeichnung Erdkabel (Mittelspannung) 1 : 500 
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C.1.2  Erdkabel Hochspannung – Technischer 
Bericht und Prinzipzeichnung Erdkabel 
Hochspannung 

 

D  Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung 
nach § 48 WasserG BW 

 

D.1  Antragsschreiben Wasserrechtliche Ge-
nehmigung 

 

D.1.1  Antrag auf Wasserrechtliche Genehmigung 
nach § 48 WG für Transformatorenfundament-
wanne 

 

D.2  Pläne  

D.2.1  Gesamtlageplan 1 : 500 

D.2.2  Transformatorenfundament Umspannwerk – 
Grundriss und Schnitte 

1 : 50 

D.2.3  Untersuchung der Funktionsfähigkeit von 
Tauchrohren 

 

D.2.4  Arbeitsanweisung AA-NSB-3001 zur Wartung 
und Prüfung von Entwässerungseinrichtungen 
der TransnetBW 

 

E  Gutachten und gutachterliche Stellungnah-
men 

 

E.1  Technische Gutachten  

E.1.1  Schallimmissionsprognose zu den Bautätig-
keiten 

 

E.1.2  Schallimmissionsprognose zum Anlagenbe-
trieb 

 

E.1.3  EMF-Gutachten  

E.1.4  Erschütterungsprognose  

E.1.5  Geotechnischer Bericht Nr. 1 (Netzbooster)  

E.1.6  Geotechnischer Bericht Nr. 2 (UW)  

E.1.7  Bodenschutzkonzept  

E.1.8  Liste potentiell gefährdender Stoffe  

E.1.9  Störfallverordnung (12. BImSchV)  

E.2  Umweltfachliche Gutachten  

E.2.1  Erfassungsbericht Biotoptypen und Arten  
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E.2.2  Darstellung der erfassten Biotoptypen und 
FFH-Lebensraumtypen 

1 : 5.000 

E.2.3  Darstellung der erfassten Biotoptypen on Ab-
hängigkeit des Ökokonto-Werts 

1 : 5.000 

E.2.4  Erfassungsergebnisse Vögel, Amphibien und 
Reptilien 

1 : 5.000 

E.2.5  Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung nach §§ 44 und 45 BNatSchG – 
Bericht inkl. Formblätter 

 

E.2.6  Landschaftspflegerischer Begleitplan – Bericht 
inklusive Maßnahmenblätter 

 

E.27  Landschaftspflegerischer Begleitplan – Be-
stands- und Konfliktplan 

1 : 1.000 

E.2.8  Landschaftspflegerischer Begleitplan – Maß-
nahmenplan 

1 : 1.000 

E.3  Sonstige Unterlagen  

E.3.1  LOI – Gemeinde Kupferzell  
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IV. Nebenbestimmungen 

 

Immissionsschutz 

 

1. Für die Gewährleistung eines immissionsverträglichen Betriebs des Netzboos-

ters sowie der zugehörigen Anlagen auf dem Gelände des Umspannwerks Kup-

ferzell sind folgende technische und organisatorische Maßnahmen umzuset-

zen: 

- Austausch und Einhausung der 110-kV-Kompensationsdrosselspule mit 

einem Schalldämmmaß von RW ≥ 10 dB. 

- Errichtung einer U-förmigen Beton-Schallschutzwand im Nahfeld des 

380-kV-Transformators T412 mit einer Stärke von 0,3 m, einer Höhe von 

12,5 m und einem Schalldämmmaß von RW ≥ 40 dB ab Frequenzen von 

100 Hz. 

- Positionierung der MSCDN-Anlage im nördlichen Bereich des Umspann-

werks Kupferzell und Einhausung der drei zugehörigen Filterkreisdros-

seln mit einem Schalldämmmaß von jeweils RW ≥ 11 dB. 

 

2. Die Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen ist dem Landratsamt Hohenlo-

hekreis (FD 50.3 Gewerbeaufsicht- und Immissionsschutz) sowie der Planfest-

stellungsbehörde vor Inbetriebnahme des Netzboosters nachzuweisen. 

 

3. Durch bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen ist sicherzustel-

len, dass der Beurteilungspegel der durch den Anlagenbetrieb hervorgerufenen 

Geräuschimmissionen die in der TA Lärm angegebenen und im folgenden auf-

geführten Immissionsrichtwerte an den umliegenden, maßgeblichen Immis-

sionsorten (im allgemeinen Wohngebiet: Im Mehl 1, Eberhard-Finckh-Straße 18 

und 20; im Gewerbegebiet: Freiwillige Feuerwehr Kupferzell, Büro- und Sozial-

räume MEFA) nicht überschreitet: 

- Allgemeines Wohngebiet: Tagzeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) - 55 dB(A); 

Nachtzeitraum (22:00 – 06:00 Uhr) - 40 dB(A) 
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- Gewerbegebiet: Tagzeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) - 65 dB(A); Nachtzeit-

raum (22:00 – 06:00 Uhr) - 50 dB(A) 

- Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte 

am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 

20 dB(A) überschreiten. 

 

4. Im Falle von Nachbarschaftsbeschwerden wegen Lärmbelästigung durch den 

Anlagenbetrieb kann die Vorhabenträgerin vom Landratsamt Hohenlohekreis 

verpflichtet werden, von einer anerkannten Messstelle auf eigene Kosten fest-

stellen zu lassen, ob die für den Einwirkungsbereich geltenden Immissionsricht-

werte eingehalten werden und welche Maßnahmen bei Nichteinhaltung geeig-

net sind, den Beschwerden abzuhelfen. 

 

5. Sollten wider Erwarten Maßnahmen i. S. d. vorangegangenen Nebenbestim-

mung erforderlich werden, sind diese vor Umsetzung mit der unteren Immissi-

onsschutzbehörde des Landratsamts Hohenlohekreis und der Planfeststel-

lungsbehörde abzustimmen. 

 

6. Die im EMF-Gutachten genannten Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten 

vor möglichen Gefährdungen durch elektromagnetische Felder bei der Arbeit 

innerhalb des Netzboosters sind vollumfänglich umzusetzen. 

 

 

Natur und Landschaft 

 

Allgemeine Nebenbestimmungen zu Natur und Landschaft 

 

7. Die Vorhabenträgerin hat zur Durchführung der Baumaßnahme eine ökologi-

sche Baubegleitung zu bestellen. 
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8. Im Rahmen der ökologischen Baubegleitung sind Tagesprotokolle anzufertigen. 

Diese sind der unteren Naturschutzbehörde innerhalb von zwei Werktagen in 

elektronischer Form zu übermitteln. 

 

9. Die Vorhabenträgerin hat der Planfeststellungsbehörde die erforderlichen An-

gaben für das digitale Kompensationsverzeichnis unter Verwendung der elekt-

ronischen Vordrucke der obersten Naturschutzbehörde unverzüglich nach Be-

standskraft des Planfeststellungsbeschlusses zu übermitteln. Die Vorhabenträ-

gerin hat die Planfeststellungsbehörde unverzüglich von Baubeginn bzw. der 

Fertigstellung des Vorhabens zu unterrichten. Die Vorhabenträgerin hat der 

Planfeststellungsbehörde über den Stand der Umsetzung der Kompensations- 

und Unterhaltungsmaßnahmen während der Bauausführung einmal jährlich, 

nach Ende der Bauausführung alle fünf Jahre zu berichten. 

 

10. Die Umsetzung der Maßnahme V3 ist durch die ökologische Baubegleitung an-

zuleiten und zudem fotografisch im zugehörigen Protokoll darzustellen. 

 

Artenschutz 

 

11. Während der Bauarbeiten sind Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche 

Beleuchtung im Außenbereich zu vermeiden. Sollte der Einsatz künstlicher Be-

leuchtung nicht vermeidbar sein, ist dies mit der unteren Naturschutzbehörde 

des Landratsamts Hohenlohekreis vorab abzustimmen. Falls die Beleuchtung 

in Flächen geschützter Biotope hineinstrahlen sollte, ist eine Ausnahme bei der 

unteren Naturschutzbehörde einzuholen. 

 

12. Der Bauzaun, der im Zusammenhang mit der Maßnahme V3 errichtet werden 

soll, ist in einem Bodenabstand von mindestens 15 cm aufzustellen bzw. der 

Gitterabstand muss im unteren Zaunsegment mindestens 15 x 15 cm betragen. 

Die Verwendung von Stacheldraht soll vermieden werden. 
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13. Mit den Baumaßnahmen darf innerhalb der Vogelbrutzeiten nur mit Zustimmung 

der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Hohenlohekreis begonnen 

werden. Grundlage für eine Zustimmung ist eine gutachterliche Einschätzung 

durch die ökologische Baubegleitung, die der unteren Naturschutzbehörde vor-

zulegen ist. Eine enge Abstimmung zwischen der unteren Naturschutzbehörde 

und der ökologischen Baubegleitung ist erforderlich. 

 

14. Die genaue Lage des Reptilienschutzzauns ist in Abstimmung mit der ökologi-

schen Baubegleitung an aktuelle Gegebenheiten anzupassen. 

 

15. Der Reptilienschutzzaun ist in einem mindestens zweiwöchigen Abstand auf 

seine Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. 

 

16. Entlang des Reptilienschutzzauns sind Rampen als Überquerungsmöglichkeit 

für die Zauneidechsen zu errichten. Diese sind im Abstand von ca. 8 m auf der 

Seite des Baufelds aus Kies und Sand zu errichten. 

 

17. In Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung und der unteren Natur-

schutzbehörde muss nach der Winterruhe der Reptilien geprüft werden, ob auf-

grund von Einzelnachweisen eine Rampe im Südwesten des Vorhabengebietes 

errichtet werden muss. 

 

Nebenbestimmungen zu § 4 Abs. 3 BArtSchV 

 

18. Der Fang der Zauneidechsen darf mittels Handfang, mit Schlingen sowie unter 

dem Einsatz von Becherfallen vorgenommen werden. Der Fang muss so erfol-

gen, dass eine Tötung oder Verletzung der Tiere vermieden wird. 

 

19. Der Fang hat durch erfahrenes und geschultes Fachpersonal oder durch ent-

sprechend eingewiesene Hilfspersonen zu erfolgen. Vor Aufnahme der Tätig-
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keit müssen eventuelle Hilfspersonen auf den rechtlichen Schutz der zu fan-

genden Tierart als auch auf die hierzu erteilte Ausnahme und deren Nebenbe-

stimmungen hingewiesen werden. 

 

20. Ein Abfangen der Zauneidechse aus dem Eingriffsbereich muss vor der Eiab-

lage oder nach dem Schlupf der Jungtiere und bei geeigneten Witterungsver-

hältnissen erfolgen. Die ordnungsgemäße Durchführung ist durch eine ökologi-

sche Baubegleitung zu überwachen. 

 

21. Sofern Becherfallen auch über Nacht aktiv sind, sind diese mindestens zweimal 

täglich auf gefangene Tiere hin zu kontrollieren. Bei Deaktivierung über Nacht 

sind die Fallen mindestens einmal täglich zum Ende der Tagesaktivität der Tiere 

zu kontrollieren. Vor ungünstigen Witterungsverhältnissen (z. B. starke Regen-

ereignisse) oder an Tagen ohne Kontrollmöglichkeit sind die Fallen zu deakti-

vieren. Sofern ein unerwartetes Starkregenereignis bei aktiven Fallen eintritt, 

sind diese unmittelbar danach zu kontrollieren, um ein zu Schaden kommen 

von Tieren zu vermeiden. 

 

22. Becherfallen sind mit geeigneten Strukturen (Laub, Moos, Totholz etc.) zu be-

stücken, so dass die Tiere hierunter Schutz suchen können. 

 

23. Alle Tiere müssen nach dem Einfangen bzw. im Zuge der Kontrollen der Be-

cherfallen unverzüglich in das neue Habitat verbracht und an Ort und Stelle 

wieder freigelassen werden. 

 

24. In den Becherfallen befindlicher Beifang von Amphibien, Reptilien, Säugetieren, 

Insekten, etc. ist ebenfalls von der Eingriffsfläche zu bergen und mit auf die 

Ersatzhabitatflächen zu verbringen. 
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25. Sofern sich Abweichungen von der beantragten Fangmethode ergeben, sind 

diese der höheren Naturschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Diese ent-

scheidet, ob die Änderungen als geringfügig einzustufen sind und von dieser 

Entscheidung abgedeckt sind.  

 

 

Wasserwirtschaft 

 

Entwässerung 

 

26. Die Regenrückhalteanlagen sind plan- und bestimmungsgemäß und nach den 

allgemeinanerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und zu 

warten. Die Leistungsfähigkeit des bestehenden Entwässerungsgrabens ist 

dauerhaft zu erhalten, um den vorgesehenen Notüberlauf zu gewährleisten. 

 

27. Für die Dacheindeckungen dürfen keine unbeschichteten Metalle wie Blei, Kup-

fer oder Zink verwendet werden. 

 

28. Das Abwasser aus der geschlossenen Grube ist gemäß Entsorgungssatzung 

der Gemeinde Kupferzell zu beseitigen. Sie muss gegenüber den zu erwarten-

den Beanspruchungen dauerhaft dicht sein und regelmäßig auf Dichtheit ge-

prüft werden. 

 

29. Es ist sicherzustellen, dass im Brandfall kein Löschwasser in die Regenrück-

haltebecken geleitet wird. Die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen (Ver-

knüpfung Brandmeldeanlage mit Pumpen) sind regelmäßig auf ihre Funktions-

tüchtigkeit zu überprüfen. 

 

30. Eine dauerhafte Ableitung von Grund- und Schichtwasser über eine Drainage-

leitung ist nicht zulässig und daher zu unterlassen. 
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31. Die Grundstücksentwässerung ist unter Beachtung der geltenden DIN EN-Nor-

men herzustellen und zu betreiben. Dies sind u. a. die DIN EN 12056, die DIN 

1986 und die DIN EN 752. Insbesondere durch geeignete bauliche Maßnahmen 

ist sicherzustellen, dass eine Dichtheitsprüfung der Entwässerungsleitungen bis 

zum öffentlichen Kanal (Grund- und Sammelleitung, Anschlusskanal) jederzeit 

möglich ist. 

 

32. Die Grund- und Sammelleitungen einschließlich des Abwasseranschlusskanals 

bis zum öffentlichen Kanal nach Verlegen und vor Verfüllung ist auf Dichtheit zu 

prüfen (erstmalige Dichtheitsprüfung, Abnahmeprüfung). Diese erstmalige 

Dichtheitsprüfung der neu verlegten Leitungen ist nach der  

DIN EN 1610/DWA-A 139 durchzuführen. 

 

33. Mit der Durchführung der Dichtheitsprüfung sind unabhängige, fachkundige Un-

ternehmen (Inhaber RAL - GZ 961) zu beauftragen. 

 

34. Der Betreiber hat den Zustand und die Funktionsfähigkeit der Anlagen für die 

Rückhaltung, Drosselung und Ableitung des Niederschlagswassers einschließ-

lich dem Graben für den Notüberlauf regelmäßig zu überwachen. 

 

35. Der Anschluss an den bestehenden Regenwasserkanal ist mit dem Kanalnetz-

betreiber abzustimmen. 

 

§ 48 WG 

 

36. Ölverunreinigtes Wasser aus der Trafofundamentwanne darf nicht abgepumpt 

und in die Regenwasserableitung eingeleitet werden. Im Havariefall muss das 

Wasser-Öl-Gemisch von einer Fachfirma abgesaugt und fachgerecht entsorgt 

werden. 

 

37. Vor jeder Inbetriebnahme der Tauchpumpen zur Entwässerung der Funda-

ment- und Auffangwanne ist visuell zu prüfen, ob das Wasser frei von Öl ist. 
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Grundwasser 

 

38. In den niederschlagsreicheren Monaten mit hohen Grundwasserständen ist mit 

Erreichen der geplanten Geländeoberkante auf dem Umspannwerksgelände 

bei 355 m NHN ein Baggerschurf bis zur Unterkante des Transformatorenfun-

daments inklusive eines Bodenaustauschs durchzuführen. 

 

39. Eine ergänzende wasserrechtliche Genehmigung ist einzuholen, falls im Zuge 

des Baugeschehens wider Erwarten Grundwasser im Bereich des neu zu er-

richten Transformatorenfundaments auf dem Umspannwerksgelände angetrof-

fen werden sollte. 

 

 

Bodenschutz und Altlastenschutz 

 

40. Die Vorhabenträgerin hat zur Durchführung der Baumaßnahme eine bodenkun-

dliche Baubegleitung nach DIN 19639 zu bestellen. Diese ist der unteren Bo-

denschutz- und Altlastenbehörde des Landratsamts Hohenlohekreis rechtzeitig 

vor Baubeginn zu benennen. Hauptaufgabe der bodenkundlichen Baubeglei-

tung ist die Überwachung der Vorgaben des Bodenschutzkonzepts. Hinzu 

kommt die Beratung der Vorhabenträgerin in der Planungsphase und während 

der Ausführung der Maßnahme in bodenschutzfachlichen Belangen. Ziel ist 

eine möglichst hochwertige Verwertung des anfallenden Bodenmaterials, der 

Erhalt und die Wiederherstellung der Bodenfunktionen und eine erfolgreiche 

Rekultivierung der bauzeitig genutzten Flächen. 

 

41. Die Baumaßnahme ist entsprechend des aktualisierten Bodenschutzkonzeptes 

auszuführen. 
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42. Die Bodenarbeiten im kulturfähigen Boden dürfen nur bei ausreichend tragfähi-

gen Bodenverhältnissen (Wasserspannung > 50 cbar; Konsistenz halbfest) er-

folgen. Bei ungünstigen Bodenfeuchtebedingungen dürfen Bodenarbeiten nur 

mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen vorgenommen werden. Die Vorgaben des 

Bodenschutzkonzepts sowie der DIN 19639, Tabelle 2 sind einzuhalten. 

 

43. Der Fahrzeugeinsatz ist mit der bodenkundlichen Baubegleitung abzustimmen. 

Diese erstellt für alle eingesetzten Fahrzeuge ein Maschineneinsatzkataster, 

das entsprechend Tabelle 2 und Anhang A der DIN 19639 die Befahrbarkeits-

grenzen der einzelnen Fahrzeuge/Fahrzeuggruppen beinhaltet. Ungeschützte 

Böden dürfen nicht mit Radfahrzeugen befahren werden.  

 

44. Zum Schutz vor Erosion durch Wasser ist eine Querprofilierung im Böschungs-

bereich und eine umgehende Ansaat vorzunehmen. Gegebenenfalls sind wei-

tere Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel der Einsatz von Saatmatten oder eine 

Spritzbegrünung zu ergreifen. Außerdem hat ein geregeltes Abflussmanage-

ment für den Bau- und Endzustand zu erfolgen. Bei Bedarf sind in Abstimmung 

mit der bodenkundlichen Baubegleitung geeignete Maßnahmen zum Schutz 

des Bodens vor Winderosion zu ergreifen. 

 

45. Bei der Zwischenlagerung von Oberbodenmaterial gilt eine maximale Mieten-

höhe von zwei Metern. Kulturfähiger Unterboden kann in Mieten bis zu maximal 

drei Metern Höhe geschüttet werden. Bei der Mietenlagerung ist eine Trennung 

von Oberboden und Unterboden und Untergrund vorzunehmen. Oberboden 

darf nur auf Oberboden und Unterboden nur auf Unterboden gelagert werden. 

Andernfalls müssen Oberboden und Unterboden durch Vlies getrennt werden. 

Bei Bedarf muss steiniges Untergrundmaterial ebenfalls auf Vlies zwischenge-

lagert werden. Staunasse Zwischenlagerflächen bzw. Zwischenlagerflächen in 

Senkenlage sind zu vermeiden. Gegebenenfalls ist das Oberflächenwasser 

durch Profilierung und Draingräben am Mietenfuß geordnet abzuleiten. Mieten-

körper dürfen nicht befahren werden. Bei einer geplanten Zwischenlagerung, 

die zwei Monate überschreitet, sind die Zwischenbegrünungen umgehend mit 
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einer geeigneten intensiv wurzelnden Saatgutmischung (z. B. aus Senf, Klee, 

Gräser oder Wintergetreide) vorzunehmen. Die Mietenbegrünung ist entspre-

chend des Saatzeitpunkts und der Lagerungsdauer anzupassen (s. DIN 19639). 

Die Mietenlager müssen halbjährig durch Mahd gepflegt werden. 

 

46. Die Baustelleneinrichtungsflächen und Mietenlager im Norden und Süden des 

Vorhabenbereichs sind rückstandslos von jeglichem Fremdmaterial oder 

Fremdstoffen zurückzubauen. Unter Baustraßen, befestigten Baustelleneinrich-

tungsflächen und Mietenlagerflächen ist der Unterboden bzw. Untergrund vor 

dem Bodenauftrag mechanisch zu lockern. Auf die späteren landwirtschaftlich 

genutzten Flächen ist Oberboden (ca. 0,4 m) mit ausreichender Verzahnung mit 

dem Unterboden aufzutragen. Überschüssiger Oberboden muss bei Bedarf 

möglichst hochwertig verwertet werden. Außerdem ist eine biologische Stabili-

sierung durch geeignete Zwischenbewirtschaftung von drei Jahren (z. B. mit ei-

ner Luzerne-Klee-Gras-Mischung) vorzunehmen. Stellt die bodenkundliche 

Baubegleitung eine ausreichende Stabilisierung vor Ablauf der drei Jahre Zwi-

schenbewirtschaftung fest, kann die Dauer der Zwischenbewirtschaftung im 

Einzelfall verkürzt werden. Entsprechend DIN 19639 wird eine vertragliche Ver-

einbarung mit den Bewirtschaftern empfohlen.  

 

47. Für die Herstellung der Böschungen und deren Rekultivierung sind bis ca. 1,0 m 

unter dem geplanten Geländeverlauf die Materialien Unterboden und Unter-

grund bzw. Ausgangssubstrat zu verwenden. Die Standsicherheit ist nachzu-

weisen. Zwischen 1 m bis 0,2 m unterhalb des geplanten Geländeverlaufs ist 

kulturfähiger Unterboden (Lösslehm, Verwitterungslehm Keuper, Kolluvium) in 

die Rekultivierungsschicht einzubringen. Vor dem Aufbringen einer 20 cm 

mächtigen Oberbodenschicht ist der eingebrachte kulturfähige Unterboden auf-

zurauen, um so Ober- und Unterboden miteinander zu verzahnen. Zum Schutz 

vor Erosion sind im aufgetragenen Oberboden Querrillen anzulegen. Umge-

hend nach Abschluss des Bodenauftrags hat eine Ansaat zu erfolgen. Bei Be-

darf sind weitere Schutzmaßnahmen wie beispielsweise durch Saatmatten oder 

Spritzbegrünung zu ergreifen. 
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48. Bei den Bauarbeiten anfallender Erdaushub ist, wenn möglich vor Ort zu ver-

werten. 

 

 

Brandschutz und Öffentliche Sicherheit 

 

49. Die im Brandschutzkonzept beschriebenen Maßnahmen sind vollumfänglich 

umzusetzen, die Hinweise zu berücksichtigen und den Empfehlungen ist nach-

zukommen. 

 

50. Eine Brandmeldeanlage (BMA) entsprechend DIN 14675, Kategorie 1 ist zu in-

stallieren. Diese muss mit einer ständig besetzten Stelle verbunden sein, um 

eine frühzeitige Alarmierung der Feuerwehr im Brandfall zu gewährleisten. 

 

51. Feuerwehr-, Flucht- und Rettungswegpläne sind in Abstimmung mit dem zu-

ständigen Kreisbrandmeister und der örtlichen Feuerwehr zu erstellen und an 

geeigneten Stellen anzubringen. 

 

52. Mit einem geeigneten Unternehmen muss vertraglich vereinbart werden, dass 

dieses jederzeit (24 Stunden am Tag/7 Tage die Woche) innerhalb von einer 

Stunde nach Alarmierung mit einem geeigneten Tankfahrzeug auf dem Be-

triebsgelände des Netzboosters mit Arbeiten zum Abpumpen verunreinigten 

Löschwassers beginnt und dieses anschließend abfährt und entsprechend dem 

Stand der Technik entsorgt. Findet sich kein passendes Unternehmen, hat die 

Vorhabenträgerin dafür Sorge zu tragen, dass die vorgenannten Maßgaben auf 

andere geeignete Weise eingehalten werden. Der Vertrag ist der Planfeststel-

lungsbehörde, dem zuständigen Kreisbrandmeister sowie der örtlichen Feuer-

wehr vorzulegen. 

 

53. Aufgrund der umfangreichen brandschutztechnischen Maßnahmen ist vor Inbe-

triebnahme durch einen Brandschutzsachverständigen bestätigen zu lassen, 
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dass die Anforderungen im aktuellen Brandschutzkonzept entsprechend umge-

setzt wurden. 

 

 

Arbeitsschutz 

 

54. Bei der Ausführung des Bauvorhabens sind die Baustellenverordnung und die 

allgemeinen Grundsätze (Maßnahmen des Arbeitsschutzes) nach § 4 des Ar-

beitsschutzgesetzes zu beachten. In diesem Zusammenhang wird auch auf die 

vom Bauherrn/Koordinator zu erstellende Unterlage für die späteren Arbeiten 

an der baulichen Anlage (z. B. Arbeiten auf dem Dach, Fensterreinigungsarbei-

ten etc.) hingewiesen. 

 

55. Sofern bei der Ausführung des Bauvorhabens 

- die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage beträgt 

und mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden oder 

- der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschrei-

tet, 

ist der Gewerbeaufsicht des Landratsamts Hohenlohekreis sowie die Planfest-

stellungsbehörde spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine 

Vorankündigung nach Anhang I der Baustellenverordnung zu übersenden. 

 

56. Ist für die Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, 

eine Vorankündigung zu übermitteln oder werden auf der Baustelle besonders 

gefährliche Arbeiten ausgeführt, so ist vor Einrichtung der Baustelle ein Sicher-

heits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen. 

 

57. Werden auf der Baustelle Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig, sind ein oder 

mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen. Der Koordinator ist verantwort-

lich für die Planung und Organisation der Baustelle, hat ggf. den Sicherheits- 

und Gesundheitsschutzplan zu erstellen und auf der Baustelle die Einhaltung 

aller Arbeitsschutzmaßnahmen zu überwachen. 
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58. Bei Erd-, Fels-, und Aushubarbeiten für Baugruben und Gräben müssen die 

Erd- und Felswände so abgeböscht oder verbaut werden, dass die Beschäftig-

ten nicht durch Abrutschen von Massen gefährdet werden. Dabei sind alle Ein-

flüsse, welche die Standsicherheit des Bodens beeinträchtigen können, z. B. 

Klüfte oder Verwerfungen, einfallende Schichtungen, Verfüllungen, Wasserhal-

tungen, Schichtenwasser, Fließsandböden oder Erschütterungen besonders zu 

berücksichtigen. Die DIN 4124 „Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau – 

Baugruben und Gräben“ ist zu beachten. 

 

59. Vor Inbetriebnahme der neuen Betriebsgebäude und Anlagen hat der Arbeitge-

ber bzw. die Vorhabenträgerin zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der 

Beschäftigten eine Gefährdungsbeurteilung nach §§ 5 und 6 Arbeitsschutzge-

setz durchzuführen. Die Gefährdungsbeurteilung ist unabhängig von der Anzahl 

der Beschäftigten zu dokumentieren. Die notwendigen Maßnahmen sind umzu-

setzen und die Beschäftigten entsprechend zu unterweisen. Eine Gefährdung 

kann sich insbesondere ergeben durch: 

- Die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplat-

zes, 

- physikalische, chemische und biologische Einwirkungen, 

- die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbe-

sondere von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den 

Umgang damit, 

- die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen 

und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken, 

- unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten, 

- psychische Fehlbelastungen. 

 

60. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber unabhängig von 

der Zahl der Beschäftigten auch zu ermitteln, ob Betriebsbereiche oder Anlagen 

vorhanden sind, in denen explosionsfähige Atmosphäre entstehen kann. Wenn 
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dies der Fall ist, hat er ein Explosionsschutzdokument gemäß § 6 Abs. 9 Ge-

fahrstoffverordnung zu erstellen und auf dem aktuellen Stand zu halten in dem 

u. a.  

- die Explosionsgefährdungen ermittelt und einer Bewertung unterzogen 

werden,  

- angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um die Ziele des Explo-

sionsschutzes zu erreichen, 

- explosionsgefährdete Bereiche entsprechend der Häufigkeit und Dauer 

des Auftretens von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre in Zonen 

unterteilt werden und 

- welche Explosionsschutzmaßnahmen getroffen wurden. 

Die Arbeitnehmer sind entsprechend zu unterweisen. 

 

61. Im Zuge der Gefährdungsbeurteilung sind Schutzmaßnahmen festzulegen und 

umzusetzen, die der Überschreitung der unteren Auslöseschwellen für die mag-

netische Flussdichte (AC und DC) wirksam begegnen. Eine entsprechende Un-

terweisung der Beschäftigten ist durchzuführen. Werden besonders schutzbe-

dürftige Beschäftigte eingesetzt, ist eine individuelle Gefährdungsbeurteilung zu 

erstellen. 

 

62. Fluchtwege und Notausgänge müssen gemäß dem Anhang Nr. 2.3 Arbeitsstät-

tenverordnung (ArbStättV) i. V. m. der Technischen Regel für Arbeitsstätten 

ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“ Kapitel 8 mit hochmontierten Sicher-

heitszeichen deutlich und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

 

63. Türen im Verlauf von Fluchtwegen und Türen von Notausgängen müssen sich 

von innen ohne Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich Beschäf-

tigte in der Arbeitsstätte befinden. Manuell betätigte Türen von Notausgängen 

müssen gemäß dem Anhang Nr. 2.3 Abs. 2 der ArbStättV in Fluchtrichtung auf-

schlagen. 

 

64. Fluchtwege, Notausgänge und Notausstiege sind ständig freizuhalten. 
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65. Bei der künstlichen Beleuchtung der Arbeitsstätte sind die Anforderungen der 

Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4 „Beleuchtung und Sichtver-

bindung“ zu beachten. 

 

66. Überwachungsbedürftige Druckbehälter, Druckgeräte bzw. Druckanlagen dür-

fen entsprechend § 7 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über überwachungsbedürftige 

Anlagen (ÜAnlG) i. V. m. § 15 und Anhang 2 Abschnitt 4 Br. 4 der Betriebssi-

cherheitsverordnung (BetrSichV) nur in Betrieb genommen werden, wenn die 

Anlage unter Berücksichtigung der vorgesehenen Betriebsweise durch eine zu-

gelassene Überwachungsstelle bzw. eine befähigte Person auf ihren ordnungs-

gemäßen Zustand hinsichtlich der Montage, der Installation den Aufstellungs-

bedingungen und der sicheren Funktion geprüft worden ist. Die Prüfzuständig-

keit ergibt sich dabei aus Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 6 BetrSichV. 

 

67. Überwachungsbedürftige Druckbehälter sind wiederkehrend entsprechend 

§ 7 Abs. 1 Nr. 4 ÜAnlG i. V. m. § 16 und Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5 BetrSichV 

zu prüfen. Die Prüffristen sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung bzw. 

einer Sicherheitstechnischen Bewertung festzulegen. Wenn die Anlage wieder-

kehrend von einer zugelassenen Überwachungsstelle zu prüfen ist, muss diese 

Prüffrist von einer zugelassenen Überwachungsstelle bestätigt werden. 

 

68. Die Prüfbescheinigungen und Aufzeichnungen von überwachungsbedürftigen 

Anlagen sind während der gesamten Verwendungsdauer am Betriebsort der 

Anlage aufzubewahren und der Gewerbeaufsicht des Landratsamts Hohenlo-

hekreis auf Verlangen vorzulegen. Eine Aufbewahrung in elektronischer Form 

ist zulässig. 

 

69. Bei Flachdächern, auf denen beim Bau sowie bei späteren Reparatur- und War-

tungsarbeiten eine Gefährdung durch Absturz besteht (Arbeitsplätze und Ver-

kehrswege mit einem Abstand von weniger als 2 m zu Absturzkanten bzw. nicht 
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durchtrittsicheren Elementen), sind gemäß der Technischen Regel für Arbeits-

stätten ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Be-

treten von Gefahrenbereichen“ Maßnahmen gegen Absturz in folgender Rang-

folge zu treffen: 

1. Absturzsicherungen (Umwehrungen, Brüstungen etc.) 

2. Auffangeinrichtungen  

3. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz inklusive geeigneter An-

schlageinrichtungen. 

Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. 

 

70. Für Arbeiten an oder in Behältern sind insbesondere die Technische Regel für 

Arbeitsstätten ASR A2.1, die Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 

2121 „Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz – Allgemeine Anforderun-

gen“ sowie die DGUV Regel 113-004 „Behälter, Silos und enge Räume“ zu be-

achten. Für Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen An-

lagen ist die DGUV Regel 103-003 und 004 zu beachten. 

 

71. Für Arbeiten in Schächten und umschlossenen Räumen von mehr als 1 m Tiefe 

sind immer mindestens 2 Personen erforderlich, wobei eine Person als Siche-

rungsposten gemäß DGUV Regel 113-004 fungieren muss. Für den Notfall ist 

Rettungsausrüstung mitzuführen. 

 

72. Bei jedem geöffneten Einstieg, auch an solchen, an denen nicht gearbeitet wird, 

sind Maßnahmen gegen Absturz von Personen gemäß den Technischen Re-

geln für Arbeitsstätten zu treffen. 

 

73. Für ein sicheres Ein- und Aussteigen müssen oberhalb von Einstiegsstellen von 

Steigleitern oder Steigeisengängen geeignete Haltevorrichtungen vorhanden 

sein. Steigleitern oder Steigeisengänge müssen zum Einstieg in Schächte und 

Becken vorhanden sein. Bei der Nutzung hochziehbarer Personenaufnah-

memittel ist die DGUV Regel 101-005 zu beachten. 
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74. Die lichte Weite von Einstiegsöffnungen soll mindestens 0,8 m betragen. Falls 

dies nicht umsetzbar ist, ist dies in der Gefährdungsbeurteilung zu prüfen. Bei 

Bedarf sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

 

75. Abwassertechnische Anlagen dürfen erst begangen werden, wenn sicherge-

stellt ist, dass dort keine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre, kein Sauer-

stoffmangel bzw. keine Gase und Dämpfe in gesundheitsschädlicher Konzent-

ration auftreten. Vor dem Einstieg sind deshalb Messungen auf schädliche Zu-

sammensetzungen der Atemluft durchzuführen. Gegebenenfalls sind Lüftungs-

maßnahmen erforderlich und entsprechend durchzuführen. Technische Lüftung 

gilt bei Regenbecken als wirksam, wenn z. B. ein mindestens sechs- bis acht-

facher Luftwechsel pro Stunde gegeben ist. Dies ist zu berücksichtigen. 

 

 

Öffentliches Baurecht 

 

76. Für die Flurstücke 1226, 1243, 1244/1, 1244/2, 1364/1 ist der unteren Bau-

rechtsbehörde des Landratsamts Hohenlohekreis spätestens mit Beginn der 

Bauarbeiten eine Vereinigungsbaulast nach § 4 Abs. 2 der Landesbauordnung 

(LBO) vorzulegen. 

 

77. Das Bauvorhaben bedarf der bautechnischen Prüfung. Für die Ausführung der 

tragenden Bauteile ist der Standsicherheitsnachweis einschließlich Konstrukti-

onszeichnungen in doppelter Fertigung zu erstellen und der unteren Baurechts-

behörde des Landratsamts Hohenlohekreis zur Prüfung vorzulegen. 

 

78. Die geprüften bautechnischen Nachweise (Standsicherheitsnachweis ein-

schließlich Konstruktionszeichnungen, ggf. Schallschutznachweis) sind Grund-

lage für die Bauausführung. Der Prüfbericht und die Grüneintragungen in den 

Plänen sind zu beachten. 
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79. Nach Fertigstellung des Bauvorhabens führt das Landratsamt Hohenlohekreis 

eine Schlussabnahme durch. Der Bauherr hat dem Landratsamt den Zeitpunkt 

der Fertigstellung des Bauvorhabens unverzüglich mitzuteilen. 

 

80. Der statistische Erhebungsbogen ist mit Angabe des Entscheidungsdatums an 

die untere Baurechtsbehörde zur Vorlage ans Statistische Landesamt weiterzu-

leiten. 

 

81. Bei Errichtung des Betriebsgebäudes sind das Klimaschutz- und Klimawan-

delanpassungsgesetz Baden-Württemberg und die Vorgaben der Verordnung 

des Umweltministeriums zu den Pflichten zur Installation von Photovoltaikanla-

gen auf Dach- und Parkplatzflächen zu beachten. Besteht eine Registrierungs-

pflicht, ist dem Landratsamt Hohenlohekreis - Umwelt- und Baurechtsamt - spä-

testens zwölf Monate nach Fertigstellung des Bauvorhabens die Bestätigung 

der Bundesnetzagentur über die Registrierung im Marktstammdatenregister 

nachzuweisen. 

 

82. Die Vorhabenträgerin hat zur Durchführung der Baumaßnahmen einen persön-

lich und fachlich geeigneten Bauleiter zu bestellen. 
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V. Zusagen 

 

Die Antragstellerin hat folgende Zusagen verbindlich abgegeben: 

 

Natur und Landschaft 

 

1. Die Verwendung von Recyclingbeton wird geprüft und ermöglicht, wenn dieser in 

ausreichenden Mengen zu marktkonformen Preisen angeboten wird. 

 

2. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird eine Eingrünung mit Hecken auf den 

Böschungsoberkanten der vorgesehenen Zaunanlage geprüft und wenn möglich, 

verwirklicht. 

 

3. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird für die Heckenpflanzungen eine Ver-

wendung von standortgerechten heimischen Laubsträuchern geprüft und wenn 

möglich verwirklicht. Im Rahmen der Heckenpflanzungen wird die Verwendung 

von dornenreichen und beerentragenden Sträuchern bzw. am Böschungsfuß 

bzw. um das Regenrückhaltebecken die Pflanzung von Salweide geprüft und 

wenn möglich umgesetzt. 

 

4. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird entlang der Ostgrenze der Vorhaben-

fläche die Ausweisung eines mehrere Meter breiten Saumstreifens geprüft und 

wenn möglich umgesetzt. 

 

5. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird die Anreicherung der Saumbereiche 

auf der Böschung entlang der Entwässerungsgräben und der Ostgrenze der Vor-

habenfläche mit Strukturen wie Totholz und Steinen geprüft und wenn möglich 

umgesetzt. 

 

6. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird für die Entwässerungsgräben und das 

Regenrückhaltebecken eine naturnahe Gestaltung, eine Ansaat des Großen Wie-
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senknopfes sowie eine Förderung von Schilf geprüft und wenn möglich umge-

setzt. Beim Regenrückhaltebecken wird, wenn möglich, auf eine Pflasterung ver-

zichtet. 

 

7. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird auf den Flächen für das Grünland die 

Ansaat einer artenreichen Kräuterwiesenmischung aus regionaler Herkunft sowie 

eine extensive Bewirtschaftung mit Abfuhr des Mähguts geprüft und wenn möglich 

umgesetzt. 

 

8. Die Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung für die Bau- und Betriebs-

phase wird zugesagt. 

 

9. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird der Einsatz engstrebiger Gullydeckel 

und engmaschiger Schachtdeckungen geprüft und wenn möglich umgesetzt. 

 

10. Die Verwendung von künstlichen Nisthilfen an Gebäudefassaden für Vögel und 

künstliche Quartiere für Fledermäuse wird geprüft und wenn möglich umgesetzt.  

 

11. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird die Verwendung von möglichst stand-

ortheimischen Bäumen, Sträuchern, Stauden und Gräsern geprüft und wenn 

möglich umgesetzt. 

 

12. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird eine extensive Begrünung von Flach-

dächern und schwach geneigten Dachformen geprüft und wenn möglich umge-

setzt. 

 

13. Die Hinweise aus der Broschüre des Landesbund für Vogel- und Naturschutz „Vo-

gelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ wird beim Bau der Anlage beachtet. 
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Landwirtschaft 

 

14. Die Bewirtschafter der von der Baumaßnahme betroffenen Flächen werden recht-

zeitig über die Baumaßnahme informiert. 

 

15. Der landwirtschaftliche Verkehr wird während der Baumaßnahme, wenn möglich, 

nicht eingeschränkt. 

 

16. Während der Baumaßnahme werden Zufahrten zu den betroffenen landwirt-

schaftlichen Flächen, wenn möglich, freigehalten. 

 

17. Im Rahmen der Bauausführung wird darauf geachtet, dass die Bewirtschaftung 

der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit größeren Zuggespannen un-

eingeschränkt möglich bleibt. 

 

18. Die landwirtschaftlichen Flächen werden nur in unbedingt notwendigem Umfang 

beeinträchtigt. Verdichtungen werden soweit wie möglich vermieden und gegebe-

nenfalls bei Abschluss der Bauarbeiten durch geeignete Maßnahmen wieder be-

seitigt. 

 

19. Die Eigentümer und Bewirtschafter der betroffenen und angrenzenden landwirt-

schaftlichen Flächen werden rechtzeitig über die Baumaßnahme informiert. Sind 

Einschränkungen in der Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen zu erwarten, 

wird dies mit den betroffenen Eigentümern und Bewirtschaftern rechtzeitig abge-

stimmt. 

 

20. Ertrags- und Ernteausfälle oder Ausfälle von Fördermitteln bedingt durch den Bau 

der Anlage werden durch die Vorhabenträgerin erstattet. 
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Verkehr 

 

21. Sofern durch die Anlieferung der für das Vorhaben notwendigen Baumaterialien, 

Baumaschinen und Anlagenteile Schäden am klassifizierten örtlichen Straßen-

netz entstehen, werden diese durch Reparatur oder Schadensregulierung ersetzt. 

 

22. Sollten im Rahmen der Zulieferung von Anlagenteilen, Baumaschinen und Bau-

materialien über das klassifizierte örtliche Straßennetz wider Erwarten bauliche 

Maßnahmen (Aufdimensionierung/Aufweitung) erforderlich werden, wird die Vor-

habenträgerin dies rechtzeitig vorab mit dem Straßenbauamt des Landratsamts 

Hohenlohekreis abstimmen. 

 

 

Leitungsträger und Versorgungsunternehmen 

 

Telekom 

 

23. Bei Kreuzungen und Näherungen der Telekommunikationslinien der Telekom 

Deutschland GmbH wird ein über das notwendige Sicherheitsmaß hinausgehen-

der Abstand eingehalten. Gefährdungen dieser Leitungen werden vermieden. 

Möglichkeiten für ggf. erforderliche Erweiterungen der Telekommunikationsleitun-

gen im Vorhabengebiet bleiben erhalten. 

 

24. Im Zuge der Bauausführungen wird darauf geachtet, Beschädigungen der vor-

handenen Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH zu vermei-

den. 

 

25. Der Zugang zu den Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH 

wird jederzeit ermöglicht. Abdeckungen von Abzweigkäste und Kabelschächten 

sowie oberirdische Gehäuse werden soweit freigehalten, dass sie gefahrlos ge-

öffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. 
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26. Vor Beginn der Bauarbeiten informiert sich die Vorhabenträgerin bei der Telekom 

Deutschland Technik GmbH über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 

vorhandenen Telekommunikationslinien. 

 

terranets bw GmbH 

 

27. Die technischen Bestimmungen der terranets bw GmbH werden berücksichtigt. 

 

1&1 Versatel Deutschland GmbH 

 

28. Die mit der Stellungnahme vom 24.05.2023 übersandten „Richtlinien zum Schutz 

der 1&1 Versatel Deutschland GmbH Telekommunikationsinfrastruktur“ werden 

berücksichtigt. 

 

 

Brandschutz 

 

29.  Die Vorhabenträgerin wird die freiwillige Feuerwehr Kupferzell auf eigene Kosten 

mit der im Falle eines Brandereignisses am Netzbooster Kupferzell notwendigen 

zusätzlichen Ausstattung ausrüsten. Dazu zählt insbesondere die Bereitstellung 

eines passenden Löschfahrzeugs (LF 20) bzw. Hilfslöschfahrzeugs 20 (HLF 20). 

Die Beschaffung der zusätzlichen Ausrüstung erfolgt in enger Abstimmung mit der 

Feuerwehr Kupferzell und dem Kreisbrandmeister des Landratsamts Hohenlohe-

kreis. 

 

 

Öffentliches Baurecht 

 

30. Zur Information der interessierten Bürgerschaft wird während der Bauphase eine 

Informationstafel mit Daten zur Anlage aufgestellt. 
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VI. Zurückweisung von Einwendungen 

 

Die Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die Bedenken 

und Hinweise der weiteren Beteiligten werden, soweit sie nicht ausdrücklich zurückge-

nommen oder gegenstandslos geworden sind oder ihnen durch Zusagen oder durch 

diese Entscheidung entsprochen wird, zurückgewiesen. Gleiches gilt für die im Rah-

men des Erörterungstermins gestellten Anträge. 

 

 

VII. Kostenentscheidung 

 

1. Die Vorhabenträgerin trägt die Kosten des Planfeststellungsverfahrens. Die Ge-

bühr wird gegenüber der Vorhabenträgerin gesondert festgesetzt. 

 

2. Die den Einwendern und Trägern öffentlicher Belange entstandenen Kosten 

sind nicht erstattungsfähig.  
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B. Begründung 

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat in Ausübung seines Planfeststellungsermes-

sens beschlossen, die vorliegenden Planunterlagen mit den genannten Nebenbestim-

mungen, Zusagen und Planänderungen festzustellen. Das Vorhaben ist im Hinblick 

auf die Zielsetzungen des Energiewirtschaftsgesetzes gerechtfertigt und steht im Ein-

klang mit den gesetzlichen Planungsleitsätzen. Nachdem das Regierungspräsidium 

sämtliche öffentlichen und privaten Belange sorgfältig gegen- und untereinander ab-

gewogen hat, ist es zu der Auffassung gelangt, dass das von der TransnetBW GmbH 

geplante Vorhaben verwirklicht werden soll. 

 

 

I. Beschreibung des Vorhabens 

 

Bei dem planfestgestellten Vorhaben handelt es sich um eine Batterie-Großspeicher-

anlage (sog. Netzbooster) zur Speicherung und gezielten Abgabe von elektrischer 

Energie. Die Anlage hat eine Wirkleistung von 250 MW, die über eine Stunde bereit-

gestellt und über das Umspannwerk Kupferzell in den Netzknoten eingespeist werden 

kann. Der Netzbooster soll östlich angrenzend an das bereits bestehende Umspann-

werk errichtet und an die dort zusammenlaufenden Höchstspannungsleitungen der 

380 kV-Netzebene angebunden werden. Der Gesamtflächenbedarf beträgt etwa 

6,3 ha, wovon etwa 0,6 ha auf Flächen des bereits bestehenden Umspannwerks ent-

fallen. 

 

Anlagenbestandteile 

 

Der Netzbooster besteht unter anderem aus 30 SubNest-Blöcken, innerhalb derer je-

weils vier Reihen mit drei bis vier Batteriegehäusen (sog. Cubes) installiert und zusam-

mengeschlossen werden. Die insgesamt 428 Cubes enthalten jeweils 16 der zur Ener-

giespeicherung erforderlichen Lithium-Eisenphosphat-Batteriemodule. Vier Wechsel-

richter und zwei Transformatoren pro SubNest-Block dienen der Wandlung der Strom-
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richtung zwischen den Batterien (Gleichspannung) und dem Stromnetz (Wechselspan-

nung) und der Anpassung der verschiedenen Spannungsebenen. Die zum sicheren 

Betrieb erforderlichen Schalt- und Steuerungsanlagen werden in einem auf dem Netz-

booster-Gelände neu zu errichtenden Betriebsgebäude südlich der SubNest-Blöcke 

untergebracht und über drei Eigenbedarfstransformatoren mit Strom versorgt. Die Ver-

bindung der SubNest-Blöcke mit dem Betriebsgebäude erfolgt über Signal-, Nieder-

spannungs- und Mittelspannungskabel, die in Kabelkanälen verlegt werden. Über ein 

Mittelspannungserdkabel ist der Batteriespeicher mit einem auf dem Umspannwerks-

gelände zu errichtenden Hochspannungstransformator und dieser wiederum mittels 

Hochspannungserdkabel an die bestehende und entsprechend zu erweiternde Schalt-

anlage des Umspannwerks an das Hauptnetz angeschlossen. Durch diese Verbindung 

kann der Netzbooster geladen werden und bei Bedarf die gespeicherte Energie ins 

Hauptnetz der 380 kV-Netzebene abgeben. Ein zusätzliches Mittelspannungs-Erdka-

bel zwischen Betriebsgebäude und Umspannwerk stellt eine unterbrechungsfreie 

Stromversorgung der Steuerungstechnik auch im Fehlerfall des Netzboosters sicher. 

All diese Komponenten sind ebenfalls Bestandteil des planfestgestellten Vorhabens. 

 

Eine neu zu errichtende Zufahrtstraße verbindet das Netzbooster-Gelände mit der 

nördlich der Anlage verlaufenden Kubacher Straße. Über zwei Schiebetore kann das 

umzäunte Gelände für Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie bei Feuer-

wehreinsätzen betreten bzw. befahren werden. Straßen und Feuerwehraufstellflächen 

befinden sich auf dem Gelände und gewährleisten eine gute Zugänglichkeit. Auf dem 

Netzbooster-Anlagengelände anfallende Niederschlagsmengen werden durch ein flä-

chendeckendes Entwässerungssystem in das neu zu errichtende Regenrückhaltebe-

cken geleitet, bevor das Wasser gedrosselt in das kommunale Entwässerungssystem 

eingespeist wird. Der geplante unterirdische Löschwasserbehälter hält die für das au-

tomatische Löschsystem und die Einsatzkräfte der Feuerwehr erforderliche Menge an 

Löschwasser bereit. Um anfallendes Löschwasser aufzufangen, werden die SubNest-

Blöcke in wasserundurchlässigen Betonwannen installiert, über die das Wasser an-

schließend in abriegelbare Stauraumkanäle geleitet werden kann. Böschungsbau-
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werke mit Entwässerungsgräben, die Umzäunung des Geländes und weitere Anlagen-

komponenten werden ebenfalls von der vorliegenden Genehmigungsentscheidung 

umfasst. 

 

Wirkweise 

 

Der Netzbooster dient dazu, die bereits bestehenden Übertragungsnetze höher aus-

lasten zu können. Dies ist grundsätzlich möglich, da im Stromnetz zur Erfüllung des  

n-1-Kriteriums auch bei maximaler Auslastung stets die Netzsicherheit und -stabilität 

gewährleisten sein muss. Bestandsleitungen werden daher z. B. nicht mit der vollen 

Übertragungskapazität betrieben, um im Fehlerfall – etwa dem Ausfall eines Strom-

kreises einer benachbarten Leitung – den Stromtransport sicher mitübernehmen zu 

können. 

 

Durch den Einsatz des Netzboosters können die Bestandsleitungen künftig höher aus-

gelastet werden, als dies ohne Netzbooster zulässig wäre. Beim Ausfall eines Strom-

kreises, bspw. durch Sturmschäden, wird der Stromtransport über die verbleibenden 

Stromkreise der umliegenden Leitungen abgewickelt. Die entstehende zeitweilige 

Überlastung der verbleibenden Leitungen wird behoben, indem in kürzester Zeit die 

Einspeisung von Energie vor dem Netzengpass reduziert wird und parallel die dann 

fehlende Energie hinter dem Netzengpass durch Einspeisung aus dem Netzbooster 

bereitgestellt wird. Innerhalb der Wirkdauer des Netzboosters von bis zu einer Stunde 

werden konventionelle Redispatchmaßnahmen und umliegende Kraftwerke einge-

setzt, um die darüber hinaus benötigte Energie so lange wie erforderlich bereitzustel-

len und das Netz zu stabilisieren. 

 

Die Höherauslastung der Bestandsnetze soll zum einen den Bedarf an zusätzlicher 

Transportkapazität in Form von Leitungsneu- oder -ausbau und zum anderen die Not-

wendigkeit präventiver Redispatchmaßnahmen reduzieren. 
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Eine Liste aller Vorhabenbestandteile nebst Beschreibung und teilweiser Visualisie-

rungen sowie Erläuterungen zur Wirkweise des Netzboosters lassen sich auch detail-

liert den planfestgestellten Unterlagen – insbesondere dem Erläuterungsbericht (An-

lage A.2.1) – entnehmen, auf welche hiermit verwiesen wird. 

 

 

II. Zuständigkeit und Verfahren 

 

Die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für die Planfeststellung sind erfüllt.  

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart, vertreten durch Referat 24 der Abteilung 2, ist 

nach § 1 Abs. 1 S. 1 der Verordnung des Umweltministeriums über energiewirt-

schaftsrechtliche Zuständigkeiten (EnWGZuVO) i. V. m. §§ 11, 12 Abs. 1, 13 Landes-

verwaltungsgesetz (LVG) zuständige Behörde für die Durchführung von Planfeststel-

lungsverfahren für Energieanlagen nach § 43 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). 

 

Die Vorhabenträgerin beantragte mit Schreiben vom 20.04.2023, eingegangen am 

25.04.2023, die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens für den Netzbooster 

Kupferzell nach §§ 43 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 EnWG i. V. m. §§ 72 ff. Landesverwaltungs-

verfahrensgesetz (LVwVfG). Mit Verfügung vom 27.04.2023 wurde das Verfahren für 

das beantragte Vorhaben von der Planfeststellungsbehörde eingeleitet.  

 

Nach §§ 43 ff. EnWG in Verbindung mit § 73 LVwVfG und §§ 1 ff. des Gesetzes zur 

Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während 

der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) war für dieses 

Planfeststellungsverfahren eine Auslegung von Unterlagen angeordnet. Nach 

§ 3 Abs.1 PlanSiG konnte die Auslegung durch eine Veröffentlichung im Internet er-

setzt werden. In der Zeit vom 22.05.2023 bis 21.06.2023 erfolgte daher eine Veröffent-

lichung der Planunterlagen auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Stuttgart 

(www.rp-stuttgart.de). Zusätzlich wurden die Planunterlagen nach § 3 Abs. 2 PlanSiG 

in der Zeit vom 22.05.2023 bis 21.06.2023 bei der Gemeinde Kupferzell zur allgemei-

nen Einsichtnahme ausgelegt. 
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Die Veröffentlichung und Auslegung wurden zuvor auf der Internetseite des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart sowie ortsüblich am 12.05.2023 im Amtsblatt Kupferzell be-

kanntgemacht. Einwendungen gegen das Vorhaben konnten bis zum 05.07.2023 er-

hoben werden. In der Bekanntmachung wurde gemäß § 73 Abs. 4 LVwVfG auf das 

Ende der Einwendungsfrist hingewiesen. Die betroffenen Kommunen, die anerkannten 

Naturschutzverbände sowie die weiteren Träger öffentlicher Belange konnten bis zum 

05.07.2023 Stellung nehmen. 

 

Mit Schreiben vom 07.08.2023 beantragte die Antragstellerin für bestimmte Baumaß-

nahmen die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns im Sinne von § 44c EnWG. Mit 

Bescheid vom 25.08.2023 wurden gemäß § 44c EnWG vor Feststellung des Plans die 

Herstellung der Baustelleneinrichtungsflächen und Flächen für die Lagerung des 

Oberbodens, die Baufeldfreimachung, die Errichtung der Baustraßen und einer Zuwe-

gung, der Grundbauarbeiten zur Herstellung einer ebenen Anlagenfläche, die Herstel-

lung von Anschlüssen für Bauwasser und Baustrom sowie einer Entwässerungsleitung 

mit Anschluss an die öffentliche Regenwasserleitung und das Aufstellen eines Reptili-

enschutzzauns vorzeitig zugelassen. 

 

Am 28.11.2023 wurden die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwendungen so-

wie die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen des Erörterungstermins in der 

Carl-Julius-Weber-Halle in Kupferzell mit der Antragstellerin, den Trägern öffentlicher 

Belange sowie den anwesenden Einwendern und Betroffenen diskutiert. Der Erörte-

rungstermin wurde am 09.11.2023 zuvor gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 PlanSiG i. V. m. 

§ 73 Abs. 6 S. 2 LVwVfG auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Stuttgart 

(www.rp-stuttgart.de) bekannt gemacht. Außerdem erfolgte am 09.11.2023 gemäß 

§ 2 Abs. 1 S. 2 PlanSiG i. V .m. § 73 Abs. 6 LVwVfG im Amtsblatt Kupferzell die orts-

übliche Bekanntmachung. 

 

Aufgrund der im Anhörungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen nahm die Vor-

habenträgerin geringfügige Änderungen an den Planunterlagen vor. Inhalt der Planän-
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derung waren Anpassungen beim Bodenschutzkonzept sowie beim landschaftspfle-

gerischen Begleitplan. Beim Bodenschutzkonzept wurden insbesondere die Angaben 

bei der Massenbilanzierung, zu Mietenlagerung und Bodenverwertung sowie zur Re-

kultivierung angepasst. Das landschaftspflegerische Begleitkonzept wurde aufgrund 

des angepassten Bodenschutzkonzepts aktualisiert. Außerdem wurde insbesondere 

die Maßnahme zur Renaturierung des Lietenbachs aus der Planung genommen und 

durch den Kauf von Ökopunkten ersetzt. Die von den Änderungen Betroffenen wurden 

gemäß § 73 Abs. 8 S. 1 LVwVfG zu den Planänderungen gehört. Nach Ablauf des An-

hörungsverfahrens zur Planänderung hat die Planfeststellungsbehörde auf die Durch-

führung eines weiteren Erörterungstermins verzichtet. Der Regelung des 

§ 43a S.1 Nr. 4 EnWG folgend kann im Falle einer Änderung eines ausgelegten Pla-

nes im Regelfall von der Erörterung i. S. d. § 73 Abs. 6 LVwVfG abgesehen werden. 

Die Planfeststellungsbehörde hat insofern keine regelfallabweichende Entscheidung 

getroffen. Die Änderungen im Rahmen der Planänderung fallen weder räumlich noch 

inhaltlich derart ins Gewicht, dass ein Erörterungstermin erforderlich geworden wäre. 

Es stand nicht zu erwarten, dass die Durchführung eines Erörterungstermins substan-

ziell neue Erkenntnisse ergeben hätte. Auch die Auswertung der eingegangenen Stel-

lungnahmen zur Planänderung hat gezeigt, dass ein weiterer Erörterungstermin keine 

substanziell neuen Erkenntnisse bzw. keine zusätzliche Sachaufklärung hätte erwar-

ten lassen. Die Planfeststellungsbehörde hat daher im Zuge der Anhörung zu der 

Planänderung von der Anberaumung eines Erörterungstermins abgesehen. 

 

Die für das Planfeststellungsverfahren maßgeblichen Verfahrensvorschriften wurden 

somit eingehalten. 

 

Vereinzelt wurde vorgetragen, die Vorhabenträgerin habe die falsche Verfahrensart 

gewählt. Bei der Netzboosteranlage handle es sich um ein Kraftwerk, das von der 

Raumplanung genehmigt werden müsse. Dieser Einwand schlägt nicht durch. Bei der 

Batterie-Großspeicheranlage handelt es sich nicht um Kraftwerk, das selbst Energie 

erzeugt. Da es sich beim Vorhaben um eine Großspeicheranlage mit einer Wirkleis-

tung von 250 MW handelt, die nicht unter § 126 des Bundesberggesetzes fällt, war 
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nach Antragstellung durch die Vorhabenträgerin ein Planfeststellungsverfahren nach 

§ 43 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 EnWG i. V. m. §§ 72 ff. LVwVfG durchzuführen. 
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III. Rechtliche Würdigung 

 

Gemäß § 43 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 EnWG wurde aufgrund des Antrags der Vorhabenträ-

gerin ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Im Rahmen der Abwägung wurden 

die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange von der Planfest-

stellungsbehörde geprüft und bewertet. Die eingehende Prüfung kommt zum Ergebnis, 

dass die für die Planfeststellung des Vorhabens erforderlichen Voraussetzungen erfüllt 

sind. 

 

 

1. Planrechtfertigung 

 

Das Vorhaben ist planerisch gerechtfertigt. Die mit dem Vorhaben verfolgten Ziele die-

nen insbesondere der Netzstabilität bzw. -sicherheit und damit dem Gemeinwohl. 

 

Eine Planung ist dann gerechtfertigt, wenn für das Vorhaben nach den Zielsetzungen 

des jeweiligen Fachgesetzes ein Bedürfnis besteht und die mit der Maßnahme konkret 

verfolgten Ziele und öffentlichen Interessen generell geeignet sind, entgegenstehende 

Eigentumsrechte zu überwinden. Dabei bedarf es bei Eingriffen in den Eigentums-

schutz nach Art. 14 des Grundgesetzes (GG) einer besonderen Rechtfertigung. Nach 

der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein Vorhaben nicht 

erst dann erforderlich, wenn es unausweichlich ist, sondern wenn es objektiv „vernünf-

tigerweise geboten“ ist (vgl. u. a. BVerwG, Beschluss vom 12.07.2017 – 9 B 49/16 -, 

juris). 

 

Das geplante Vorhaben wird diesem Erfordernis gerecht. 

 

Das Vorhaben steht in Einklang mit den Zielen des Energiewirtschaftsgesetzes. Dort 

definiert § 1 Abs. 1 EnWG den Zweck des Gesetzes, eine möglichst sichere, preis-

günstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebun-

dene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas zur Verfügung zu stellen, 
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die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht. Der Netzbooster kann entschei-

dend zur Netzstabilität beitragen und somit die Versorgungssicherheit gewährleisten. 

Das gegenwärtige Stromnetz in Baden-Württemberg wäre ohne Engpassmanagement 

durch die Netzbetreiber in weiten Teilen stark überlastet. Es besteht das Risiko von 

Stromausfällen. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, werden die Bestandsleitungen 

derzeit nicht voll ausgelastet, obwohl dies physikalisch möglich wäre. Um im Falle ei-

nes Stromausfalles Netzdefizite zu kompensieren, müssen deshalb bestehende Lei-

tungsanlagen vorgehalten werden. Der Netzbooster kann in diesem Zusammenhang 

für eine zusätzliche Netzstabilität sorgen. Indem mittels der Batteriespeicheranlage 

unmittelbar und kurzfristig Strom eingespeist werden kann, bietet der Netzbooster eine 

Alternative zum konventionellen Vorgehen bei Ausfallereignissen und sich abzeich-

nender Überlastung von Höchstspannungsleitungen (präventiver Redispatch). Durch 

diese Fähigkeit der Batteriespeicheranlage, im Störfall kurzfristig zu reagieren, können 

konventionelle Redispatchmaßnahmen entscheidend eingespart werden. Der Bedarf 

für einen zusätzlichen Netzausbau wird durch den Einsatz der Anlage reduziert und 

die Redispatchkosten können gesenkt werden. Dies wirkt sich positiv auf den Strom-

preis für Endverbraucher aus. Darüber hinaus findet durch die Möglichkeit, das beste-

hende Übertragungsnetz höher auslasten zu können, eine Netzoptimierung statt. Da 

der Netzbooster eine zusätzliche Alternative bietet, bei Ausfallereignissen Strom ein-

zuspeisen, muss weniger bestehende Netzinfrastruktur für den Störfall vorgehalten 

werden. Das bestehende Übertragungsnetz kann auf diese Weise besser ausgenutzt 

werden, ohne dass dadurch Überlastungen drohen. Dies ist insbesondere aufgrund 

eines massiven Zubaus an regenerativen Erzeugungsanlagen in Schleswig-Holstein 

und Niedersachsen sowie an Offshore-Windenergie in der Nordsee wichtig. Durch die-

sen Ausbau ergibt sich ein zusätzlicher Erzeugungsüberschuss in Norddeutschland. 

Diesem Erzeugungsüberschuss kann dann durch die aufgrund des Netzboosters ent-

stehende Möglichkeit einer höheren Netzauslastung begegnet werden kann. 

 

Als Betreiberin von Energieversorgungsnetzen ist die Vorhabenträgerin nach 

§ 11 Abs. 1 EnWG auch dazu verpflichtet, ein sicheres, zuverlässiges und leistungs-

fähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und be-

darfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen. Durch die Verwirklichung 
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des Vorhabens kommt die Vorhabenträgerin dieser gesetzlichen Pflicht nach. Der 

Netzbooster kann wie oben beschreiben entscheidend zur Netzstabilität beitragen und 

somit die Versorgungssicherheit gewährleisten. 

 

Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit des Vorhabens wurde auch von der Bundes-

netzagentur bestätigt. Denn in den von der Bundesnetzagentur bestätigten Netzent-

wicklungsplänen 2030 (2019) sowie 2035 (2021) ist die Netzboosteranlage am Stand-

ort Kupferzell als Maßnahme 646 vorgesehen. Im Zuge der Bestätigung einer Maß-

nahme im Netzentwicklungsplan wurde im Rahmen eines umfangreichen Verfahrens 

durch Experten deren energiewirtschaftliche Notwendigkeit unabhängig vom Planfest-

stellungsverfahren geprüft. Für die planerische Rechtfertigung des Vorhabens stellt 

der Netzentwicklungsplan daher eine sachkundige Unterlage dar, der bei der Feststel-

lung des Bedarfs einer Maßnahme erhebliche Bedeutung zukommen muss. Die Auf-

nahme in die Netzentwicklungspläne unterstreicht für die Planfeststellungsbehörde die 

energiewirtschaftliche Notwendigkeit eines Vorhabens. Vorliegend wurde der Netz-

booster Kupferzell wie oben dargestellt bereits mehrfach von Bundesnetzagentur als 

energiewirtschaftlich notwendige Maßnahme bestätigt. Auch aufgrund dieser Ent-

scheidung der Bundesnetzagentur geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass 

das Vorhaben den Zielsetzungen des Energiewirtschaftsgesetzes entspricht. 

 

Im Gegensatz zum Vorbingen einiger Einwender ist eine fehlende Auflistung in der 

Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) für das Vorliegen der Planrechtferti-

gung und damit für die Feststellung des Bedarfs der gegenständlichen Maßnahme un-

schädlich. In den Bundesbedarfsplan nimmt der Gesetzgeber grundsätzlich nur Stre-

ckenmaßnahmen wie einen Leitungsbau über mehrere Kilometer auf. Davon ausge-

hend, dass singuläre Anlagen bzw. Punktmaßnahmen wie Umspannwerke oder 

Schaltanlagen in der Regel keine großräumigen Konflikte auslösen, sind diese Maß-

nahmen grundsätzlich nicht Bestandteil des Bundesbedarfsplans. Die Aufnahme in 

den Bundesbedarfsplan bedeutet für die dort aufgelisteten Maßnahmen, dass die ge-

setzgeberische Entscheidung über deren Bedarf bereits getroffen wurde. Entschei-

dungsspielraum über den Bedarf eines Vorhabens gibt es nach Aufnahme in den Bun-

desbedarfsplan also nicht mehr. Energiewirtschaftlich notwendig sind jedoch weit mehr 
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Maßnahmen als die im Bundesbedarfsplan aufgelisteten, dazu gehören also auch 

Punktmaßnahmen. Bei den Maßnahmen, die nicht im Bundesbedarfsplan aufgelistet 

sind, sind die Vorhabenträger dazu verpflichtet, deren Bedarf gegenüber der Geneh-

migungsbehörde zu begründen. Der Bedarf kann dann im Genehmigungsverfahren 

aufgrund sachkundiger Unterlagen festgestellt werden. Vorliegend hält die Planfest-

stellungsbehörde wie oben dargestellt den Bau der Anlage aufgrund der energiewirt-

schaftlichen Notwendigkeit für planerisch gerechtfertigt. Eine Aufnahme in den Bun-

desbedarfsplan bedarf es für diese Feststellung nicht. Da die gesetzgeberische Praxis 

bisher vorsieht, nur Strecken- und keine Punktmaßnahme im Bundesbedarfsplan auf-

zulisten, ist es auch nicht verwunderlich, dass die gegenständliche Punktmaßnahme 

(Bau einer Batterie-Großspeicheranlage) nicht im Bundesbedarfsplangesetz auf-

taucht. 

 

Teilweise wurde von der Einwenderschaft vorgetragen, der Netzbooster sei trotz un-

zureichender Unterlagenqualität und unter fehlenden Mitwirkungsmöglichkeiten in den 

Netzentwicklungsplan 2030 (2019) aufgenommen worden. Über die Rechtmäßigkeit 

der Bestätigung einer Maßnahme im Netzentwicklungsplan hat die Planfeststellungs-

behörde jedoch nicht zu entscheiden. Unabhängig von der Aufnahme in den Netzent-

wicklungsplan 2030 wurde die Anlage allerdings im Netzentwicklungsplan 2035 (2021) 

von der Bundesnetzagentur bestätigt. Die Planfeststellungsbehörde hat zwar unter an-

derem aufgrund eines nichtsubstantiierten Vortrags keine Zweifel an einem ordnungs-

gemäßen Verfahren im Zuge der Aufnahme und Bestätigung der gegenständlichen 

Maßnahmen in den Netzentwicklungsplan 2030. Ohnehin geht die Planfeststellungs-

behörde aber vom Vorliegen des Bedarfs der Anlage aus. Zum einen weil die energie-

wirtschaftliche Notwendigkeit von der Vorhabenträgerin in ausreichender Weise dar-

gelegt wurde und zum anderen, weil zumindest mit dem Netzentwicklungsplan 2035 

zusätzlich eine unabhängige Prüfung des energiewirtschaftlichen Bedarfs der Maß-

nahme vorgenommen wurde. 

 

Von den Einwendern wurde die Notwendigkeit der Anlage teilweise in Frage gestellt. 

Es bestehe kein Bedarf am Bau der Anlage, da der Ausbau der Trasse SuedLink noch 

nicht derart vorangeschritten sei, dass der Netzbooster effizient betrieben werden 



Planfeststellungsbeschluss Netzbooster Kupferzell  

 

42 
 

könne. Ohne den Ausbau der SuedLink-Trasse würden keine derartigen Mengen 

Strom aus dem Norden transportiert, dass ein Bau des Netzboosters überhaupt not-

wendig sei. Die bestehende Netzinfrastruktur im Süden sei deshalb auch ohne die 

Anlage funktionsfähig. Wie oben dargestellt, geht die Planfeststellungsbehörde davon 

aus, dass ein Bedarf an der Verwirklichung der Anlage besteht. Auch ohne den Ausbau 

der SuedLink-Verbindung kann die Anlage entscheidend zur Versorgungssicherheit 

von Baden-Württemberg und insbesondere der Region Hohenlohe beitragen. Denn 

die Gefahr von Versorgungsengpässen besteht unabhängig vom Ausbau der  

SuedLink-Verbindung. Die Übertragungsnetze können wie oben beschrieben nach 

dem Bau der Anlage höher ausgelastet werden, da im Störfall mittels der Batteriespei-

cheranlage unmittelbar und kurzfristig Strom ins Übertragungsnetz eingespeist werden 

kann. 

 

Einige Einwender zweifeln an der technischen Geeignetheit der Netzboosteranlage, 

da eine solche Anlage bisher noch nicht eingesetzt worden sei. Beim Netzbooster 

handle es sich um eine Pilotanlage, die für die vorgesehene Aufgabe ungeeignet sei. 

Die Planfeststellungsbehörde teilt diese Ansicht nicht. Aufgrund der vorgelegten Un-

terlagen und den engen Abstimmungen mit den Fachbehörden ist davon auszugehen, 

dass die Anlage zur Möglichkeit der Höherauslastung des Stromnetzes beiträgt. Die 

Technologie der Batteriespeicheranlage ist kein Pilotprojekt. Lediglich die Anwendung 

der Technologie als Netzbooster hat Pilotcharakter. Ungeachtet eines Pilotcharakters 

sieht die Planfeststellungsbehörde aufgrund der von der Vorhabenträgerin vorgeleg-

ten, umfangreichen Unterlagen, die von den Fachbehörden bestätigt wurden, keinen 

Anlass, an der Geeignetheit zu zweifeln. 

 

Vereinzelt wurde von Einwendern auf die Gefahr einer Marktmanipulation durch den 

Netzbooster hingewiesen. Es bestehe keine Überwachungsmöglichkeit gegen den 

Einsatz des Netzboosters für Marktmanipulationen, um den Strompreis für den End-

verbraucher zu erhöhen. Ein Einsatz zu Marktmanipulationszwecken erscheint aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde abwegig. Der Netzbooster ist kein Kraftwerk und 

nimmt nicht am Markt teil. Die Anlage erzeugt selbst keine Energie, sondern wirkt sta-
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bilisierend durch gezielte Abgabe und Speicherung von Energie. Im Übrigen ist Über-

tragungsnetzbetreibern der Stromhandel mit dem Zweck der Gewinnerzielung europa-

rechtlich und durch nationale Vorgaben untersagt. Ein Verbot, den Netzbooster am 

Markt einzusetzen, ergibt sich aus dem Energiewirtschaftsgesetz. Die Überwachung 

der Einhaltung dieser Vorschriften findet durch die Bundesnetzagentur statt. Daten 

über die Nutzung der Anlage werden stets archiviert und könnten dadurch nachvollzo-

gen werden. 

 

Einige Einwender zweifeln an der Geeignetheit des Netzboosters, weil trotz der Errich-

tung der Anlage zusätzlicher Netzausbau erforderlich sei. Richtig ist, dass aufgrund 

der Energiewende in Deutschland mit einem massiven Ausbau der Netzinfrastruktur 

gerechnet werden muss. Zwar sorgt die Netzboosteranlage dafür, dass weniger Be-

standsleitungen für etwaige Störfälle vorgehalten werden müssen. Dennoch ist zusätz-

licher Netzausbau im Süden Deutschlands gerade im Hinblick auf den Energieüber-

schuss aus dem Norden erforderlich. Der Netzbooster ist aber geeignet, den erforder-

lichen Netzausbau zu reduzieren und verfolgt wie oben dargestellt sogar noch weitere 

Zielrichtungen wie etwa die Aufrechterhaltung der Netzstabilität. 

 

 

2. Standortwahl 

 

Die Verwirklichung des Vorhabens am genehmigten Standort Kupferzell stellt die Va-

riante dar, die die planerischen Ziele am besten verwirklichen kann und gleichzeitig die 

durch das Vorhaben nachteilig betroffenen öffentlichen und privaten Belange bei einer 

vergleichenden Gegenüberstellung und Abwägung aller Belange gegen- und unterei-

nander gemäß der ihnen zukommenden Bedeutung am besten schont. Die Untersu-

chungen haben gezeigt, dass das jetzt planfestgestellten Vorhaben gemessen an den 

Planungszielen und -grundsätzen die ausgewogenste Lösung ist. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat im Rahmen der Abwägung verschiedene Planungs-

alternativen geprüft und untersucht, ob sich das planerische Ziel mit geringerer Ein-

griffsintensität auf andere Weise erreichen lässt. Die Prüfung der Planungsalternativen 
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hat gezeigt, dass sich die Vorhabenträgerin zu Recht für die beantragte Alternative 

entschieden hat. 

 

Die Auswahl unter verschiedenen Ausführungsvarianten ist ungeachtet hierbei zu be-

achtender, rechtlich zwingender Vorgaben eine fachplanerische Abwägungsentschei-

dung. Bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials müssen alle ernsthaft in 

Betracht kommenden Alternativlösungen berücksichtigt werden und mit der ihnen zu-

kommenden Bedeutung in die vergleichende Prüfung der jeweils berührten öffentli-

chen und privaten Belange eingehen. Zu diesen in das Verfahren einzubeziehenden 

und zu untersuchenden Alternativen gehören neben den von Amts wegen ermittelten 

auch solche, die von dritter Seite im Laufe des Verfahrens vorgeschlagen werden. Die 

Planfeststellungsbehörde ist indes nicht verpflichtet, die Variantenprüfung bis zuletzt 

offenzuhalten und alle von ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt erwogenen oder von 

dritter Seite vorgeschlagenen Alternativen gleichermaßen detailliert und umfassend zu 

untersuchen. Auch im Bereich der Planungsalternativen braucht sie den Sachverhalt 

nur so zu klären, wie dies für eine sachgerechte Entscheidung und eine zweckmäßige 

Gestaltung des Verfahrens erforderlich ist. Sie ist befugt, Alternativen, die sich auf 

Grund einer Grobanalyse als weniger geeignet erweisen, schon in einem frühen Ver-

fahrensstadium auszuscheiden (BVerwG, Beschluss vom 24.04.2009 - 9 B 10/09). Die 

Grenzen dieser planerischen Gestaltungsfreiheit sind erst dann überschritten, wenn 

der Behörde bei der Auswahl infolge einer fehlerhaften Ermittlung, Bewertung oder 

Gewichtung einzelner Belange ein rechtserheblicher Fehler unterlaufen ist oder wenn 

sich unter Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Belange eine andere als die 

gewählte Trassenführung eindeutig als die bessere, weil öffentliche und private Be-

lange insgesamt schonendere hätte aufdrängen müssen (BVerwG, Urteil vom 

03.11.2020 – 9 A 7/19). 

 

Vor diesem Hintergrund kommt die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, dass 

die Errichtung und der Betrieb der jetzt planfestgestellten Anlage für die vorgesehene 

Aufgabe netzplanerisch am geeignetsten ist, am Netzknotenpunkt Kupferzell die 

größte Wirksamkeit entfaltet und der konkret gewählte Standort neben dem Umspann-

werk Kupferzell die geringste Eingriffsintensität aufweist. 
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 Nullvariante und netzplanerische Alternative 

 

Keine Alternativen zum Bau des Netzboosters stellen die Nullvariante oder andere 

netzplanerische Lösungen dar. Der Verzicht auf das Vorhaben, die sogenannte „Null-

variante“, ist keine in Frage kommende Alternative. Denn der Netzbooster trägt ent-

scheidend zu einer Aufrechterhaltung der Netzstabilität bei. Wie oben bereits dargelegt 

kann er bei sich abzeichnender Überlastung von Höchstspannungsleitungen kurzfristig 

Strom in das Netz einspeisen. Dadurch können kostenintensive, konventionelle Redis-

patchmaßnahmen entscheidend eingespart werden, ohne die Systemstabilität zu ge-

fährden. 

 

Auch ein Netzausbau bietet die Möglichkeit, eine Überlastung des bestehenden Net-

zes zu vermeiden. Allerdings ist ein Netzausbau verbunden mit einem erheblichen 

Zeit- und Kostenaufwand sowie i. d. R. auch mit umfangreichen Eingriffen in Natur und 

Landschaft und das Eigentum Dritter. Außerdem dient er nicht wie der Netzbooster 

dem Zweck, im Störfall kurzfristig Strom in das bestehende Netz einzuspeisen, und 

verfolgt deshalb eine andere Zielrichtung. 

 

 Geeigneter Standort für Netzbooster 

 

Die Vorhabenträgerin hat schlüssig dargelegt, dass der Netzanschlusspunkt Kupfer-

zell für die Errichtung des Netzboosters am besten geeignet ist (vgl. Anlage A.2.1). 

Dabei wurden jeweils die Stromkreise um die Umspannwerke in Kupferzell, Groß-

gartach, Neckarwestheim und Hüffenhardt auf ihre Überlastungen untersucht. Die Un-

tersuchung ergab, dass auf den Stromkreisen nördlich von Kupferzell bzw. Groß-

gartach im Vergleich zu den Standorten Neckarwestheim und Hüffenhardt sehr häufig 

Überlastungen auftreten. 

 

Ein weiterer, fachlich nicht zu beanstandender Vergleich zwischen den Stromkreisen 

um Kupferzell und Großgartach zeigt, dass sowohl in Kupferzell als auch in Groß-



Planfeststellungsbeschluss Netzbooster Kupferzell  

 

46 
 

gartach die Verwirklichung eines Netzboosters netzplanerisch geeignet wäre. Aller-

dings können mit einem Bau des Netzboosters in Kupferzell ca. 66 % der auftretenden 

Überlastungen vermieden werden. Dagegen können am Standort Großgartach nur ca. 

50 % der auftretenden Überlastungen vermieden werden. Darüber hinaus wurde näher 

betrachtet, welche Wirkung ein Bau des Netzboosters in Kupferzell oder Großgartach 

jeweils auf die besonders hohen und häufig auftretenden Überlastungen der Leitungen 

hat. Am Standort Kupferzell ist die Reduzierung auf den hoch ausgelasteten Leitungen 

mit 9 % im Vergleich zum Standort Großgartach mit 7 % Reduzierung der Leitungs-

auslastung wirksamer. Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass das bestehende 

Umspannwerk Kupferzell sich als Netzanschlusspunkt mit der größten Anzahl an zu 

vermeidenden Engpassstunden und der größten prozentualen Reduzierung der Lei-

tungsauslastung erweist. Aufgrund dieser nachvollziehbaren Ausführungen bestehen 

keine Zweifel daran, dass ist der Netzanschlusspunkt Kupferzell für den Piloteinsatz 

eines Netzboosters netzplanerisch am geeignetsten ist. 

 

 Vorzugsfläche in Kupferzell 

 

Auch die Standortauswahl in Kupferzell ist rechtlich nicht zu beanstanden. Die Vorha-

benträgerin konnte überzeugend darstellen, dass sich im Rahmen der Ermittlung von 

Vorzugflächen zunächst fünf Flächen als Standort für den Netzbooster besonders eig-

nen und nach einer umfassenden Abwägung aller wesentlichen Belange die im Plan-

feststellungsverfahren beantragte Variante vorzugswürdig ist (vgl. detailliert Anlage 

A.2.1, Kapitel 6 und 7). 

 

2.3.1 Vorauswahl von Vorzugsflächen 

 

In einem ersten Schritt wurde von der Vorhabenträgerin ein Suchraum insbesondere 

anhand bestehender Zwangspunkte auf einen 1,8 km-Radius um das Umspannwerk 

Kupferzell festgelegt, in dem wiederum geeignete Flächen für mögliche Anlagenstand-

orte untersucht wurden. Auf Basis der Abgrenzung eines Suchraums und Festlegung 

von Ausschluss- und Rückstellungskriterien (z. B. technische, umweltfachliche, raum-

ordnerische und städtebauliche Belange) wurden innerhalb des Suchraums achtzehn 
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Potenzialflächen ermittelt. Eine Anwendung der von der Vorhabenträgerin definierten 

und nachvollziehbaren Abwägungskriterien ergab, dass davon insgesamt fünf Flächen 

als Standort für den Netzbooster besonders geeignet sind. Dieses Ergebnis ist plausi-

bel und nicht zu beanstanden. Die vorzeitig ausgeschiedenen Standortalternativen – 

sowie auch die von der Gemeinde Kupferzell sowie der Bürgerinitiative „Ein Herz für 

Hohenlohe“ vorgeschlagenen - erscheinen vor diesem Hintergrund als weniger geeig-

net für die Errichtung der Anlage und müssen daher nicht näher betrachtet werden. 

Insbesondere die Festlegung eines Suchradius von 1,8 km zur Ermittlung von Flächen 

für mögliche Standorte stößt bei der Planfeststellungsbehörde nicht auf Bedenken. 

Maßgeblich bei der Untersuchung war die Mindestflächengröße der Anlage von ca. 

5 ha bei variabler Flächenform, aber einer Mindestbreite von 100 m. Zu beachten war 

auch, dass die Anlage möglichst im Nahbereich des Umspannwerks errichtet werden 

muss. Da die Länge des Erdkabels die Störanfälligkeit beeinflusst, muss das zwischen 

Umspannwerk und Netzbooster zu verwendende Erdkabel möglichst kurzgehalten 

werden. Dies kann u. a. durch den Verzicht auf eine Verwendung von mehreren Ka-

belstücken verhindert werden, da dies den Einsatz von Verbindungsmuffen erforder-

lich machen würden. Der auf 1,8 km festgelegte Suchraum ist auch deshalb vorzugs-

würdig, weil er neben den dargestellten technischen Erwägungen auch mit einer ge-

ringeren Flächeninanspruchnahme verbunden ist. Je kürzer das Verbindungskabel 

zwischen Umspannwerk und Netzbooster ist, desto weniger Grundstücksbetroffenhei-

ten werden ausgelöst. Außerdem kommt es zu weniger Konflikten wie etwa in den 

Bereichen Boden oder Naturschutz. Zusätzlich wäre eine längere Verbindung zwi-

schen Umspannwerk und Netzbooster voraussichtlich mit einer Vielzahl von Kreu-

zungspunkten verbunden, was wiederum zu gesteigerten Kosten führen würde. 

 

2.3.2 Nähere Betrachtung der Vorzugsflächen 

 

In einem weiteren Schritt konnte die Vorhabenträgerin in nicht zu beanstandender 

Weise darlegen, dass sich die planfestgestellte Standortvariante als vorzugswürdig er-

weist. Die umfangreiche Abwägung der fünf Vorzugsflächen anhand der Kriterien Alt-

lasten, Kampfmittelverdacht, Verdacht von archäologisch bedeutsamen Flächen, 

Fauna- und Floradaten, Bodenwertigkeit, Grundwasserverhältnisse, unterirdische 
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Kreuzungspunkte, Kostenaspekt, Eigentumsverhältnisse, Landschaftsbild, Brand-

schutz, Regenrückhalt und Gefährdung durch Starkregenereignisse sowie das Vorlie-

gen elektromagnetischer Felder hat gezeigt, dass gemessen an den Planungszielen 

und -grundsätzen eine bessere Lösung als die nunmehr planfestgestellte Variante 

nicht existiert. Im Vergleich zum beantragten und nunmehr planfestgestellten Vorha-

ben gibt es keine bessere Lösung für die zu bewältigende Aufgabe oder eine genauso 

geeignete Variante, die in geringerem Maße entgegenstehende öffentliche oder pri-

vate Interessen beeinträchtigen würde. 

 

Näher betrachtet wurden fünf Flächen im Nahbereich des Umspannwerks. Die Flä-

che 1 aus dem Erläuterungsbericht liegt nordöstlich des Umspannwerks. Die Flä-

chen 2 und 3 aus dem Erläuterungsbericht befinden sich nördlich in geringem Abstand 

zum Umspannwerk. Die Flächen 6 und 7 liegen östlich des Umspannwerks, wobei die 

Fläche 6 annähernd an das Umspannwerk angrenzt und die Fläche 7 sich in einem 

gewissen Abstand befindet. Alle Flächen werden landwirtschaftlich als Ackerflächen 

genutzt. Auf den Flächen 1, 2, 3 und 6 befinden sich außerdem zu kleinen Anteilen 

landwirtschaftliche Wege. Auf der Fläche 1 führt zu einem geringen Anteil außerdem 

ein Entwässerungsgraben. Die Fläche 6 wird ggf. teilweise zur Grünfuttergewinnung 

genutzt (vgl. detailliert Anlage A.2.1).  

 

Während die näher untersuchten Varianten im Hinblick auf die Belange Altlasten,  

archäologische Verdachtsfälle, Bodenwertigkeit, Beeinträchtigung von Flächen für die 

Flora sowie dem Verdacht auf Kampfmittel annähernd gleichwertig erscheinen, sind 

hinsichtlich der Bedeutung der Flächen für die Fauna bei der beantragten Variante die 

geringsten Beeinträchtigungen zu erwarten. Nur in Teilbereichen einer weiteren näher 

untersuchten Fläche (Fläche 6 im Erläuterungsbericht, Anlage A.2.1) sind gleicherma-

ßen geringe Beeinträchtigungen zu erwarten. Die anderen näher betrachteten Flächen 

sind nachteiliger, da der artenschutzfachliche Maßnahmenbedarf voraussichtlich deut-

lich höher wäre. Auch im Hinblick auf die Eigentumsverhältnisse ist die beantragte Va-

riante vorzugswürdig, da die von der Maßnahme betroffenen Flächen im Gegenteil zu 

den übrigen näher betrachteten Varianten größtenteils im Eigentum der Vorhabenträ-
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gerin stehen und Private überwiegend nur temporär durch die Baumaßnahme beein-

trächtigt werden. Die beantragte Variante ist des Weiteren durch die Nähe zum Um-

spannwerk und die dadurch geringere Anzahl von Kreuzungspunkten besonders vor-

teilhaft. Auch bei den anderen Flächen ist eine Anbindung grundsätzlich möglich. Al-

lerdings sind der Planungsaufwand und die Kostenintensität entsprechend größer, da 

die Komplexität der Querung unterirdischer Kreuzungspunkte mit deren Anzahl deut-

lich zunimmt. Von großer Bedeutung ist bei der beantragten Fläche zudem der mögli-

che Verzicht auf Kabelverbindungspunkte oder andere technische Zwangspunkte, die 

sich bei einer längeren Anbindungsstrecke gegebenenfalls ergeben würden. Im Be-

darfsfall bietet sie demnach die größte Sicherheit für eine reibungslose Versorgung mit 

Strom. Auch in Bezug auf das Landschaftsbild ist die beantragte Variante diejenige, 

bei der die günstigsten Voraussetzungen gegeben sind. Denn der Netzbooster kann 

hier in bereits vorhandene Strukturen integriert werden und erzeugt die geringste Stör-

wirkung.  

 

Gesamtbetrachtend handelt es sich bei der nunmehr planfestgestellten Variante am 

vorgesehenen Standort um die geeignetste Lösung zur Erreichung der Planungsziele. 

 

Einwendungen 

 

Aus der Einwenderschaft wurde vielfach die Größe und Dimensionierung der Anlage 

kritisiert. Dieser Einwand verfängt nicht. Aufgrund der vorgelegten Unterlagen ist da-

von auszugehen, dass die Anlage ihrer Aufgabe und Funktion entsprechend dimensi-

oniert ist. Ausgangspunkt dafür sind insbesondere technische Erwägungen (beispiels-

weise Brandschutz), die die Ausgestaltung der Anlage vorgeben. Hinzukommen an-

dere Belange wie beispielsweise naturschutzfachliche oder eigentumsrechtliche. 

Diese wurden in einem umfangreichen, nicht zu beanstandenden Alternativenver-

gleich gegeneinander abgewogen. 

 

Viele Einwender und Einwenderinnen kritisierten die Nähe des Anlagenstandorts zur 

Wohnbebauung. So wurde vielfach gefordert, den Netzbooster mindestens in einem 

Abstand von 5 km zur Wohnbebauung zu errichten. Auch diesem Einwand kann nicht 
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gefolgt werden. Wie in den Antragsunterlagen dargestellt, sind Gesundheitsgefähr-

dung des Menschen durch Schall oder Elektromagnetische Felder ausgeschlossen 

(vgl. Anlagen E.1.1, E.1.2 und E.1.3 oder Kapitel Immissionsschutz). Zudem ist eine 

Gefährdung ausgelöst durch einen Brand der Anlage aufgrund technischer und orga-

nisatorischer Maßnahmen nicht zu befürchten (vgl. Kapitel Brandschutz und öffentli-

che Sicherheit). Da keine Beeinträchtigungen für die Anlieger zu besorgen sind, ist 

deren Belangen im Rahmen der Abwägungsentscheidung ausreichend Rechnung ge-

tragen worden. Ein größerer Abstand zur Wohnbebauung war dabei nicht erforderlich.  

 

Soweit vorgetragen wurde, die Gemeinde Kupferzell sei aufgrund bereits vorhandener 

Infrastruktur wie dem Umspannwerk oder der Nähe zur Autobahn A 6 bereits stark 

vorbelastet, schlägt dieser Einwand im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nicht 

durch. Inwieweit eine Region bereits durch vorhandene Infrastruktur geprägt ist, spielt 

im Rahmen der Planfeststellungsentscheidung bei der Standortwahl grundsätzlich 

keine Rolle. Denkbar wäre eine Vorbelastung, die baulich oder technisch mit einem 

Neuvorhaben nicht vereinbar ist und ein Standort deshalb ausgeschlossen werden 

muss. Gegebenenfalls kann sich aber auch gerade die Nähe zu vorhandenen Infra-

strukturvorhaben positiv auf einen Standort auswirken. So ist vorliegend das Vorhan-

densein des Umspannwerks als positiv zu betrachtendes Merkmal in die Auswahlent-

scheidung eingeflossen. Dieses Vorgehen stößt nicht auf Bedenken. Aufgrund der um-

fangreichen und nachvollziehbaren Standortauswahl hat sich der nunmehr planfestge-

stellte Standort als der geeignetste herausgestellt. 

 

Von der Einwenderschaft wurde außerdem eine Errichtung des Netzboosters an einer 

Vielzahl von anderen Standorten vorgeschlagen. Dabei wurde insbesondere beste-

hende Atomkraftwerksgelände wie etwa das Gelände des Atomkraftwerks Neckar-

westheim oder des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld genannt. Diese würden sich auf-

grund ihrer vorhandenen Infrastruktur wie beispielsweise vorversiegelte Flächen oder 

aufgrund eines bereits vorhandenen Sicherheitskonzepts besonders als Standort eig-

nen. Weitere Vorschläge waren u. a. eine Errichtung der Anlage auf stillgelegten Trup-

penübungsplätzen, unbebauten Flächen im Hohenloher Land, im Salzbergwerk Heil-

bronn, freie Flächen im Osten Deutschlands oder direkt unter der 380-kV-Leitung in 
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Richtung Grafenrheinfeld. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde konnte die Vorha-

benträgerin aufgrund der vorgelegten Unterlagen schlüssig darlegen, warum der nun-

mehr planfestgestellte Standort für die Errichtung des Netzboosters am geeignetsten 

ist. Die Standortauswahl wurde aufgrund eines nachvollziehbaren und plausiblen Al-

ternativenvergleichs durchgeführt. Zum selben Ergebnis gelangt auch die Planfeststel-

lungsbehörde. Die Untersuchung hat gezeigt, dass die geplante Batterie-Großspei-

cheranlage nicht an beliebigen Standorten errichtet werden kann. Vielmehr sollte sich 

eine solche Anlage im Nahbereich eines Umspannwerks befinden. Im Zuge des de-

taillierten Standortfindungsprozesses (Anlage A.2.1, Kapitel 6.0) wurden auch weiter 

vom Umspannwerk entfernte Standorte geprüft und aus mehreren Gründen (z. B. Flä-

chenbedarf im Zuge der Anbindung) verworfen. Die Vorschläge der Einwender und 

Einwenderinnen überzeugen daher nicht. Insbesondere konnte nicht substantiiert dar-

gelegt werden, inwiefern die vorgeschlagenen Standortalternativen gemessen an den 

Planungsgrundsätzen und -zielen eine bessere Lösung zu dem nunmehr planfestge-

stellten Vorhaben darstellen sollten. 

 

Auch andere technischen Lösungen wurden im Rahmen des Planfeststellungsverfah-

rens eingebracht. Im Wege eines Anschlusses der Netzanlage an vorhandene Strom-

trassen anstatt an ein Umspannwerk könne ein Standort außerhalb des Nahbereichs 

eines Umspannwerks gefunden werden. Außerdem sei nicht erwogen worden, Ener-

giespeicheranlagen direkt an die Erzeugeranlagen wie Wind- oder Solarparks anzu-

schließen. Auch diese Vorschläge überzeugen nicht. Die vorhandenen Strommasten 

können nicht genutzt werden, da Betriebsmittel wie der Netzbooster nur über Um-

spannwerke an die Leitungen angeschlossen werden können. Dazu werden Schaltan-

lagen und Transformatoren benötigt. Der Netzbooster benötigt eine Umspannung aus 

der Hochspannungsebene der Leitungen auf die Betriebsspannung. Auch die techni-

sche Machbarkeit eines Anschlusses an Wind- oder Solarparks wird nicht weiter er-

läutert, weshalb diesem Vorbringen nicht gefolgt wird. Teilweise wurde auch gefordert, 

den Einsatz von dezentralen, kleinen Speichern zu prüfen. Aus Sicht der Planfeststel-

lungsbehörde hat die Vorhabenträgerin in ausreichender Weise dargelegt, dass die 

gewählte Anlage mit der vorgesehenen Technologie für die vorgesehene Aufgabe die 
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am besten geeignete Lösung darstellt. Inwieweit dezentrale, kleine Speicher vorlie-

gend besser geeignet sein würden, bleibt offen.  

 

Soweit in Bezug auf die Standortwahl beklagt wurde, zwischen den Netzknotenpunk-

ten Kupferzell und Großgartach bestehe im Hinblick auf die Wirksamkeit einer Netz-

boosteranlage lediglich ein Unterschied von 2 % bei der Reduzierung von Leistungs-

ausfällen, schlägt dieser Einwand nicht durch. Die Vorhabenträgerin konnte nachvoll-

ziehbar und plausibel darlegen, warum der Netzknotenpunkt Kupferzell netzplanerisch 

am geeignetsten ist. Dabei durfte sie insbesondere auch auf eine bessere Wirkleistung 

abstellen. 

 

Vereinzelt wurde vorgetragen, der Standort sei für das nunmehr planfestgestellte Vor-

haben ungeeignet, da die Fläche zu viel Hangneigung habe und somit aus der Stand-

ortwahl hätte ausgeschlossen werden müssen. Von einer zu großen Hangneigung ist 

bei der vorgesehenen Fläche nicht auszugehen. Im von der Vorhabenträgerin gewähl-

ten Suchraum befinden sich zwei Flächen mit einer großflächigen Hangneigung von 

über 10 Grad. Diese liegen westlich von Kupferzell. Kleinflächige Bereiche, in denen 

die Hangneigung unter 10 Grad beträgt, können grundsätzlich geebnet werden. Sofern 

beim Standort Hangneigungen von über 10 Grad auftreten sollten, ist damit zu rech-

nen, dass diese Neigungen beseitigt werden können. Es ist jedenfalls aufgrund der 

vorgelegten Unterlagen und den durchgeführten Untersuchungen nicht ersichtlich, 

dass die Anlage auf der vorgesehenen Fläche nicht errichtet werden könnte. 

 

Nicht nachvollziehbar ist der Einwand, die Vorhabenträgerin habe versäumt, in ihrer 

Abwägungsuntersuchung das Merkmal „Soft Skills“ zu berücksichtigen. Gleiches gilt 

für das Vorbringen, auf den Aspekt der Terrorgefahr sei bei der Standortwahl nicht 

eingegangen worden. Die Planfeststellungsbehörde erkennt nicht, inwiefern diese 

Punkte im Rahmen der vorgenommenen Untersuchungen hätte Berücksichtigung fin-

den müssen. Auch weitere Ansätze, die Vorhabenträgerin habe im Rahmen der Stand-

ortauswahl u. a. verfehlt, vorversiegelte Flächen oder die Einbindung in die vorhan-

dene Topografie zu berücksichtigen, schlagen nicht durch. Denn in dem von der Vor-
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habenträgerin festgelegten, fachlich nicht zu beanstandenden 1,8-km-Suchradius be-

finden sich keine entsprechenden vorversiegelten Flächen mit der benötigten Flächen-

größe. Auch das Kriterium Landschaftsbild wurde im Rahmen der Standortwahl in aus-

reichender Weise untersucht (vgl. Anlage A.2.1). 

 

Genauso wenig schlägt die Kritik eines Einwenders durch, die Abwägungsentschei-

dung der Vorhabenträgerin sei nicht nachvollziehbar, da für das Vorhaben nur eine 

Fläche von 5,7 ha benötigt werde, bei der Standortsuche aber auch weitaus größere 

Flächen untersucht worden seien. Die Planfeststellungsbehörde hält die kritisierte Un-

tersuchung auch an dieser Stelle für schlüssig. Die betrachteten Potenzialflächen be-

sitzen die für den Netzbooster mindestens erforderliche Flächengröße. Daher können 

sie gegebenenfalls auch größer sein, ohne gänzlich als Standort auszuscheiden. 

 

Viele Einwender kritisierten die Festlegung des Suchradius auf 1,8 km um das Um-

spannwerk Kupferzell. Auch dieser Einwand verfängt nicht. Die Vorhabenträgerin hat 

nachvollziehbar dargelegt, warum der Suchradius von 1,8 km für die Standortsuche 

geeignet war. Zum einen geht ein weiteres Abrücken vom Umspannwerk aufgrund der 

netztechnisch erforderlichen, zu verbauenden Muffen mit einem erhöhten Risiko für 

Netzinstabilität einher. Zum anderen wäre ein Leitungsbau von mehreren Kilometern 

mit zusätzlichen Eingriffen verbunden. Einerseits wäre die Inanspruchnahme zusätzli-

cher fremder Grundstücke erforderlich. Andererseits wäre es wahrscheinlich, dass es 

bei der Inanspruchnahme von größerer Fläche u. a. auch zu einer Vielzahl an natur-

schutz- oder bodenschutzfachlichen Konflikten kommt. Soweit vielfach die Ausweitung 

auf einen 5-km-Suchradius oder sogar größere Radien gefordert wurde, ist auch die-

sem Vorbringen nicht zu folgen. Denn es obliegt der Vorhabenträgerin im Rahmen 

ihres Abwägungsprozesses eigene Kriterien zur Standortwahl zu entwickeln, darunter 

fällt auch die Festlegung eines Suchradius. Die Festlegung auf 1,8 km ist wie bereits 

beschrieben auch nicht zu beanstanden. 

 

Einige Einwender und Einwenderinnen beanstandeten eine fehlende bzw. falsche Be-

rücksichtigung von Bürgervorschlägen im Zuge der Standortwahl der Vorhabenträge-

rin. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden. Im Erläuterungsbericht (Anlage 2.1) 
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hat sich die Vorhabenträger unter dem Kapitel 6.2 mit dem Für und Wider der von der 

Bürgerinitiative „Ein Herz für Hohenlohe“ eingebrachten Lösungen und der Gemeinde 

Kupferzell vorgeschlagenen Flächen im Gewerbepark Hohenlohe bzw. angrenzend an 

den Gewerbepark in ausreichender Weise befasst. Ein weiteres Auseinandersetzen 

mit den Vorschlägen war nicht erforderlich. Auch aus Sicht der Planfeststellungsbe-

hörde stellen die eingebrachten Standorte sei es aus Kostengründen oder aufgrund 

fehlender technischer Voraussetzungen keine Lösungen dar, die Planungsziele bes-

ser als die nunmehr planfestgestellte Variante erreichen könnten. Es besteht keine 

Pflicht, alle vorgeschlagenen Alternativen gleichermaßen detailliert und umfassend zu 

untersuchen, wenn diese bereits im Vorfeld aus nachvollziehbaren Gründen abge-

schichtet werden konnten. 

 

 

3. Vereinbarkeit des Vorhabens mit den betroffenen öffentlichen und priva-

ten Belangen 

 

 Immissionsschutz 

 

Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bezweckt einen umfassenden 

Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen durch Immissionen. Als Immissions-

arten nennt das Gesetz beispielhaft in § 3 Abs. 2 BImSchG Luftverunreinigungen, Ge-

räusche, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlen. Durch das Vorhaben werden 

unterschiedliche Immissionsarten während der Bau- und Betriebszeit verursacht. Trotz 

dieser Immissionen ist das Vorhaben mit den Belangen des Immissionsschutzes ver-

einbar: 

 

3.1.1 Baubedingte Schallimmissionen 

 

Das Vorhaben ist mit den Belangen der betroffenen Anlieger im Hinblick auf baube-

dingte Schallimmissionen vereinbar. Diesen Belangen wird durch die Planung in hin-

reichendem Maße Rechnung getragen. 
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Für die Beurteilung der baubedingten Lärmimmissionen ist gemäß § 66 Abs. 2  

BImSchG weiterhin die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm 

vom 19. August 1970 (AVV Baulärm) maßgebend, da bislang keine entsprechenden 

Rechtsverordnungen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach dem BImSchG 

in Kraft getreten sind. Die AVV Baulärm gilt für den Betrieb von Baumaschinen auf 

Baustellen und enthält Bestimmungen über Richtwerte für die von den Baumaschinen 

hervorgerufenen Geräuschemissionen, das Messverfahren sowie über Maßnahmen, 

die von den zuständigen Behörden bei Überschreiten der Immissionsrichtwerte ange-

ordnet werden sollen. Zu den Baumaschinen gehören dabei auch die auf der Baustelle 

betriebenen sowie die auf den Baustraßen verkehrenden Kraftfahrzeuge (Nr. 2.2 der 

AVV Baulärm), nicht dagegen der Baustellenverkehr auf den öffentlichen Straßen. Die 

Nutzung der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen erfolgt vielmehr im Rah-

men des Gemeingebrauches und bedarf keiner gesonderten Beurteilung im Zuge der 

Planfeststellung. 

 

Grundsätzlich hat die Vorhabenträgerin nach § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG 

beim Baustellenbetrieb dafür zu sorgen, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhin-

dert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und nach dem Stand 

der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu 

beschränken. 

 

Die von der Vorhabenträgerin vorgelegte schalltechnische Untersuchung zum Bau-

lärm (Anlage E.1.1 - Schallimmissionsprognose zu den Bautätigkeiten) entspricht den 

rechtlichen Vorhaben und ist in sich schlüssig und nachvollziehbar. 

 

Im Rahmen des genannten Gutachtens wurden im Sinne einer „Worst-Case“-Abschät-

zung neben der Errichtung des Netzboosters und der damit in Zusammenhang ste-

henden Bautätigkeiten auf dem Umspannwerksgelände auch weitere Ausbauschritte 

am Umspannwerk (etwa die Errichtung der MSCDN-Anlage) mitberücksichtigt. Zu-

grunde gelegt wurde also der zeitgleiche Betrieb aller voraussichtlich zum Einsatz 

kommender Baumaschinen obwohl ein solches Zusammenwirken durch die Aufteilung 
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der Bauarbeiten in verschiedene Bauabschnitte wohl selten bis nie eintreten wird. Die-

ser Ansatz ist für die Immissionsbetroffenen vorteilhaft und daher nicht zu beanstan-

den. 

 

Die für die Untersuchung maßgeblichen Immissionsorte sind die drei nächstgelegenen 

Wohngebäude im allgemeinen Wohngebiet westlich der Vorhabenfläche sowie die frei-

willige Feuerwehr und das Büro- und Sozialgebäude der MEFA im nördlich angren-

zenden Gewerbegebiet „Leimengrube“. Eine Betrachtung weiterer Immissionsorte war 

nicht geboten, da sich insbesondere die weitere Wohnbebauung im allgemeinen 

Wohngebiet in größerer Entfernung befindet als die betrachteten Immissionsorte und 

daher von einem entsprechend geringeren Beurteilungspegel ausgegangen werden 

kann. Die Immissionsrichtwerte nach AVV Baulärm betragen im allgemeinen Wohnge-

biet tagsüber 55 dB(A) bzw. 40 dB(A) im Nachtzeitraum und im Gewerbegebiet tags-

über 65 dB(A) bzw. 50 dB(A) im Nachtzeitraum. Werden diese Richtwerte um mehr 

als 5 dB(A) überschritten, sollen gemäß AVV Baulärm Maßnahmen zur Lärmminde-

rung ergriffen werden die geeignet sind, die Immissionsrichtwerte einzuhalten bzw. 

sicherstellen, dass keine nach dem Stand der Technik vermeidbaren Immissionen bei 

den Anwohnern auftreten. 

 

Der unter Berücksichtigung von Impulszuschlägen und Zeitkorrekturen ermittelte Ge-

samtschallleistungspegel für den Baustellenbetrieb beträgt 118,5 dB(A) und deckt da-

bei den Ganztagesbetrieb sowie Be- und Entladevorgänge der LKW auf der Baustelle 

ab. Der LKW-Fahrverkehr auf der Baustelle führt gemäß Schallimmissionsprognose 

zu einem längenbezogenen Schallleistungspegel von 76,9 dB(A). Auf Basis dieser 

Werte wurde nach dem Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 der zu erwartende 

Beurteilungspegel an den o. g. Immissionsorten ermittelt. Im Ergebnis wird an jedem 

einzelnen Immissionsort der tagsüber zulässige Immissionsrichtwert nach AVV Bau-

lärm um 1 dB(A) bis 8 dB(A) unterschritten. Mit Ausnahme von ggf. erforderlichen Be-

tonierarbeiten in geringem Umfang, findet der Baustellenbetrieb im Tagzeitraum zwi-

schen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr statt. Soweit die untere Immissionsschutzbehörde des 

LRA Hohenlohekreis auf die in der Schallimmissionsprognose erwähnten und in Aus-
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nahmefällen erforderlichen Betonierarbeiten im Nachtzeitraum verweist, hat die Vor-

habenträgerin die sich daraus ergebenden Immissionen nachträglich berechnen las-

sen. Der Schallpegel beträgt demnach im allgemeinen Wohngebiet maximal 32 dB(A) 

und unterschreitet den zulässigen Immissionsrichtwert damit deutlich. 

 

Das Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung zum Baulärm ist nachvollziehbar 

und wird weder von der Planfeststellungsbehörde noch von der zuständigen unteren 

Immissionsschutzbehörde in Zweifel gezogen. 

 

Soweit im Rahmen der Untersuchung überobligatorisch eine informative Betrachtung 

des baubedingt zusätzlichen Transportverkehrs auf öffentlichen Straßen durchgeführt 

wurde, ist lediglich zu bemerken, dass die gültigen Grenzwerte an den maßgeblichen 

Immissionsorten ebenfalls erheblich unterschritten werden. Unabhängig davon erfolgt 

die Nutzung öffentlicher Straßen im Rahmen des Gemeingebrauchs und fällt damit 

vorliegend nicht in das Prüfregime. Hinsichtlich der verkehrlichen Belange wird auf das 

Kapitel Verkehr verwiesen. 

 

Für weitere Details zu den baubedingten Schallimmissionen insbesondere zu Berech-

nungsmodell, Eingabedaten, Einzelpunktberechnungen und der flächenhaften Dar-

stellung der Beurteilungspegel wird auf die Anlage E.1.1 der Antragsunterlagen ver-

wiesen. 

 

3.1.2 Betriebsbedingte Schallimmissionen 

 

Das Vorhaben ist mit den Belangen der betroffenen Anlieger auch im Hinblick auf die 

betriebsbedingten Schallimmissionen vereinbar. Diesen Belangen wird durch die Pla-

nung selbst und die festgesetzten Nebenbestimmungen in hinreichendem Maße Rech-

nung getragen. 

 

Der Gesetzgeber hat für den anlagenbezogenen Lärmschutz konkretisierend über die 

Regelungen im BImSchG hinaus nach § 48 BImSchG die Sechste Allgemeine Verwal-

tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 
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Schutz gegen Lärm – TA Lärm) erlassen. Dementsprechend ist die TA Lärm zur Be-

urteilung der vorbenannten Schallimmissionen heranzuziehen.  

 

Die Auswirkungen der betriebsbezogenen Geräusche werden in der Anlage E.1.2 – 

Schallimmissionsprognose zum Anlagenbetrieb untersucht und dargestellt. Neben 

dem Betrieb des Netzboosters selbst wird dabei auch der Betrieb des ausgebauten 

Umspannwerks (also inklusive der abseits des gegenständlichen Genehmigungsver-

fahrens geplanten Installation z. B. einer MSCDN-Anlage und eines weiteren 380-kV-

Transformators) mitberücksichtigt. Schalltechnisch betrachtet und bewertet wird somit 

der geplante künftige Gesamtanlagenbetrieb des Netzboosters und des Umspann-

werks Kupferzell. 

 

Die maßgeblichen Immissionsorte entsprechen denen der Schallimmissionsprognose 

zu den Bautätigkeiten und befinden sich im westlich gelegenen allgemeinen Wohnge-

biet sowie im nördlich angrenzenden Gewerbegebiet „Leimengrube“. Die zulässigen 

Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm betragen im allgemeinen Wohngebiet im Tagzeit-

raum 55 dB(A) und im Nachtzeitraum 40 dB(A), die im Gewerbegebiet im Tagzeitraum 

65 dB(A) und im Nachtzeitraum 50 dB(A). Diese Richtwerte gelten im Sinne einer Ge-

samtbelastung für die Geräuscheinwirkungen aller gewerblicher Anlagen soweit diese 

bekannt bzw. ermittelbar sind. Andernfalls muss die Zusatzbelastung durch die neu 

geplante Anlage die Richtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreiten. Vorliegend 

sind innerhalb des Bebauungsplans „Leimengrube“ Emissionskontingente festgesetzt. 

Auf dieser Basis kann für die Immissionsorte außerhalb des Bebauungsplans, also die 

im allgemeinen Wohngebiet liegenden Wohngebäude, die Vorbelastung rechnerisch 

ermittelt werden. 

 

Die maßgebenden Geräuschquellen auf dem Gelände des Netzboosters stellen künf-

tig die Transformatoren, Wechselrichter und Batterie-Cubes der 30 SubNest-Blöcke 

sowie die drei Eigenbedarfstransformatoren dar. Die maßgebenden Geräuschquellen 

auf dem Umspannwerksgelände stellen die bereits in Betrieb befindlichen vier Trans-

formatoren (je zwei der Spannungsebenen 110-kV und 380-kV) und die 110-kV-Kom-

pensationsdrosselspule sowie die geplanten zwei weiteren Transformatoren der  
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380-kV-Spannungsebene und die MSCDN-Anlage dar. Weitere denkbare Geräusch-

quellen sind gegenüber den genannten nur von untergeordneter Bedeutung. Bei der 

Untersuchung wurde für alle Aggregate ein durchgehender Betrieb angesetzt. Da sich 

ein gemeinsamer Betrieb der MSCDN-Anlage (dient der Spannungserhöhung) und der 

Kompensationsdrosselspule (dient der Spannungsreduzierung) technisch wider-

spricht, wurden für den Gesamtanlagenbetrieb zwei Szenarien gebildet und schalltech-

nisch bewertet. Zum einen der Betrieb des Netzboosters zusammen mit dem Betrieb 

des Umspannwerks inklusive Kompensationsdrosselspule (Szenario 1). Zum anderen 

der Betrieb des Netzboosters zusammen mit dem Betrieb des Umspannwerks inklu-

sive der MSCDN-Anlage (Szenario 2). Dieses Vorgehen ist nachvollziehbar und nicht 

zu beanstanden. 

 

In Rahmen der schalltechnischen Untersuchung finden überdies folgende schallschir-

mende Maßnahmen Berücksichtigung:  

- Im Zuge der Erweiterung des Umspannwerks soll die bestehende  

110-kV-Kompensationsdrosselspule ausgetauscht und mit einer Einhau-

sung versehen werden.  

- Im Nahfeld des geplanten 380-kV-Transformators (T412) im zentralen Be-

reich des Umspannwerks soll eine etwa 12,5 m hohe Schallschutzwand aus 

Beton errichtet werden, die den Transformator U-förmig umschließt und so 

insbesondere in Richtung Wohnbebauung abschirmt.  

- Die drei Filterkreisdrosseln der geplanten MSCDN-Anlage werden jeweils 

mit einer dämmenden Schallschutzhaube versehen.  

- Die MSCDN-Anlage wird im nördlichen Bereich des Umspannwerksgelän-

des und damit von der umliegenden Wohnbebauung abrückend positio-

niert. 

 

Auf Basis der jeweiligen Schallleistungspegel der maßgebenden Aggregate wurden 

die zu erwartenden Beurteilungspegel an den o. g. Immissionsorten für die Beurtei-

lungszeiträume Tag und lauteste Nachtstunde ermittelt. Wie oben beschrieben, wurde 

diese Ermittlung für die zwei denkbaren Szenarien eines gemeinsamen Anlagenbe-
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triebs des Netzboosters zusammen mit dem Umspannwerk Kupferzell getrennt durch-

geführt. Bei der Berechnung wurde für die Immissionsorte im allgemeinen Wohngebiet 

der Ruhezeitenzuschlag von 3,6 dB (A) nach Nr. 6.5 der TA Lärm berücksichtigt. 

 

Im Ergebnis werden die Immissionsrichtwerte hinsichtlich der Immissionsorte im allge-

meinen Wohngebiet in beiden Szenarien deutlich unterschritten (Tagzeitraum) bzw. 

mindestens eingehalten (Nachtzeitraum). Bezüglich der beiden Immissionsorte im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans „Leimengrube“ ist aufgrund der festgesetzten 

Emissionskontingente (s. o.) die Vorbelastung nicht relevant. Die in Gewerbegebieten 

deutlich höheren Immissionsrichtwerte nach TA Lärm werden sowohl im Tagzeitraum 

als auch im Nachtzeitraum erheblich unterschritten. 

 

Die Schallimmissionsprognose zum Anlagenbetrieb ist methodisch nachvollziehbar 

und plausibel. Weder die Planfeststellungsbehörde noch die zuständige untere Immis-

sionsschutzbehörde des Landratsamts Hohenlohekreis sehen Gründe, die ermittelten 

Ergebnisse in Zweifel zu ziehen. Um sicherzustellen, dass die in den Berechnungen 

berücksichtigten schallschirmenden Maßnahmen umgesetzt werden, wurden gemäß 

der Stellungnahme des Landratsamts im Rahmen dieser Genehmigungsentscheidung 

entsprechende Nebenbestimmungen festgesetzt. 

 

Einwendungen und Stellungnahmen 

 

Soweit die Gemeinde Kupferzell in ihrer Stellungnahme mit Verweis auf 

§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG fordert, die Schallimmissionsrichtwerte auf ein absolutes 

Minimum zu beschränken bzw. auf weit unterhalb der geltenden Immissionsrichtwerte 

festzusetzen, ist dies zurückzuweisen. Bei dem Netzbooster handelt es sich nicht um 

eine genehmigungsbedürftige Anlage i. S. des Bundesimmissionsschutzgesetzes. Da-

her findet § 5 BImSchG, welcher sich explizit auf die Pflichten der Betreiber genehmi-

gungsbedürftiger Anlagen bezieht, vorliegend keine Anwendung. Für die anlagenbe-

zogenen Geräuschimmissionen gelten daher uneingeschränkt die Immissionsricht-

werte der TA Lärm. Diese werden, wie oben dargestellt, deutlich unterschritten bzw. 

eingehalten. 
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Im Rahmen der privaten Einwendungen wurde wiederholt vorgetragen, dass der Netz-

booster in der Bau- und Betriebsphase zu erheblichen und nicht hinnehmbaren Lärm-

belästigungen für die Bevölkerung führen würde. Dieser Einwand ist zurückzuweisen. 

Wie oben dargestellt, werden sowohl in der Bau- wie auch der Betriebsphase die gel-

tenden Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm und der TA Lärm eingehalten bzw. un-

terschritten. Zur Sicherstellung der Umsetzung aller vorgesehenen schallmindernden 

Maßnahmen wurden überdies entsprechende Nebenbestimmungen festgesetzt. So-

weit sinngemäß vorgebracht wird, die mit dem Antrag vorgelegten Schallgutachten 

seien methodisch falsch bzw. lieferten falsche Ergebnisse, ist auch dies zurückzuwei-

sen. Im Rahmen der Anhörung wurden diese Gutachten unter Anderem der zuständi-

gen unteren Immissionsschutzbehörde des LRA Hohenlohekreis vorgelegt, geprüft 

und nicht beanstandet. Die Methodik der Schallimmissionsprognosen ist nachvollzieh-

bar und in sich schlüssig. Insbesondere wurden richtigerweise die umliegenden Stra-

ßen nicht in die Schallimmissionsprognose nach TA Lärm berücksichtigt, da Straßen 

keine Anlagen im Sinne der TA Lärm sind. 

 

Die mehrfach erwähnte Lärmbelastung von 100 dB(A) und mehr bezieht sich auf den 

rechnerischen Gesamtschallleistungspegel und nicht auf die Werte die an den betrach-

teten Gebäuden z. B. im nahegelegen Wohngebiet erreicht werden. Der dort erreichte 

Pegel ist durch die abschirmende Wirkung der Geländekubatur, bestehende Gebäude 

und nicht zuletzt die vorgesehenen schallschützenden Maßnahmen wesentlich gerin-

ger und innerhalb der gültigen Richtwerte. Weitere Schallschutzmaßnahmen wie etwa 

die geforderte Einhausung der gesamten Anlage oder ein größerer Abstand zur Wohn-

bebauung sind mithin nicht erforderlich. Die vorgebrachte Besorgnis negativer Folgen 

der Geräuschimmissionen für Tiere im Umfeld des Netzboosters teilt die Planfeststel-

lungsbehörde überdies nicht. Schallempfindliche Artengruppen, insbesondere der 

lärmsensiblen Avifauna, wurden im Rahmen der Kartierungen nicht festgestellt.  
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3.1.3 Elektromagnetische Feldimmissionen 

 

Das Vorhaben ist mit den immissionsschutzrechtlichen Vorgaben der 26. BImSchV 

sowie der Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch elektro-

magnetische Felder (EMFV) vereinbar. Dem Minimierungsgebot wird hinreichend 

Rechnung getragen. 

 

26. BImSchV 

 

Für die Exposition im Bereich der Öffentlichkeit ist vorliegend die 26. BImSchV heran-

zuziehen und die dort vorgegebenen Grenzwerte einzuhalten. Dies dient dem Schutz 

der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen. 

 

Gemäß § 3 Abs. 2 der 26. BImSchV sind Niederfrequenzanalagen, die nach dem 

22. August 2013 errichtet werden, so zu errichten und zu betreiben, dass sie bei höchs-

ter betrieblicher Anlagenauslastung in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum 

nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, die im Anhang 1a 

(der 26. BImSchV) genannten Grenzwerte nicht überschreiten, wobei Niederfrequenz-

anlagen mit einer Frequenz von 50 Hertz die Hälfte des in Anhang 1a genannten 

Grenzwertes der magnetischen Flussdichte nicht überschreiten dürfen. Folgende 

Grenzwerte sind demnach einzuhalten: 

- 100 μT für die magnetische Flussdichte und 

- 5 kV/m für das elektrische Feld. 

 

Zu beachten ist überdies, dass Gleichstromanlagen gemäß der 26. BImSchV erst ab 

einer Nennspannung von 2 kV zu berücksichtigen sind. Die beantragten Wechselrich-

ter und Batterien haben eine maximale Spannung von 1,5 kV und sind somit nicht zu 

betrachten. 

 

Die Vorhabenträgerin hat ein EMF-Gutachten (Anlage E.1.3) erstellen lassen und den 

Antragsunterlagen beigefügt. Das Gutachten untersucht dabei, ob unter der Annahme 
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der höchst möglichen betrieblichen Anlagenauslastung die geltenden Grenzwerte ein-

gehalten werden. Generell verfolgt das Gutachten einen sog. Worst-Case Ansatz und 

legt Annahmen und Daten zugrunde, die in der Regel nicht dem tatsächlichen Betrieb 

entsprechen, sondern besonders ungünstige Voraussetzungen darstellen um in jedem 

Fall auf der sicheren Seite zu sein. Die so ermittelten Werte werden im künftigen Be-

trieb regelmäßig unterschritten. Das Gutachten kommt aber auch unter Annahme der 

besonders ungünstigen Voraussetzungen zum Ergebnis, dass die Werte der magne-

tischen Flussdichte und der elektrischen Feldstärke außerhalb des Netzboostergelän-

des auch unter Berücksichtigung möglicher Vorbelastungen unterhalb der festgelegten 

Grenzwerte liegt.  

 

Konkret wird bei der magnetischen Flussdichte ein Höchstwert von 24 μT direkt am 

Anlagenzaun oberhalb der geplanten 30-kV-Erdkabel erreicht. Unter Berücksichtigung 

einer maximal angenommenen Vorbelastung durch die bestehende Freileitung liegt 

dieser Wert immer noch bei unter 45 μT und damit bei weniger als der Hälfte der ge-

mäß 26. BImSchV zulässigen 100 μT.  

 

Bei der elektrischen Feldstärke liegen, ebenfalls unter Annahme einer maximal ange-

nommenen Vorbelastung unterhalb der bestehenden Freileitung, die höchsten ermit-

telten Werte bei unter 3 kV/m. Nach der 26. BImSchV gilt bei der elektrischen Feld-

stärke ein Grenzwert von 5 kV/m und wird mithin deutlich unterschritten.  

 

Die Untersuchung des EMF-Gutachtens zur Exposition im Bereich der Öffentlichkeit 

ist für die Planfeststellungsbehörde schlüssig und nachvollziehbar. Die Berechnungen 

entsprechen den fachlichen Standards, die herangezogenen Grenzwerte den rechtli-

chen Vorgaben. Im Rahmen der Anhörung wurde das Gutachten neben allen weiteren 

Planunterlagen auch der zuständigen unteren Immissionsschutzbehörde des Landrat-

samts Hohenlohekreis zur Verfügung gestellt und nicht beanstandet. 

 

Im Rahmen privater Einwendungen wurde wiederholt vorgetragen, dass durch die von 

dem Vorhaben ausgehenden elektromagnetischen Feldimmissionen Gesundheitsrisi-

ken für die Bevölkerung entstehen. Dieser pauschale Vorwurf verfängt jedoch nicht. 
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Wie oben beschrieben, werden die zulässigen Grenzwerte selbst im ungünstigsten Fall 

und im unmittelbaren Nahbereich zur Anlage weit unterschritten. Die Grenzwerte der 

26. BImSchV sind nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung von Rechts we-

gen nicht zu beanstanden (vgl. z. B. BVerwG, Beschluss vom 22.07.2010 – 

7 VR 4/10 -, Beschluss vom 26.09.2013 – 4 VR 1/13, BVerwG, Urteil vom 21.01.2016 

– 4 A 5/14). Es obliegt dem Verordnungsgeber die geltenden Grenzwerte vor dem 

Hintergrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Entwicklungen zu überprüfen 

und bei Bedarf abzusenken. Der 26. BImSchV liegen dabei die Grenzwertempfehlun-

gen der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierenden Strahlen zu 

Grunde. Dass diese Erkenntnisse mittlerweile überholt sein sollen, hat die Strahlen-

schutzkommission des Bundes in ihrer Empfehlung vom 21./22. Februar 2008 unter 

Auseinandersetzung mit internationalen Standards nicht feststellen können. Bei Ein-

haltung der Grenzwerte besteht deshalb keine Gefahr für die Gesundheit (vgl. dazu 

BVerwG, Beschluss vom 22.07.2010 – 7 VR 4/10). Soweit die Einwendungen Bezug 

auf Hoch- und Höchstspannungsleitungen rund um Kupferzell nehmen, ist festzustel-

len, dass diese nicht Teil des beantragten und planfestgestellten Vorhabens sind. Die 

geplante Höherauslastung bewegt sich unterhalb der für die EMF-Betrachtung ange-

setzten Vollauslastung. 

 

Minimierungsgebot 

 

Das in der 26. BImSchV vorgegebene Minimierungsgebot für elektrische, magnetische 

und elektromagnetische Felder bei Neuerrichtung und wesentlicher Änderung von Nie-

derfrequenzanlagen und Gleichstromanlagen wird durch die 26. BImSchVVwV  

konkretisiert. Ziel ist es, die allgemeine Bevölkerung durch geeignete technische Maß-

nahmen an der Anlage so wenig wie möglich den hiervon ausgehenden Feldern aus-

zusetzen. Maßgeblicher Minimierungsort ist vorliegend eine Halle des Bauhofs hinter 

der freiwilligen Feuerwehr. Weitere maßgebliche Minimierungsorte sind im von der 26. 

BImSchVVwV vorgegebenen Einwirkungsbereich von 100 m nicht vorhanden. Dem 

Minimierungsgebot wird durch folgende Minimierungsmaßnahmen Rechnung getra-

gen: 
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- Abstandsoptimierung: Der Netzbooster grenzt an bestehende Umspann-

werk Kupferzell an und ist größtenteils von unbebautem Land umgeben. 

Dadurch ergeben sich große Abstände zwischen den stromdurchflossenen 

Leitern und dem möglichen zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen ge-

eigneten Ort. 

- Minimierung der Distanzen zwischen Betriebsmitteln mit unterschiedlicher 

Phasenbelegung: Die Dreiecksverlegung der Mittelspannungs- und Nieder-

spannungskabel führt zu einer deutlichen Feldminimierung. Die unter-

schiedlichen Phasen der 30-kV-Schaltanlage werden auf engstem Raum 

verlegt, was ebenfalls feldminimierend wirkt. Überdies ist die  

380-kV-Schaltanlage gasisoliert, wodurch im Gegensatz zu einer Freiluft-

anlage auch hier die Distanzen zwischen den unterschiedlichen Phasen er-

heblich reduziert werden können und eine Feldminimierung erreicht wird. 

 

Darüber hinaus gehende Minimierungsmaßnahmen sind bei einem Kosten-Nutzen-

Vergleich weder vertretbar noch erforderlich. Auch aus der Anhörung der Fachbehör-

den ergibt sich nichts Gegenteiliges. Damit wird bei dem planfestgestellten Vorhaben 

das Minimierungsgebot in hinreichendem Maße berücksichtigt.  

 

EMFV 

 

Für die berufliche Exposition sind die Arbeitsschutzverordnung zu elektrischen Feldern 

(EMFV) sowie die Technischen Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu statischen und 

zeitveränderlichen elektrischen und magnetischen Feldern im Frequenzbereich bis 10 

MHz (TREMF NF) heranzuziehen. Bei Einhaltung der Technischen Regeln ist davon 

auszugehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. 

Gemäß EMFV gelten folgende Auslöseschwellen (untere Auslöseschwelle / obere 

Auslöseschwelle / ggf. Exposition von Gliedmaßen): 

- für externe elektrische Felder bei einer Frequenz von 0 Hz  28,2 kV/m / 

28,2 kV/m 

- für externe elektrische Felder bei einer Frequenz von 50 Hz  14,14 kV/m 

/ 28,2 kV/m 
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- für magnetische Felder bei einer Frequenz von 0 Hz  2*106 μT / 2*106 μT 

/ 8*106 μT 

- für magnetische Felder bei einer Frequenz von 50 Hz  1400 μT / 8400 μT 

/ 25200 μT 

- für die magnetische Flussdichte bei statischen Magnetfeldern  500 μT / 

1000 μT. 

 

Das den Antragsunterlagen beigefügte EMF-Gutachten (Anlage E.1.3) untersucht die 

zu erwartende berufliche Exposition, die mit dem Vorhaben einhergeht. Wie oben be-

schrieben, wird dabei ein Worst-Case-Ansatz zugrunde gelegt. Im Ergebnis zeigt sich, 

dass die unteren Auslöseschwellen für die elektrische Feldstärke (AC und DC) weit 

unterschritten werden, weshalb keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Für die 

magnetische Flussdichte (AC) wurde hingegen eine Überschreitung der unteren Aus-

löseschwelle errechnet. Dies betrifft einen kleinräumigen Bereich in unmittelbarer 

Nähe der Einspeisefelder der 30-kV-GIS-Anlage innerhalb des Betriebsgebäudes und 

der aufsteigenden 30-kV-Kabel des Leistungstransformators. Für die magnetische 

Flussdichte (DC) wird die untere Auslöseschwelle in unmittelbarer Nähe zum Wech-

selrichter überschritten. Die oberen Auslöseschwellen werden hingegen jeweils deut-

lich unterschritten. Die Untersuchung der Exposition gegenüber statischen Feldern hat 

ergeben, dass die unteren Auslöseschwellen sicher eingehalten werden. 

 

Aufgrund der dargestellten Überschreitung der unteren Auslöseschwellen nennt das 

EMF-Gutachten folgende Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor möglichen 

Gefährdungen durch elektromagnetische Felder bei der Arbeit innerhalb des Netz-

boosters: 

- Geeignete Beschränkung des Zugangs zum Netzbooster. 

- Unterweisung der Beschäftigten durch Bereitstellung spezifischer Informa-

tionen und Hinweise zu den möglichen Gefährdungen. Durchführung der 

Unterweisung vor Inbetriebnahme des Netzboosters bzw. vor Aufnahme 

der Tätigkeit sowie regelmäßig einmal jährlich. 
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- Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von 

besonders schutzbedürftigen Beschäftigten. Vorsehen individueller Schutz-

maßnahmen bei Bedarf. 

- Anbringen des Verbotszeichens „Zutritt für Unbefugte verboten“ und des 

Verbotszeichens „Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder im-

plantierten Defibrillatoren sowie sonstigen aktiven Implantaten“ am Eingang 

des Netzboosters. 

 

Auch hinsichtlich der Untersuchungen zur beruflichen Exposition hält die Planfeststel-

lungsbehörde das vorgelegte EMF-Gutachten für methodisch korrekt und nachvoll-

ziehbar. Die Ergebnisse sind plausibel. Die zuständige untere Immissionsschutzbe-

hörde des Landratsamts Hohenlohekreis kommt zu keinem anderen Ergebnis. Sub-

stantiierte Einwendungen, die geeignet sind an der Richtigkeit des Gutachtens und der 

gefundenen Ergebnisse zu zweifeln, wurden nicht erhoben. Die Umsetzung der im 

Gutachten genannten Schutzvorkehrungen für die Beschäftigten wurde der Vorhaben-

trägerin durch eine entsprechende Nebenbestimmung im Rahmen dieser Genehmi-

gungsentscheidung auferlegt. 

 

3.1.4 Erschütterungen 

 

Während der Bauphase und beim späteren Betrieb des Netzboosters kann es zu Er-

schütterungen kommen. Mangels sonstiger normativer Festlegungen ist für die Bewer-

tung der Erschütterungen der technisch-wissenschaftliche Sachverstand, der insbe-

sondere in technischen Regelwerken wie der DIN 4150 Teil 1 – 3 zum Ausdruck 

kommt, heranzuziehen. 

 

Die Vorhabenträgerin hat die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen aus der 

Bau- und Betriebsphase unter Zugrundelegung der oben genannten technischen Re-

gelwerke untersuchen lassen. 
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Während der Bauphase erzeugt die eingesetzte Vibrationswalze die maßgeblichen Er-

schütterungen. Die weiteren eingesetzten Baumaschinen erzeugen geringere Erschüt-

terungen als die Walze und können dementsprechend außer Betracht bleiben. Die 

nächstgelegenen Bebauungen sind das Hochregallager der Firma MEFA, die Freiwil-

lige Feuerwehr Kupferzell und die Wohngebäude an der Eberhard-Finckh-Str. bzw. 

Künzelsauer Straße. Die ermittelten Prognosewerte durch den Einsatz der Vibrations-

walze wurden den Anhaltswerten nach DIN 4150-3 „Erschütterungen im Bauwesen – 

Einwirkung auf bauliche Anlagen“ gegenübergestellt. Die DIN 4150-2 „Erschütterun-

gen im Bauwesen – Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden“ war hingegen 

nicht heranzuziehen, da sich die nächstgelegenen Wohngebäude in einem Abstand 

von mehr als 200 m zum Vorhabenbereich befinden. Im Ergebnis werden die Anhalts-

werte für die Schwinggeschwindigkeit am Fundament, an der obersten Deckenebene 

(horizontal) sowie für die vertikale Deckenschwingung bei allen Immissionsorten deut-

lich unterschritten und damit sicher eingehalten. 

 

Die Erschütterungsemissionen des Netzboosters und der zugehörigen Anlagenbe-

standteile auf dem Gelände des bestehenden Umspannwerks können vor der Reali-

sierung nicht exakt benannt werden. Aus diesem Grund wird in der Erschütterungs-

prognose (Unterlage E.1.4) im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung auf Angaben der 

DIN 4150-1 zu Erschütterungen durch Schienenverkehr (Eisenbahn) zurückgegriffen. 

Daraus ergibt sich, dass schienenverkehrsbedingte Erschütterungen ab einer Entfer-

nung von 60 m keine belästigenden Auswirkungen mehr verursachen. Die nächstge-

legenen Wohngebäude sind mit einem Abstand von mehr als 200 m deutlich weiter 

entfernt. Der Rückgriff ist nicht zu beanstanden, da davon auszugehen ist, dass durch 

den Betrieb des Netzboosters erheblich geringere Erschütterungen verursacht werden 

als durch Schienenverkehr. Wenn Schienenverkehr schon ab einer Entfernung von 

60 m keine belästigenden Auswirkungen mehr verursacht, muss dies erst recht für den 

weniger erschütterungsintensiven Betrieb des Netzboosters in deutlich größerem Ab-

stand zur Wohnbebauung gelten. Überdies ist auch davon auszugehen, dass durch 

den Betrieb keine Schäden an umliegenden Gebäuden entstehen. Beim Betrieb des 

Netzboosters treten deutlich geringere Erschütterungen auf als während der Bauphase 

und dem Einsatz der Vibrationswalze. Wie oben dargestellt, werden aber schon in der 
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Bauphase die Anhaltswerte der DIN 4150-3 eingehalten. Nichts Anderes kann sich 

daher aus dem Betrieb des Netzboosters ergeben. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hält die Untersuchung für schlüssig und nachvollziehbar. 

Im Rahmen der Anhörung hatte auch die zuständige untere Immissionsschutzbehörde 

des Landratsamts Hohenlohekreis, Gelegenheit die Erschütterungsprognose zu prü-

fen und Stellung zu nehmen. Die Fachbehörde sieht ebenfalls keinen Grund die Me-

thodik der Untersuchung zu beanstanden oder die gefundenen Ergebnisse zu hinter-

fragen. Besondere Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen sind nach alledem 

nicht erforderlich und die vom Vorhaben ausgehenden Erschütterungsemissionen ste-

hen der Genehmigung nicht entgegen. 

 

3.1.5 Licht 

 

Weder in der Bau- noch in der Betriebsphase sind störende Lichtemissionen durch das 

Vorhaben zu erwarten. 

 

Während der Bauphase kommt bei unzureichenden Tageslichtverhältnissen blend-

freies Licht nach DIN 5053 Teil 2 zum Einsatz. Dabei werden dem Stand der Technik 

entsprechende insektenfreundliche Lampen verwendet. 

 

Die geplante Anlagenbeleuchtung des grundsätzlich unbemannten Netzboosters 

kommt über die notwendige Verkehrssicherung hinaus nur bei Bedarf und zeitlich be-

grenzt zum Einsatz. Der Lichtaustritt der eingesetzten Leuchten erfolgt dabei aus-

schließlich nach unten, um unnötige Lichtstreuung in die Umgebung zu vermeiden. Bei 

der Außenbeleuchtung werden warmweiße Leuchtmittel verwendet, um die Beeinflus-

sung von Insekten möglichst gering zu halten. Die für den Objektschutz vorgesehenen 

Weißlichtstrahler dienen der Täterabschreckung und werden nur bei Bedarf kurzzeitig 

aktiviert. Eine gegebenenfalls notwendige zusätzliche Arbeitsstellenausleuchtung be-

schränkt sich örtlich auf den Tätigkeitsbereich und zeitlich auf die Dauer der Tätigkeit. 
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Im Ergebnis sind durch den begrenzten Einsatz der Beleuchtung und die genannten 

Vorkehrungen aus Sicht der Planfeststellungsbehörde keine störenden Lichtemissio-

nen zu erwarten. 

 

 Natur und Landschaft 

 

Die vorliegende Planung verletzt keine naturschutzrechtlichen Vorschriften. Das plan-

festgestellte Vorhaben stellt einen naturschutzrechtlich relevanten Eingriff dar. Soweit 

nicht vermeidbare Beeinträchtigungen verbleiben, können diese durch Ausgleichs-

maßnahmen bzw. durch den Kauf von Ökopunkten kompensiert werden. Dem spezi-

ellen Artenschutz nach §§ 44 ff. BNatSchG wird angemessen Rechnung getragen. 

 

3.2.1 Eingriff in Natur und Landschaft 

 

Eingriffe sind gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG Veränderungen der Gestalt oder Nutzung 

von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbin-

dung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Die Er-

heblichkeit eines Eingriffs ergibt sich daraus, dass Flächen in einer Weise in Anspruch 

genommen werden, dass ihre ökologische Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben 

bzw. reduziert ist. 

 

Das planfestgestellte Vorhaben stellt damit einen naturschutzrechtlich relevanten Ein-

griff in Natur und Landschaft dar. Im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) sind 

die für den Naturhaushalt, seine einzelnen Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima und 

Luft, Biotoptypen und Pflanzen, Tiere) und die für das Landschaftsbild zu erwartenden 

Beeinträchtigungen im Einzelnen beschrieben. Zu den baubedingten Auswirkungen 

zählen u. a. die bauzeitliche Beanspruchung von Böden sowie Verdichtungen des Bo-

dens. Im Zuge der Baufeldfreimachung besteht die Gefahr, dass die südlich und süd-

östlich an den Vorhabenbereich angrenzende geschützte Feldhecke beeinträchtigt 

wird. Zusätzlich könnten angrenzende Säume und Feldgehölze beschädigt werden. 

Anlagenbedingt kommt es insbesondere zu einer dauerhaften Versiegelung von 
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2,8 ha. Auf dem Gelände des Umspannwerks kommen zusätzlich ca. 0,1 ha hinzu. 

Zusätzlich zur Versiegelung werden im Bereich des Netzboosters 2,9 ha Fläche und 

auf dem Gelände des Umspannwerks ca. 0,5 ha durch Aufschüttung und Geländemo-

dellierung überformt. Des Weiteren werden dauerhaft naturnahe Vegetationsbestände 

beansprucht und es kommt zu einem Verlust von Lebensräumen. Für das durch an-

grenzende Bebauung vorbelastete Landschaftsbild ergeben sich anlagenbedingt fer-

ner Beeinträchtigungen des Erholungs- und Freizeitwerts. Zusätzliche betriebsbe-

dingte Auswirkungen für die Naturgüter und das Landschaftsbild sind hingegen nicht 

zu erwarten. Für eine detaillierte Beschreibung der Konflikte wird im Übrigen auf den 

Landschaftspflegerischen Begleitplan (Anlage E.2.6) sowie das Bodenschutzkonzept 

(Anlage E.1.7) verwiesen. 

 

Die Antragstellerin hat alles unternommen, um die vorhabenbedingten Umweltauswir-

kungen ausreichend zu ermitteln und zu bewerten, um auf gesicherter Grundlage die 

geeigneten Maßnahmen treffen zu können. 

 

3.2.2 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden soweit wie möglich vermieden und mini-

miert, womit dem gesetzlichen Vermeidungsgebot des § 15 Abs. 1 BNatSchG entspro-

chen wird. Nach § 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 

vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Das Ver-

meidungsgebot ist striktes Recht und damit nicht Gegenstand der fachplanerischen 

Abwägung (vgl. BVerwG, Beschluss vom 30.10.1992 - 4 A 4/92 -, juris). Die Vermeid-

barkeit bezieht sich immer auf die Frage, ob bei der Verwirklichung des Vorhabens an 

der vorgesehenen Stelle erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ver-

mieden oder zumindest vermindert werden können. Das Verbot vermeidbarer Beein-

trächtigungen ist daher darauf gerichtet, den Eingriff an Ort und Stelle so gering wie 

möglich zu halten. Dies bedeutet, dass Beeinträchtigungen, die zum Erreichen eines 

planerisch gewollten Zieles nicht erforderlich sind, vermieden werden müssen. Diese 

Vorgaben werden im vorliegenden Fall erfüllt. Die vorgesehenen Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen sowie die übrigen Ausführungsmodalitäten stellen sicher, 
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dass Natur und Landschaft nur in einem unerlässlichen Umfang in Anspruch genom-

men werden. Die dennoch verbleibenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen werden 

in Anbetracht der vorgesehenen landschaftspflegerischen Kompensationsmaßnah-

men und dem überwiegenden öffentlichen Interesse an der Realisierung der Maß-

nahme zugelassen. 

 

Folgende Vorkehrungen und Maßnahmen dienen der Vermeidung und Minimierung 

von Beeinträchtigungen: 

 

- Schutz von Böden und Vermeidung von Bodenverdichtung (Maßnahme V1): 

Der Oberboden wird nur bei hinreichend trockenen Bedingungen ohne zusätz-

liche technische Maßnahmen direkt befahren. Bei nicht hinreichend trockenen 

Bodenverhältnissen werden technische Maßnahmen wie der Einsatz von Last-

verteilungsplatten vorgenommen. Freigelegter Unterboden wird grundsätzlich 

nicht direkt befahren, sofern dieser nicht sehr steinreich ist oder direkt dem 

Festgestein- bzw. Festgestein-Verwitterungshorizont aufliegt. Der anstehende 

Boden im Bereich von Zuwegungen wird bedarfsweise durch mineralische 

Schüttungen oder Lastverteilungsplatten geschützt. 

 

- Vermeidung von Störung des Bodengefüges (Maßnahme V2): Der Aushub, die 

Zwischenlagerung und der Wiedereinbau erfolgt getrennt nach Ober- und Un-

terboden. Sofern der Unterboden seinerseits deutliche Schichtfolgen aufweist, 

werden diese ebenfalls möglichst getrennt behandelt. Die Böden werden auf 

fachgerecht anzulegenden Mieten gelagert. Die Mieten werden fachgerecht an-

gesät. Beim Wiedereinbau werden die Bodenschichten entsprechend wieder 

eingebracht. Bei feuchter Witterung finden keine Oberbodenarbeiten statt. Her-

gestellte Böschungen im Einschnittsbereich werden unmittelbar nach Fertigstel-

lung angedeckt und begrünt. Gegebenenfalls wird eine Nassansaat bzw. An-

spritzbegrünung vorgenommen. 
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- Schutz von Gehölzbeständen, geschützten Biotopen und Säumen (Maß-

nahme V3): Das Baufeld wird gegenüber dem angrenzenden geschützten Ge-

hölzbereich im Süden und Südosten sowie dem vorgelagerten Saum durch ein 

Absperrband oder einen Bauzaun kenntlich gemacht. Eine Rodung von Bäu-

men wird vermieden. Direkt an das Baufeld angrenzende Bäume werden mit 

einem Baumschutz umgeben. 

 

- Vergrämung und ggf. Abfang von Reptilien (Maßnahme VArt1): Der 

Saumbereich mit Nachweisen von Reptilien im östlichen Vorhabenbereich wird 

inklusive eines Pufferbereichs durch Kurzhalten der Vegetation unattraktiv für 

Reptilien gestaltet. Die Vegetationsbereiche werden außerhalb der Aktivitäts-

zeit, also zwischen Oktober und Februar, entbuscht bzw. gemäht sowie an-

schließend freigehalten, ohne dabei die Wurzelstöcke von Gehölzen zu entneh-

men. Circa drei bis vier Wochen nach Aktivitätsbeginn kann der Reptilienschutz-

zaun um die Baufelder gestellt werden. Durch das Zeitfenster kann gewährleis-

tet werden, dass Reptilien aus dem unattraktiven Bereich abwandern. Anschlie-

ßend ist der Bereich durch eine fachkundige Person zu kontrollieren. Eventuell 

im Baufeld verbliebene Reptilien werden fachgerecht abgefangen und in die 

außerhalb der Baufelder vorhandenen Lebensräume der Reptilien gesetzt. In 

den Boden bzw. Wurzelbereich der zu entfernenden Gebüsche darf erst nach 

dem Abfang und der Freigabe der ökologischen Baubegleitung eingegriffen 

werden. Die Vergrämungsmahd im Bereich der Grabenstruktur wurde bereits 

während der Aktivitätszeit der Reptilien im Jahr 2023 im Rahmen des vorzeiti-

gen Baubeginns durchgeführt. 

 

- Aufstellen eines Reptilienschutzzaunes (Maßnahme VArt2): Um die Vorhaben-

flächen werden nach ca. drei bis vier Wochen nach dem Beginn der Aktivitäts-

zeit Reptilienschutzzäune gestellt, um ein Einwandern von Reptilien in den Ge-

fahrenbereich zu verhindern. Die Reptilienschutzzäune müssen vor Beginn der 

Eiablage gestellt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass Eier in das Baufeld 

abgelegt werden. Der Reptilienschutzzaun wird vor Beginn der Baumaßnahme 

auf Unversehrtheit kontrolliert, ggf. vorhandene Schäden werden ausgebessert. 



Planfeststellungsbeschluss Netzbooster Kupferzell  

 

74 
 

Die Zäune können in Abstimmung mit der Ökologischen Baubegleitung wäh-

rend des Bauablaufes an den Zufahrten geöffnet werden. Der Zaun wird um 

das südliche und östliche Baufeld angrenzend an vorahnende Reptilienhabitate 

gestellt, so dass eine Einwanderung aus diesen Habitaten in das Baufeld ver-

mieden wird. Die genaue Lage des Zauns wird von der Ökologischen Baube-

gleitung an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. 

 

Weitere Details zu den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen können dem LBP 

(Anlage E.2.6) sowie dem Bodenschutzkonzept (Anlage E.1.7) entnommen werden.  

 

Die untere Naturschutzbehörde des Landratsamts Hohenlohekreis sowie die privaten 

Naturschutzverbände haben in ihren Stellungnahmen auf fehlende Angaben zu der 

sich im Eingriffsbereich befindlichen Weide und deren artenschutzrechtliche Relevanz 

hingewiesen. Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen der Planänderung die Unterlagen 

dahingehend korrigiert und u. a. in der Bilanzierung berücksichtigt. Der Weidenbaum 

wies keine Habitatstrukturen (Höhlungen, Mulm usw.) auf und dient nicht als Quartier 

für Fledermäuse oder als Habitat holzbewohnender Käfer. Im Rahmen einer Begehung 

mit ökologischen Baubegleitung konnte auch keine Nutzung der Weide als Fortpflan-

zungsstätte durch Vögel festgestellt werden. Die Weide wurde bereits im Rahmen des 

vorzeitigen Baubeginns von der Ökologischen Baubegleitung zur Rodung freigegeben 

(vgl. Anlage E.2.6, Kapitel 6.5). 

 

Soweit die privaten Naturschutzverbände in ihrer Stellungnahme auf einen Baum süd-

lich der K 2377 hingewiesen haben, so befindet sich der Baum außerhalb des Baufel-

des und außerhalb der Schleppkurve der Baufahrzeuge. 

 

Der Forderung der Gemeinde Kupferzell, eine Begrünung von Gebäuden und Anlagen 

vorzunehmen, wird durch die Planung entsprochen. Die vorgesehene Begrünung und 

Bepflanzung ist in der Landschaftspflegerischen Begleitplanung dargestellt. Flächen 

innerhalb des Netzboostergeländes werden soweit möglich begrünt (extensives Grün-

land, artenarm). Außerhalb der Umzäunung und der Böschungsbereiche erfolgt eine 
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extensive Grünlandansaat (extensives Grünland, artenreich). Auf dem Betriebsge-

bäude ist eine Dachbegrünung vorgesehen (480 m²). Im Bereich der südlichen 

Baustelleneinrichtungsfläche werden zusätzlich außerhalb der Freileitungsschneise 

Obstbäume gepflanzt, so dass hier auf ca. 1.440 m² eine Streuobstwiese entsteht. Auf 

den Böschungsbereichen im nördlichen und südlichen Anlagenbereiche des Netz-

boosters wird ein Feldgehölz geplant (ca. 1.200 m²). Saum und Feldgehölze bieten 

zudem Lebensräume für Reptilien, Vögel sowie allgemein häufige Arten. Unterhalb der 

Freileitung (im Osten des Geländes) ist aus Sicherheitsgründen eine Pflanzung von 

Gehölzen nicht möglich. Auf dem Gelände des Umspannwerks werden die entstehen-

den Böschungen mit niedrigwachsenden Gebüschen und Saumvegetation bepflanzt. 

 

3.2.3 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

 

Ein großer Teil der unvermeidbaren Beeinträchtigungen wird durch die vorgesehenen 

landschaftspflegerischen Maßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen) ausgeglichen. 

 

Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 15 Abs. 2 S. 2 BNatSchG müssen so beschaf-

fen sein, dass die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger 

Weise wiederhergestellt werden. Da sich unvermeidbare Beeinträchtigungen im Sinne 

eines ökologischen Status quo nicht tatsächlich ausgleichen lassen, ist auch hier eine 

wertende Betrachtung erforderlich. Ausgleichsmaßnahmen müssen so beschaffen 

sein, dass in dem betroffenen Landschaftsraum ein Zustand herbeigeführt wird, der 

den früheren Zustand in der gleichen Art und mit der gleichen Wirkung fortführt. Dies 

erfordert zwar nicht die Ausführung am unmittelbaren Ort des Eingriffs, die Ausgleichs-

maßnahmen müssen sich aber dort, wo die mit dem Vorhaben verbundenen Beein-

trächtigungen auftreten, noch auswirken. Dies ist der Fall, wenn zwischen ihnen und 

dem Eingriffsort ein räumlich-funktionaler Zusammenhang besteht. 

 

Dies zugrunde gelegt sieht das Maßnahmenkonzept der Vorhabenträgerin folgende 

Ausgleichsmaßnahmen vor:  
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- Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Bereiche (Maßnahme A1): Die bau-

zeitlich beanspruchten Flächen, die wieder begrünt werden sollen, werden nach 

Abschluss der Baumaßnahme fachgerecht rekultiviert. Flächen innerhalb des 

Netzboostergeländes werden soweit möglich begrünt, außerhalb der Umzäu-

nung und der Böschungsbereiche erfolgt eine extensive Grünlandansaat. Im 

Bereich der südlichen Baustelleinrichtungsflächen werden zusätzlich Obst-

bäume gepflanzt, so dass auf ca. 1.440 m² eine Streuobstwiese entsteht. Der 

Graben im nordöstlichen Bereich des Baufeldes wird soweit möglich wiederher-

gestellt und an den Entwässerungsraben, der entlang des Böschungsfußes an-

gelegt wird, angeschlossen. Durch die Anlage der Streuobstwiese wird der auf 

dem Umspannwerkgelände überplante Streuobstbestand von 3.854 m² teil-

weise ersetzt. 

 

- Anpflanzung einer Feldhecke mit begleitendem ruderalen Saum (Maß-

nahme A2): Um den Verlust von Biotoptypen auszugleichen, wird eine Feldhe-

cke um Teilflächen der Anlage des Netzboosters gepflanzt. Die Feldhecke wird 

auf den Böschungsbereichen im nördlichen und südlichen Anlagenbereichen 

angelegt. Die Feldhecke wird von einem ruderalen Saum zu den angrenzenden 

Nutzungen abgegrenzt. Sie dient der Einbindung des Netzboosters in die Land-

schaft. Saum und Feldgehölze bieten zudem Lebensräume für Reptilien, Vögel 

sowie allgemein häufige Arten. Auf dem Gelände des Umspannwerks werden 

die entstehenden Böschungen mit niedrigwachsenden Gebüschen und Saum-

vegetation bepflanzt. Die durch das Vorhaben entfallenden Biotope (Ruderal-

vegetation, Fettwiese, Grabenstruktur, Weidenbaum) werden durch die Maß-

nahmen A1 und A2 vollumfänglich kompensiert. Ebenfalls wird durch die Ge-

hölzpflanzung der Verlust der nach § 30 BNatSchG geschützten Feldhecke 

kompensiert, welche im Zuge der Planung zum Neubau einer Schaltanlage auf 

dem Umspannwerk beansprucht wurde. 

 

Aufgrund der Forderung der unteren Naturschutzbehörde wurde die Maßnahme A2 in 

den Unterlagen im Rahmen der Planänderung angepasst. Insbesondere die Flächen-

angaben und die Verortungen der Maßnahmen wurden im Landschaftspflegerischen 
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Begleitplan korrigiert (vgl. Unterlage E.2.6 und E.2.8). Das Anpflanzen einer Feldhecke 

ist außerhalb des Zauns auf der Böschungskrone vorgesehen. 

 

Alle Ausgleichsmaßnahmen sind geeignet und auf Flächen vorgesehen, die aufwer-

tungsbedürftig und -fähig sind. Die jeweilige ökologische Eignung und die Zuordnung 

zu den Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzgüter sind im LBP nachvollziehbar 

beschrieben. Der Eingriff wird durch die Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von 

§ 15 Abs. 2 S. 2 BNatSchG nicht vollständig ausgeglichen. Der landschaftspflegeri-

sche Begleitplan kommt zu dem Ergebnis, dass im Hinblick auf die Eingriffe in den 

Boden und die Vegetation ein rechnerisches Defizit von 417.732 Ökopunkten (ÖP) 

verbleibt. 

 

3.2.4 Einbringung von bevorrateten Kompensationsmaßnahmen im Sinne von 

§ 16 BNatSchG 

 

Trotz der im LBP festgelegten Kompensationsmaßnahmen verbleibt ein Kompensati-

onsdefizit, für welches die Kompensation mit Ökokontomaßnahmen der Flächenagen-

tur Baden-Württemberg erfolgt. 

 

Gemäß § 16 BNatSchG können Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auch gezielt be-

vorratet werden. Die Ökokonto-Verordnung regelt die Möglichkeit, vorgezogene Maß-

nahmen bei späteren Eingriffen in Natur und Landschaft als Kompensationsmaßnah-

men anrechnen zu können. Mit Hilfe des Instruments Ökokonto können vorgezogen 

durchgeführte Maßnahmen dokumentiert und verwaltet werden, bis sie einem Eingriff 

zugeordnet werden. 

 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs-, Minimierungs- sowie Aus-

gleichsmaßnahmen können wesentliche Beeinträchtigungen des Naturhaushalts ver-

mieden und ausgeglichen werden. Bezüglich der Eingriffe in den Boden und die Ve-

getation verbleibt ein Defizit von 417.732 Ökopunkten. Von der Ökokontomaßnahme 

ID 139 werden 240.000 Ökopunkte erworben, von der Ökokontomaßnahme ID 177 



Planfeststellungsbeschluss Netzbooster Kupferzell  

 

78 
 

werden 180.432 Ökopunkte erworben. Damit ist der Kompensationsbedarf 417.723 

Ökopunkten vollumfänglich gedeckt. 

 

Für die Ökokontomaßnahme ID 139 „Umwandlung von Ackerflächen in artenreiche, 

extensiv genutzte Wiesen“ wurde im Naturraum Odenwald, Spessart und Südrhön so-

wie Neckar- und Tauber-Gäuplatten eine autochthone Kräuter-Gras-Mischung mit ei-

ner für Magerwiesen dieser Region typischen Artenzusammensetzung eingesät. Die 

Böden der Ackerflächen besitzen eine mittel bis hohe Bedeutung für die Bodenfunktion 

"Standort für naturnahe Vegetation" bzw. teilweise sehr niedrige Ackerzahlen. Durch 

eine extensive Pflege der Flächen (zweimal jährliche Mahd) und den Verzicht auf 

Pflanzenschutzmittel und Düngung können artenreiche Wiesen entwickelt werden. 

 

Durch die Ökokontomaßnahme ID 177 „Umwandlung von Acker zu extensivem Grün-

land in Erfa-Talaue“ erfolgte eine Umwandlung von Ackerland rechts und links der Erfa 

in extensives Grünland. In diesem Bereich stauen Biber den Bach an und beeinträch-

tigen durch ständige Nässe der bachnahen Flächen die Bewirtschaftung und den Er-

trag. Bei einer extensiven Grünlandbewirtschaftung entsteht eine reichhaltige Fauna 

und Flora. Zudem kann hier die Erfa geschützt werden vor dem Eintrag von Stoffen 

wie z. B. Düngemitteln.  

 

Über die über die vorgesehenen Ausgleichmaßnahmen hinausgehende Kompensa-

tion durch Ökopunkte werden die naturschutzrechtlichen Eingriffe vollständig kompen-

siert. Zur Durchführung der Baumaßnahme und Einhaltung des landschaftspflegeri-

schen Maßnahmenkonzepts hat die Planfeststellungsbehörde der Vorhabenträgerin 

aufgegeben, eine ökologische Baubegleitung zu bestellen. 

 

Einwendungen und Stellungnahmen 

 

Von der unteren Naturschutzbehörde sowie vom privaten Naturschutz wurden die Aus-

führungen zur ursprünglich in den Unterlagen enthaltenen Maßnahme E1 „Renaturie-

rung des Lietenbachs“ als unzureichend kritisiert. Eine Beurteilung sei aufgrund der 
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vorgelegten Unterlagen nicht möglich. Die Vorhabenträgerin hat sich deshalb entschie-

den, die Maßnahme im Zuge der Planänderung aus der Planung zu nehmen. Das 

dadurch entstehende zusätzliche Defizit an Ökopunkten hat die Vorhabenträgerin über 

den oben dargestellten Ankauf von Ökopunkten aus Maßnahmen der Flächenagentur 

Baden-Württemberg ausgeglichen. 

 

Sowohl die Gemeinde Kupferzell als auch die privaten Naturschutzverbände kritisieren 

den Zukauf von Ökopunkten über die Flächenagentur und fordern ortsnahe Aus-

gleichsmaßnahmen. Die Kompensation über den Kauf von Ökopunkten für unvermeid-

bare Beeinträchtigungen fand in Abstimmung mit dem Landratsamt Hohenlohekreis 

statt. Das Vorgehen ist nicht zu beanstanden. Überdies findet eine Kompensation nicht 

ausschließlich über den Kauf von Ökopunkten statt, sondern auch zu großen Teilen 

durch Ausgleichsmaßnahmen vor Ort. Der Kauf von Ökopunkten war vorliegend ge-

boten, da insbesondere ein Ausgleich in Form einer Entsiegelung vor Ort für die durch 

Aufschüttung und Versiegelung in Anspruch genommenen Flächen nicht möglich war. 

 

Im Zuge der Planung kommt es zu einem Verlust von einer als bereits als Ausgleich 

festgesetzten Streuobstwiese in einem Umfang von 3.400 m² auf dem Umspannwerks-

gelände. Für diese durch das gegenständliche Vorhaben bedingte Änderung der Maß-

nahmenart forderte die untere Naturschutzbehörde eine Begründung und entspre-

chenden Ausgleich. Die Vorhabenträgerin hat ihre Planung in diesem Zuge angepasst. 

In den nunmehr planfestgestellten Unterlagen ist eine Streuobstwiese im maximal 

möglichem Umfang von 1.440 m² bis zur Grundstücksgrenze vorgesehen. Eine Erwei-

terung der Fläche südöstlich ist wegen der bestehenden Freileitung (Abstand/Schutz-

streifen Leitung und Höhenbeschränkung von 2 m) nicht möglich. Ebenso liegt die Flä-

che östlich des Netzboostergeländes vollständig im Schutzstreifen der Hochspan-

nungsleitungen, was mit entsprechenden Höhenbegrenzungen für den Bewuchs ver-

bunden ist. Innerhalb der Schutzstreifen sind Ausgleichsmaßnahmen unüblich, da 

diese bei allen Wartungs-, Reparatur oder Erweiterungsarbeiten wieder entfernt wer-

den müssten. Soweit der Verlust der bereits als Ausgleich vorgesehenen Streuobst-

wiese auf dem Umspannwerk nicht vollständig durch die vorgesehenen Maßnahmen 
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ausgeglichen werden kann, wird das verbleibende Defizit über den Zukauf von Öko-

punkten bei der Flächenagentur kompensiert. Sowohl die Begründung als auch die 

Kompensation über den Kauf von Ökopunkten für den Verlust der Streuobstwiese auf 

dem Umspannwerksgelände wurde von der unteren Naturschutzbehörde nicht bean-

standet. Auch für die Planfeststellungsbehörde ist das Vorgehen nachvollziehbar und 

plausibel und stößt daher nicht auf Bedenken. 

 

Einige Einwender sorgen sich um einen verminderten Erholungswert. Durch den Bau 

der Anlage sei mit erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu rechnen, so 

dass sich Freizeit- und Erholungswert vermindern könnten. Auch die Gemeinde Kupf-

erzell forderte, die Sichtbarkeit der Anlage auf ein Minimum zu reduzieren. Aus Sicht 

der Planfeststellungsbehörde wurden die Belange der Landschaft im Rahmen der Pla-

nung ausreichend berücksichtigt und geeignete Maßnahmen zum Schutz des Land-

schaftsbilds vorgesehen. Der Netzbooster wird durch einen bestehenden Heckenzug 

vom Radweg zwischen Kupferzell und Kubach optisch abgeschirmt. Vom Radweg aus 

ist der Netzbooster lediglich auf Höhe der K 2368 zu sehen. Es ist zudem vorgesehen, 

den Netzbooster mit einer umschließenden Anpflanzung von Gehölzen optisch in die 

Landschaft einzugliedern (vgl. Maßnahme V3). Bedingt durch die unmittelbare Angren-

zung an das Umspannwerk entstehen keine zwei räumlich voneinander getrennten 

technischen Bauwerke, wodurch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes deutlich 

minimiert wird. Insofern besteht auch keine weitere Auswirkung auf das Landschafts-

bild durch den Entfall der einzelnen Weide im Baufeld. Ebenso sind auch keine Aus-

wirkungen auf den Luftkurort Waldenburg zu befürchten. 

 

Auch ein weiterer Sicht- und Lärmschutz in Form einer Umwallung der Anlage in Rich-

tung Süden – wie von der Gemeinde Kupferzell gefordert - ist entbehrlich. Die Anlage 

eines Walls würde voraussichtlich eine Entfernung der Hecke erforderlich machen und 

zu größeren Flächeninanspruchnahmen und Erdbewegungen führen. Damit sind keine 

Optimierungen verbunden. 

 

Vom privaten Naturschutz wurde angeregt, den Erwerb und die Extensivierung/falter-

angepasste Pflege von Gewässerrandstreifen/Wiesenknopfwiesen an Lietenbach und 
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Kupfer anzustreben. Hierfür besteht kein Bedarf. Aus der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

ergibt sich aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen sowie dem Zukauf von Ökopunk-

ten von der Flächenagentur kein Bedarf für Renaturierungsmaßnahmen an Gewäs-

sern. 

 

Das Anlegen von Blüh- und Brachstreifen – wie von der Gemeinde Kupferzell gefordert 

– ist aufgrund der ausreichend vorhandenen, landschaftspflegerischen Begleitmaß-

nahmen nicht erforderlich. Die Vorhabenträgerin prüft jedoch, ob eine Verlängerung 

der Mäh- und Pflegeintervalle in Betracht gezogen werden kann. Auf diese Weise 

könnte die Strukturvielfalt auf dem Netzboostergelände erhöht und damit die Lebens-

raumvielfalt verbessert werden. 

 

3.2.5 Schutzgebiete und geschützte Biotope 

 

Im Vorhabenbereich befinden sich keine Schutzgebietsausweisungen hinsichtlich des 

Natur- und Landschaftsschutzes. Die am nächsten gelegenen geschützten Biotope 

nach § 30 BNatSchG befinden sich südöstlich angrenzend an die Vorhabenflächen für 

den Neubau des Netzboosters („Schlehenhecke entlang der Bahnlinie nördlich Kupf-

erzell“, Biotopnummer: 167241260437) sowie südwestlich angrenzend an das beste-

hende Umspannwerk („Feldhecke am Kupferzeller Umspannwerk“, Biotopnummer: 

167541560441). Die Schlehenhecke grenzt dabei direkt an den Vorhabenbereich an, 

wird aber nicht beansprucht. Dennoch ist im Rahmen der Maßnahme V3 der land-

schaftspflegerischen Begleitplanung ein Schutzzaun vorgesehen. Dieser dient u. a. 

dem Schutz angrenzender Gehölzbestände. Zusätzlich hat die Planfeststellungsbe-

hörde in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Hohen-

lohekreis festgesetzt, dass die Umsetzung der Maßnahme V3 durch die ökologische 

Baubegleitung anzuleiten und dort zudem fotografisch im zugehörigen Protokoll dar-

zustellen hat. 
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3.2.6 Artenschutz 

 

Bei der Zulassung des Vorhabens wurden auch die speziellen Artenschutzbestimmun-

gen der §§ 44 ff. BNatSchG beachtet. Die Vorschriften des Artenschutzrechts dienen 

dem Schutz und der Pflege speziell geschützter wildlebender Tier- und Pflanzenarten. 

Besondere Bedeutung kommt den Verbotsbestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

zu. Unter die in § 44, 7 Abs. 2 Nr. 12 ff. BNatSchG genannten besonders oder streng 

geschützten Arten fallen insbesondere die streng geschützten Arten des Anhangs IV 

der FFH-Richtlinie sowie die in Europa heimischen wildlebenden Vogelarten i. S. v. 

Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie. Im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitpla-

nung fanden spezielle artenschutzfachliche Untersuchungen im Plangebiet statt. Ein 

Erfassungsbericht zu den durchgeführten Kartierungen zu Biotoptypen und Arten (An-

lage E.2.1) sowie eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung sind Bestandteil der 

Planunterlagen (Anlage E.2.5). Ein mögliches Vorkommen geschützter Arten und die 

Auswirkungen des Vorhabens auf diese sind dort beschrieben und unter artenschutz-

fachlichen Gesichtspunkten bewertet. Hierbei wurde insbesondere auch geprüft, ob 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. 

 

Zur Beurteilung des artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzials wurden im Jahr 2021 

Kartierungen der Artengruppe der Vögel, Reptilien, Amphibien sowie Falter für den 

Bereich der Netzboosteranlage durchgeführt. Für den Bereich des Umspannwerks er-

folgte im Jahr 2022 eine Potenzialabschätzung anhand einer Biotoptypenkartierung. 

Weitere Artengruppen wurden auf Basis der im Eingriffsbereich vorhandenen Biotop-

strukturen und nach Auswertung vorhandener Datengrundlagen als nicht relevant ein-

gestuft. Während ein Vorkommen streng geschützter Amphibien- und Falterarten für 

den Eingriffsbereich ausgeschlossen werden konnte, wurden Reptilien (Zauneidechse 

und Schlingnatter) und Vögel als potenziell betroffen identifiziert. 
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3.2.6.1 Reptilien 

 

Die detaillierten Ergebnisse der Reptilienuntersuchungen sind dem Fachbeitrag zur 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung nach §§ 44 und 45 BNatSchG (An-

lage E.2.5) zu entnehmen. Bei den Erfassungen 2021 konnte im Rahmen der drei Be-

gehungstermine im April, Juni und September die streng geschützte Zauneidechse 

direkt südlich angrenzend an den Vorhabenbereich (innerhalb der Ruderalflur und in 

den Saumbereichen entlang des Feldgehölzes) sowie im östlich im Vorhabenbereich 

gelegenen Grabenstreifen nachgewiesen werden. In Übereinstimmung mit der unteren 

Naturschutzbehörde des Landratsamts Hohenlohekreis geht die Planfeststellungsbe-

hörde davon aus, dass es unschädlich ist, dass aufgrund der Witterungsverhältnisse 

nur drei Begehungen stattfinden konnte, da an den anderen Erfassungsterminen    

Zauneidechsen nachgewiesen werden konnten. Insgesamt wurden in diesen Berei-

chen maximal 17 Individuen nachgewiesen, davon sieben adulte (drei Männchen, drei 

Weibchen, ein Individuum unbestimmt). Ein Vorkommen der Schlingnatter konnte zwar 

nicht sicher nachgewiesen werden, ist aber dennoch nicht vollständig auszuschließen. 

Die Potenzialabschätzung auf dem Umspannwerkgelände 2022 ergab, dass ein Vor-

kommen auf diesem Gelände ausgeschlossen ist. 

 

Während anlagen- und betriebsbedingt keine Auswirkungen auf die nachgewiesene 

Zauneidechse und die potenziell vorhandene Schlingnatter abgeleitet werden können, 

kann ein signifikant erhöhtes baubedingtes Tötungs- und Verletzungsrisiko im Sinne 

von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ohne geeignete Vermeidungsmaßnahmen nicht aus-

geschlossen werden. Denn durch die Baufeldfreimachung kommt es ohne geeignete 

Vermeidungsmaßnahmen im Bereich von Säumen und Ruderalflächen (v.a. östlicher 

Teilbereich der Vorhabenfläche) zu einem erhöhten Tötungsrisiko der Zauneidechse 

sowie potenziell auch der Schlingnatter. Weiterhin kann ein Einwandern von Reptilien 

von den südlich und östlich an das Baufeld grenzenden Habitaten auf die Bauflächen 

und eine anschließende Tötung von Tieren nicht ausgeschlossen werden. 
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Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird hier jedoch nicht erfüllt. 

Vorliegend greift die Legalausnahme des § 44 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG. Es ist in Über-

einstimmung mit den gutachterlichen Einschätzungen davon auszugehen, dass im 

Rahmen der Vermeidungsmaßnahmen VArt1 und VArt2 alle gebotenen fachlichen 

Maßnahmen ergriffen werden und das Tötungs- bzw. Verletzungsrisiko für die mög-

licherweise noch verbleibenden Exemplare nicht signifikant erhöht ist. Das Tötungs- 

und Verletzungsrisiko wird dabei durch die vorgesehenen Maßnahmen vermindert. 

Durch eine regelmäßige Mahd wird der Baustellenbereich außerhalb der Aktivitätszei-

ten für die Reptilien unattraktiv (VArt1). Dadurch kann gewährleistet werden, dass 

Reptilien aus dem Gefahrenbereich abwandern. Hierzu wird die Mahd im Winterzeit-

raum durchgeführt. Im Baufeld verbliebene Reptilien werden fachgerecht abgefangen. 

Um eine Einwanderung von Individuen in das Baufeld zu vermeiden, wird außerdem 

ein Reptilienschutzzaun südlich und östlich angrenzend an das Baufeld an vorhandene 

Reptilienhabitate aufgestellt (VArt2). Durch die vorgesehenen Maßnahmen kann die 

Gefahr der Tötung und Verletzung vermieden werden. Um die Funktionsfähigkeit des 

Reptilienschutzzauns sicherzustellen wurde außerdem festgelegt, dass der Zaun re-

gelmäßig zu kontrollieren ist. 

 

Für das Abfangen der Zauneidechse ist eine Ausnahme nach § 4 Abs. 3 BArtSchV 

erforderlich. Die Voraussetzungen dafür liegen vor, so dass die erforderliche Aus-

nahme in Abstimmung mit der höheren Naturschutzbehörde erteilt werden kann. Nach 

§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BArtSchV ist es verboten, wild lebenden Tieren der besonders 

geschützten Arten u. a. mit Schlingen nachzustellen, sie anzulocken, zu fangen oder 

zu töten. Soweit die Individuen der Zauneidechse zur Umsiedlung mit einer Schlinge 

oder mit Bechern gefangen werden sollen, bedarf es einer Ausnahme nach 

§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BArtSchV. Die Ausnahme wurde mit Stellungnahme der höheren Na-

turschutzbehörde vom 04.07.2023 nach Abwägung der betroffenen Belange und unter 

Mitteilung von Nebenbestimmungen befürwortet. Nach Überzeugung der höheren Na-

turschutzbehörde ist die Ausnahme den Voraussetzungen des  

§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BArtSchV entsprechend zum Schutz der heimischen Tier- und Pflan-

zenwelt erforderlich. Um die betroffenen Zauneidechsen aus dem künftigen Baufeld 
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zu verbringen und somit vor erheblichen Beeinträchtigungen durch die folgenden Bau-

arbeiten zu schützen, bedürfe es der Maßnahme. Der Fang der Eidechsen dient der 

Vermeidung der Tötung von Individuen und trägt damit zum Artenschutz bei. Die Plan-

feststellungsbehörde teilt die rechtliche und fachliche Einschätzung der höheren Na-

turschutzbehörde und hat die geforderten Nebenbestimmungen zum Gegenstand ihrer 

Entscheidung gemacht. Die Nebenbestimmungen sind erforderlich, um die im Rahmen 

des Eingriffs auftretenden Beeinträchtigungen auf ein unvermeidbares Maß zu be-

schränken, um die vorgesehenen Maßnahmen fachgerecht umzusetzen und um eine 

Vollzugskontrolle zu gewährleisten.  

 

Entsprechend der Forderung der unteren Naturschutzbehörde wurde der Teil des Rep-

tilienschutzzauns entlang des Flurstücks 1363 im Maßnahmenplan ergänzt (vgl. An-

lage E.2.8). Zudem wurde festgelegt, dass die genaue Lage des Zauns in Abstimmung 

mit der ökologischen Baubegleitung an aktuelle Gegebenheiten anzupassen ist. Im 

Rahmen des vorzeitigen Baubeginns fand bereits eine Vergrämung der Reptilien durch 

eine regelmäßige Mahd der Grabenstruktur im geplanten Baufeld statt. Mit Baubeginn 

wurde in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde ein Reptilienschutzzaun 

um das südliche und östliche Baufeld (angrenzend an vorhandene Reptilienhabitate) 

gestellt, so dass eine Einwanderung aus diesen Habitaten in das Baufeld vermieden 

wird. Auf die von den privaten Naturschutzverbänden geforderte Aussparung des Mas-

tes 002 der 380-kV-Leitung auf dem Flurstück 84/1 kann verzichtet werden. Die Vor-

habenträgerin konnte darlegen, dass hierfür kein Bedarf besteht. Im Zuge des vorzei-

tigen Baubeginns erfolgten vor der Baufeldräumung mehrere Begehungen durch die 

Ökologische Baubegleitung. Im Verlauf dieser Begehungen konnten im Bereich dieses 

Masts keine Eidechsen nachgewiesen werden. Aus den einschlägigen Unterlagen 

zum Mastumbau der 380-kV-Leitung ergibt sich, dass zwar am Gehölzrand des Masts 

eine Eidechse nachgewiesen wurde, nicht aber im umliegenden Ruderalbereich, der 

nun im Baufeld der gegenständlichen Maßnahme steht. Überwinterungshabitate sind 

vorwiegend im Gehölzbereich anzunehmen. Im Rahmen der Mastverstärkung hat be-

reits 2023 eine Vergrämung stattgefunden. Durch das Vorhaben ist somit nicht von 
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einer Beeinträchtigung der Winterhabitate auszugehen. Im Übrigen sorgt die angeord-

nete flexible Platzierung des Reptilienschutzzauns dafür, dass eine Aussparung bei 

Bedarf vorgenommen werden kann. 

 

Eine Vergrämung im westlichen Vorhabengebiet – wie sie von den privaten Natur-

schutzverbänden gefordert wurde – musste nicht vorgenommen werden. Die Bauflä-

chen weisen keine Vegetation mehr auf. Eine weitere Vergrämung ist daher nicht er-

forderlich. Im Übrigen ist wie bereits oben beschrieben ein Reptilienschutzzaun ent-

lang der Flurstückgrenze zu Flurstück 1363 vorgesehen. 

 

Um im Baufeld verbliebene Reptilien auch eigenständig die Möglichkeit zu geben, den 

Eingriffsbereich zu verlassen, müssten – so die Forderung der unteren Naturschutz-

behörde - außerdem zusätzlich zum Abfang Rampen entlang des Reptilienschutz-

zauns errichtet werden. Aufgrund der Forderung der unteren Naturschutzbehörde 

wurde festgelegt, dass entlang des Reptilienschutzzauns Rampen als Überquerungs-

möglichkeit für die Zauneidechsen zu errichten sind. Diese sind im Abstand von ca. 

8 m auf der Seite des Baufelds aus Kies und Sand zu errichten. Im Rahmen des vor-

zeitigen Baubeginns wurden bereits im September 2023 Rampen entlang des Reptili-

enschutzzaunes im Osten und Süden angelegt wurden. Beim Zaun im Südwesten 

ergab eine Prüfung, dass keine Reptilien (Zauneidechsen) angetroffen wurden. Auf die 

Errichtung einer Rampe im Südwesten kann daher voraussichtlich verzichtet werden. 

Dennoch wurde festgesetzt, dass in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung 

und der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Hohenlohekreis nach der Win-

terruhe zu prüfen ist, ob aufgrund des Nachweises von Einzeltieren eine Rampe für 

Reptilien im Südwesten errichtet werden muss.  

 

Soweit der private Naturschutz zusätzliche CEF-Maßnahmen wie die Einrichtung von 

Totholzflächen für notwendig erachtet, wird diese Forderung zurückgewesen. Aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde sind in der Planung ausreichend Maßnahmen zum 

Schutz der Reptilien vorgesehen (vgl. insbesondere Maßnahme VArt1 und VArt2). Zu-

sätzlich wurden in Abstimmung mit der unteren und der höheren Naturschutzbehörde 
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Nebenstimmungen festgesetzt, die den Schutz der Tiere sicherstellen sollen (z. B. Auf-

stellen vom Rampen). Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersuchungen wurde 

auch nur eine geringe Zahl an Individuen festgestellt. Zudem sind hinreichend Aus-

weichstrukturen (v.a. Richtung ehemaligem Bahndamm) vorhanden. CEF-Maßnah-

men sind daher nicht erforderlich. 

 

3.2.6.2 Europäische Vogelarten 

 

Im Planungsbereich für den Netzbooster und in den angrenzenden Saum- und Ge-

hölzbereichen wurden bei den Untersuchungen 2021 13 Brutvogelarten nachgewie-

sen. Für fünf weitere gelang ein einmaliger revierabgrenzender Nachweis (Brutzeit-

feststellung). Ein Braunkehlchen hielt sich mehrere Tage in der Brachfläche auf (au-

ßerhalb und randlich des Erfassungszeitraums). Nachweise während der Brutzeit der 

Art blieben trotz intensiver Nachsuche aus (detaillierte Ausführungen s. Anlage E.2.5). 

 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG wird nicht erfüllt. Ein baubedingter 

Eintritt des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird entsprechend 

der Forderung der unteren Naturschutzbehörde durch die Festlegung einer Bauzeiten-

beschränkung vermieden. Danach sind die Vogelbrutzeiten grundsätzlich einzuhalten. 

Zwischen dem 01.03. und dem 30.09. darf mit den beantragten Maßnahmen nur mit 

Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde begonnen werden, nachdem eine gut-

achterliche Einschätzung durch die ökologische Baubegleitung zu den örtlichen Habi-

tatstrukturen vorgelegt wurde. Wie bereits oben dargestellt wies die bereits im Rahmen 

des vorzeitigen Baubeginns gerodete Weide keine Habitatpotenziale auf (vgl. hierzu 

Anlage E.2.6, Kapitel 5.5.1). Auch aufgrund von anlagenbedingten oder betriebsbe-

dingten Auswirkungen des Vorhabens ist ausgehend von der plausiblen gutachterli-

chen Einschätzung keine Verletzung von § 44 Abs. 1 BNatSchG zu befürchten. 

 

Vom privaten Naturschutz wurde gefordert, mit der südlichen Baustellenreinrichtungs-

fläche einen mehrere Meter breiten Puffer zur Südgrenze einzuhalten, um Störungen 

angrenzender brütender Vögel oder anderer Arten zu vermindern. Die Planfeststel-

lungsbehörde teilt hier die Einschätzung der Vorhabenträgerin, dass auf eine solche 
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Pufferzone verzichtet werden kann. Eine Berücksichtigung der Vermeidung einer Stö-

rung angrenzend brütender Vögel ist im Artenschutzfachbeitrag (Anlage E.2.5) bereits 

erfolgt. Eine Vergrämung besonders störungsempfindlicher Arten ist durch den Bau-

beginn außerhalb der Brutzeiten gewährleistet. Zudem wird ein Bauzaun aufgestellt, 

sodass ein versehentliches Befahren ausgeschlossen wird. 

 

Zwar sind grundsätzlich keine großen Glasflächen oder eine Über-Eck-Verglasung 

vorgesehen, dennoch hat die Vorhabenträgerin zugesagt, die Hinweise aus der Bro-

schüre des Landesbund für Vogel- und Naturschutz „Vogelfreundliches Bauen mit 

Glas und Licht“ beim Bau der Anlage zu beachten. 

 

3.2.6.3 Falter 

 

Im Rahmen der Untersuchungen zu Faltern fanden insgesamt zwei Begehungen zur 

Erfassung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings und drei Begehungen zur Er-

fassung des Großen Feuerfalters statt. Ein Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenbläulings konnte zwar nicht nachgewiesen werden, ist jedoch auch nicht voll-

ständig auszuschließen. Auch ein Nachweis des Großen Feuerfalters blieb aus. Selbst 

bei einem Vorkommen der Falterarten im Untersuchungsraum ist nicht mit einer Ver-

letzung von § 44 Abs. 1 BNatSchG zu rechnen. Aufgrund der nachvollziehbaren, gut-

achterlichen Darstellungen ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde weder bau-, an-

lagen- noch betriebsbedingt von Auswirkungen auf den Dunklen-Wiesenknopf-Amei-

senbläuling oder auf den Feuerfalter auszugehen. 

 

Amphibien wurden aufgrund mangelnder geeigneter Habitate im Untersuchungsraum 

von der Vorhabenträgerin nicht weiter untersucht. Dieses Vorgehen ist aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde aufgrund der nachvollziehbaren, gutachterlichen Ausführun-

gen fachlich nicht zu beanstanden. 

 

  



Planfeststellungsbeschluss Netzbooster Kupferzell  

 

89 
 

Einwendungen und Stellungnahmen 

 

Zum Schutz der Kleintiere hat die Planfeststellungsbehörde in Abstimmung mit der 

unteren Naturschutzbehörde festgelegt, dass der Bauzaun, der im Zusammenhang mit 

der Maßnahme V3 errichtet werden soll, einem Bodenabstand von mindestens 15 cm 

aufzustellen ist bzw. der Gitterabstand im unteren Zaunsegment mindestens 15 x 15 

cm betragen muss. 

 

Soweit die untere Naturschutzbehörde in der Stellungnahme vom 05.07.2023 im Sinne 

von § 21 NatSchG BW ergänzende Aussagen zur zu Arbeiten unter künstlichem Licht 

im Außenbereich insbesondere zu Auswirkungen auf die Insektenwelt forderte, wurde 

festgelegt, dass Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im Au-

ßenbereich zu vermeiden sind. Sollte der Einsatz künstlicher Beleuchtung nicht ver-

meidbar sein, ist dies mit der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Hohen-

lohekreis vorab abzustimmen. Falls die Beleuchtung in Flächen geschützter Biotope 

hineinstrahlen sollte, ist eine Ausnahme bei der unteren Naturschutzbehörde einzuho-

len. Außerdem hat die Vorhabenträgerin die Verwendung von insektenfreundlicher Be-

leuchtung für die Bau- und Betriebsphase zugesagt. 

 

Lärmbedingte Auswirkungen auf andere Tierarten wie beispielweise Nutz- oder Wild-

tiere sind nicht zu erwarten. Der Netzbooster erzeugt keinen Dauerschallpegel, son-

dern wird nur periodisch im Bedarfsfall in Betrieb gesetzt. Darüber hinaus befinden 

sich im Umgriff des Netzboosters keine schallempfindlichen Vogelarten. Dies gilt auch 

für andere Artengruppen wie beispielsweise Säuger oder Reptilien. 

 

Soweit vereinzelt die Erfassungsmethode im Rahmen der artenschutzrechtlichen Er-

hebungen kritisiert wurde, schlägt der Einwand nicht durch. Im Zuge der Speziellen 

Artenschutzrechtlichen Prüfung (Anlage E.2.5) wurden die Arterfassungen in nicht zu 

beanstandender Weise durchgeführt. Insgesamt ist der Bereich um das Umspannwerk 

eher verarmt hinsichtlich der Artenausstattung. Dies gilt insbesondere für die intensiv-

landwirtschaftlich genutzten Bereiche. Stellenweise vorhandene Strukturen, die be-
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reits jetzt als mittel- oder hochwertiger Lebensraum einzustufen sind (z. B. Hecken-

strukturen, ehemalige Bahngleisanlagen, etc.) bleiben für die bereits vorkommenden 

Arten vollständig erhalten. 

 

3.2.7 Klima 

 

Die Planfeststellungsbehörde kommt auch unter Berücksichtigung der Belange des 

Klimas zu dem Ergebnis, dass der vorgelegte Plan antragsgemäß festgestellt werden 

kann. 

 

Gemäß Art. 20a GG und § 13 des Klimaschutzgesetzes (KSG) sind die Belange des 

Klimas in der Abwägung zu berücksichtigen. Innerhalb dieser Abwägungsentschei-

dung genießt das Klimaschutzgebot aber keinen unbedingten Vorrang gegenüber an-

deren Belangen. Sein Gewicht nimmt aber bei fortschreitendem Klimawandel weiter 

zu (BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., juris Rn. 198). 

 

Das in Art. 20 GG beinhaltete Abwägungsgebot wird durch das Berücksichtigungsge-

bot des § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG konkretisiert und ergänzt. Nach dieser Vorschrift haben 

die Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen den Zweck 

dieses Gesetzes und die zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen. 

Zweck des KSG ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawan-

dels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäi-

schen Zielvorgaben unter Berücksichtigung der ökologischen, sozialen und ökonomi-

schen Folgen zu gewährleisten (§ 1 Satz 1 und 2 KSG).  

 

Die aus Art. 20a GG und § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG erwachsende Verpflichtung, den 

Belang des Klimaschutzes in die Abwägung einzustellen und die im KSG festgelegten 

Klimaschutzziele zu berücksichtigen, führt allerdings nicht dazu, dass nur noch solche 

Planungsvorhaben realisiert werden dürfen, die klimaneutral sind, einen bestimmten 

Grenzwert einhalten oder eine emissionsmindernde Wirkung haben. Die in 

§ 4 Abs. 1 KSG i. V. m. Anlage 2 festgesetzte Minderung der Emissionen muss nicht 
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projektspezifisch erfolgen, sie kann vielmehr in der Gesamtheit des ihr jeweils zuge-

hörigen Sektors erfolgen. So können sich bestimmte Maßnahmen und Projekte auch 

mindernd auf den Sektor auswirken und so eine emissionserhöhende Wirkung eines 

anderen Projekts ausgleichen. Beispiele für eine solche Maßnahme kann zum Beispiel 

die Förderung von Elektromobilität, eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 

Autobahnen oder eine Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennah- und 

-fernverkehrs sein.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 4. Mai 2022 (BVerwG, Urteil vom 

04.05.2022 – 9 A 7/21) über die Anwendung des Berücksichtigungsgebots des Klima-

schutzgesetzes entschieden. Darin hat es festgestellt, dass noch keine konkretisieren-

den Vorgaben und Regelungen dahingehend existieren, wie die Berücksichtigung zu 

erfolgen hat und die großräumigen Klimawirkungen eines Vorhabens zu ermitteln und 

abzuhandeln sind, beziehungsweise wie der Treibhausgasausstoß eines Verkehrswe-

ges zu berechnen ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 04.05.2022 – 9 A 7/21, juris Rn. 80). 

Das Bundesverwaltungsgericht hat insoweit klargestellt, dass grundsätzlich keine 

„überspannten“ Anforderungen gestellt werden dürften. Die Erfüllung der Berücksich-

tigungspflicht müsse „mit Augenmaß“ bestimmt und konkretisiert werden. Den Behör-

den dürfe kein unzumutbarer Aufwand abverlangt werden.  

 

Da das Berücksichtigungsgebot des § 13 KSG sektorenübergreifend zu verstehen ist, 

sind bei der Berücksichtigung daher grundsätzlich alle in Anlage 2 zum KSG genann-

ten Sektoren in den Blick zu nehmen, soweit das Vorhaben diesbezüglich Auswirkun-

gen aufweist. 

 

Vorliegend werden klimarelevante Auswirkungen in der Bauphase v. a. durch Baustel-

lenfahrten begründet. Dabei macht insbesondere der An- und Ablieferverkehr, der 

durch Bodenbewegungen begründet ist, den Hauptanteil der Fahrbewegungen aus. 

Um die zu transportierenden Bodenmassen so gering wie möglich zu halten, wurde 

zur Herstellung der benötigten Anlagenfläche eine cut-and-fill Methode gewählt. Durch 

dieses Vorgehen werden Materialressourcen so weit wie möglich geschont und der 

Anliefer- bzw. Abfuhrverkehr so gering wie möglich gehalten. Zusätzlich sind alle zum 

https://www.juris.de/r3/cEky3
https://www.juris.de/r3/cEky3
https://www.juris.de/r3/cEky3
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Einsatz kommenden Fahrzeuge mit den gesetzlich vorgeschriebenen Abgasreini-

gungseinrichtungen ausgestattet. 

 

Anlagenbedingt ist mit dem Vorhaben Versiegelung und dauerhafte Flächeninan-

spruchnahme verbunden, was insbesondere in Form der Landnutzungsänderung im 

Hinblick auf den Sektor 7 der Anlage 1 Klimaschutzgesetz zu beachten ist. Zu betrach-

tende Elemente des Naturhaushalts sind im Hinblick auf das Berücksichtigungsgebot 

nach § 13 Absatz 1 Satz 1 KSG klimarelevante Böden (Moorböden, mineralische Bö-

den bei hochanstehendem Grundwasser mit Kohlenstoff und angereicherte Böden). 

Besondere Relevanz haben dabei Flächen mit einer hohen Klimaschutzfunktion, also 

Wälder, extensiv bewirtschaftete Standorte sowie generell Moorböden und feuchte bis 

nasse Mineralböden. Einer möglichen Vermeidung ihrer Inanspruchnahme kann vor 

allem durch die Wahl des Anlagenstandortes sowie durch eine möglichst geringe Flä-

cheninanspruchnahme Rechnung getragen werden. Verbleibenden Beeinträchtigun-

gen können vor allem durch die Art und Ausgestaltung von multifunktionalen Kompen-

sationsmaßnahmen im Hinblick auf ihre Klimaschutzwirkung Rechnung getragen. Auf-

grund des Vorhabens kommt es zu 2,9 ha Vollversiegelung. Hinzukommen Flächen 

für Überformung und bauzeitliche Inanspruchnahme. Waldfläche wird nicht in An-

spruch genommen. Im Rahmen des vorzeitigen Baubeginns wurde eine Weide im 

Baufeld gerodet. Klimarelevant ist vorliegend insbesondere der dauerhafte Verlust von 

Böden durch die Vollversiegelung. Eine irreversible Schädigung von Böden durch eine 

temporäre Inanspruchnahme wird durch Maßnahmen zum Bodenschutz vermieden 

(vgl. detailliert Bodenschutzkonzept, Anlage E.1.7). Die insbesondere bodenrelevan-

ten Eingriffe werden durch die im LBP sowie im Bodenschutzkonzept beschriebenen 

Maßnahmen kompensiert bzw. durch den Kauf von Ökopunkten bei der Flächenagen-

tur vollständig ausgeglichen. Durch die insgesamt im Bodenschutzkonzept beschrie-

benen und im LBP festgesetzten Maßnahmen ist nicht mit relevanten, quantifizierba-

ren klimarelevanten Auswirkungen des Vorhabens zu rechnen. 

 

In der Betriebsphase gehen vom Vorhaben keine CO2-Emissionen aus. Vielmehr för-

dert die Errichtung des Großbatteriespeichers den Ausbau der erneuerbaren Energie 

und reduziert auch aktiv den erforderlichen Einsatz von konventionellen Kraftwerken. 
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Insgesamt geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass der Verwirklichung des 

Vorhabens nur eine geringe emissionserhöhende Wirkung zukommt. Anlagenbe-

dingte, klimarelevante Auswirkungen sind hinzunehmen. Baubedingt kommt es außer-

dem durch Fahrtbewegungen von Baufahrzeugen zu klimaschädlichen Auswirkungen. 

Diese werden aufgrund der oben dargestellten Maßnahmen weitestgehend auf ein Mi-

nimum reduziert. Die dem Vorhaben zuzuordnenden Treibhausgasemissionen fallen 

unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen im Hinblick auf 

die Belange des Klimaschutzes nur sehr gering ins Gewicht. Zu beachten ist dabei, 

dass die Errichtung der Batterie-Großspeicheranlage den Ausbau der erneuerbaren 

Energie fördert und die Energiezufuhr aus möglichen kalorischen Kraftwerken im Be-

darfsfall bzw. deren Aufrechterhaltung reduziert. Zudem sind auf dem Betriebsge-

bäude Solarpaneele vorgesehen, um auch lokal Energie zu erzeugen. Aus der Sicht 

der Planfeststellungsbehörde überwiegen daher die mit dem Vorhaben verbundenen 

Vorteile für den Klimaschutz gegenüber den mit durch die Realisierung des Vorhabens 

eintretenden Nachteilen. Nach Gesamtbetrachtung leistet das Vorhaben aufgrund sei-

ner Zielrichtung, die klimafreundliche Energieversorgung der Allgemeinheit zu sichern, 

einen zentralen Beitrag zur Verwirklichung der Energiewende und der Klimaschutz-

ziele. 

 

Um eine verbesserte Klimabilanz zu ermöglichen, hat die Vorhabenträgerin zugesagt, 

die Verwendung von Recyclingbeton zu prüfen und zu ermöglichen, wenn dieser in 

ausreichenden Mengen zu marktkonformen Preisen angeboten wird. 

 

Soweit einige Einwender kritisieren, die Technik wäre nicht klimafreundlich, schlägt 

dieser Einwand nicht durch. Die Anlage leistet einen zentralen Beitrag, um erneuer-

bare Energie zu fördern und den Einsatz konventioneller Kraftwerke zu reduzieren. 

Insoweit bedarf es auch keiner Nutzung des Netzboosters zu Abwärmezwecken. Ein 

Abwärmesystem kann hier nicht sinnvoll eingesetzt werden, da die Abwärme zur Küh-

lung des Netzboosters stark von dessen Einsatz abhängig ist. Auch die Löschwasser-

bevorratung der Anlage eignet sich nicht als Wärmespeicher, da der Brandfall nur die 

absolute Ausnahme begründet. 
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Vereinzelt fürchten Einwender, der Bau der Anlage habe Auswirkungen auf das Klein-

klima in Kupferzell. Aus den Unterlagen ergibt sich jedoch, dass keine Beeinflussung 

des Lokalklimas aufgrund des Betriebs zu erwarten ist (vgl. Anlage E.2.6, Kapitel 5.3). 

 

Die Kritik an einem mangelhaften Entsorgungskonzept für die zum Einsatz kommen-

den Batterien schlägt nicht durch. Auf Betriebslaufzeit und Entsorgung des Batterie-

speichers wird im Erläuterungsbericht (Anlage A.2.1, Kapitel 11.4) eingegangen. Dem-

nach werden ausgediente Batteriemodule vom Hersteller entgegengenommen und 

nach dem jeweils geltenden Stand der Technik durch ein Fachunternehmen recycelt. 

 

Soweit der Regionalverband Heilbronn-Franken in seiner Stellungnahme angeregt hat, 

das Betriebsgebäude des Netzboosters mit einer Photovoltaik-Anlage auszustatten, 

wird darauf hingewiesen, dass die Installation einer Photovoltaik-Anlage zur Reduzie-

rung des Eigenbedarfs entsprechend dem Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg be-

reits vorgesehen ist. 

 

 Forstwirtschaft 

 

Forstwirtschaftliche Belange sind vom Vorhaben nicht berührt. 

 

 Landwirtschaft 

 

Die planfestgestellte Maßnahme trägt den öffentlichen Belangen der Landwirtschaft 

sowie privater landwirtschaftlicher Belange angemessen Rechnung.  

 

Für den Neubau des Netzboosters werden rund 5,7 ha Fläche versiegelt, die bisher 

überwiegend ackerbaulich genutzt wurden. Auch ein landwirtschaftlicher Weg 

(0,06 ha) ist durch das Vorhaben betroffen. Etwa 1,29 ha werden vorübergehend in 

Anspruch genommen und können nach Fertigstellung weiter genutzt werden. Die Plan-

feststellungsbehörde verkennt nicht, dass die projektbedingte Flächeninanspruch-

nahme mit einem gewichtigen Eingriff in landwirtschaftliche Nutzflächen verbunden ist. 
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Insbesondere auf dem Flurstück 84/1 fällt vorhabenbedingt dauerhaft landwirtschaftli-

che Nutzfläche weg. Zwar werden die Flächen für die bauzeitliche Inanspruchnahme 

der Landwirtschaft nicht gänzlich entzogen, doch auch deren landwirtschaftliche Nutz-

barkeit wird durch die Planung vorübergehend eingeschränkt sein.  

 

Die Vorhabenträgerin hat sich bereits im Vorfeld des Verfahrens um eine Minimierung 

der Eingriffe in landwirtschaftliche Strukturen bemüht. Im Rahmen eines umfassenden, 

fachlich nicht zu beanstandenden Abwägungsprozesses hat die Vorhabenträgerin die 

Vor- und Nachteilen der in Frage kommenden Standorte untersucht und dabei auch 

landwirtschaftliche Belange betrachtet. Alle näher untersuchten Vorzugsflächen wären 

mit Eingriffen in landwirtschaftliche Belange verbunden gewesen (vgl. Erläuterungsbe-

richt, Anlage A.2.1, und Kapitel Standortwahl). Da sich keine vorversiegelten Flächen 

in entsprechend benötigtem Umfang im Bereich des Umspannwerks befinden, ist eine 

Inanspruchnahme von ackerbaulich genutzten Flächen zur Sicherstellung einer unein-

geschränkten Funktion des Netzboosters unumgänglich. Im Bereich des Netzboosters 

wird die Bodenfruchtbarkeit vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau als 

mittelwertig eingestuft. Im unmittelbaren und auch im weiteren Umfeld von Kupferzell 

sind teils hochwertigere Böden vorhanden, die der landwirtschaftlichen Nutzung wei-

terhin zur Verfügung stehen. Um den Verlust von natürlichem Boden zu verringern, 

wurden Vorhabenbestandteile für den Betrieb des Netzboosters im Umfeld des vor-

handenen Umspannwerkes verortet. Zudem werden für die Zufahrten des Netzbooster 

vorhandene Wege verwendet. Ferner wurde ein Bodenschutzkonzept erstellt, um un-

ter anderem mögliche Bodenverdichtungen zu vermeiden und die Nachnutzung der 

temporär genutzten Flächen zu gewährleisten. So werden die bauzeitlich bean-

spruchte Flächen beispielsweise durch den Einsatz von Lastverteilungsplatten ge-

schützt. Außerdem ist u. a. eine bodenkundliche Baubegleitung vorgesehen (vgl. An-

lagen A.2.1; E.1.7; E.2.6; Nebenbestimmungen). 

 

Die verbleibenden Einschnitte in landwirtschaftliche Belange sind unter Abwägung des 

öffentlichen Interesses an der Verwirklichung des Vorhabens mit den privaten Eigen-

tums- und Nutzungsinteressen für Landwirte und sonstige betroffene Berechtigte zu-
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mutbar und verhältnismäßig. Auf die landwirtschaftlichen Flächen können insbeson-

dere im Hinblick auf eine verbesserte Netzstabilität und das Ziel, den Einsatz von 

Strom aus erneuerbarer Energien zu fördern, nicht verzichtet werden. Um den Belan-

gen der Landwirtschaft gerecht zu werden, hat die Vorhabenträgerin darüber hinaus 

einige Zusagen gemacht. Insbesondere soll der landwirtschaftliche Verkehr während 

der Baumaßnahmen so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Eigentümer und Be-

wirtschafter der betroffenen oder angrenzenden Flächen werden über mögliche Ein-

schränkungen unterrichtet bzw. werden mögliche Einschränkungen rechtzeitig mit Be-

troffenen abgestimmt. Außerdem werden mögliche Ertrags- und Ernteausfälle bzw. 

Ausfälle von Fördermitteln bedingt durch den Bau der Anlage erstattet (vgl. entspre-

chende Zusage).  

 

Einige Einwender und Einwenderinnen kritisierten die Inanspruchnahme von landwirt-

schaftlichen Flächen, die mit dem Bau der Maßnahme verbunden ist. Wie bereits aus-

geführt, hält die Planfeststellungsbehörde die Eingriffe in landwirtschaftliche Belange 

vorliegend für notwendig. Soweit die Eingriffe nicht vermieden werden, sind sie auf-

grund der öffentlichen Interesses an der Verwirklichung des Vorhabens hinzunehmen. 

 

Von Seiten des Referats für Betriebswirtschaft, Agrarförderung und Strukturentwick-

lung des Regierungspräsidiums Stuttgart wurde gefordert, den Belangen der Landwirt-

schaft im Rahmen der Planunterlagen ausreichend Rechnung zu tragen. Dieser For-

derung wurde aus Sicht der Planfeststellungsbehörde entsprochen. Insbesondere im 

Erläuterungsbericht (Anlage A.2.1, z. B. Kapitel 7.4 Alternativenprüfung) wurden die 

potentiellen Folgen für die Landwirtschaft behandelt. Auch im Landschaftspflegeri-

schen Begleitplan (Anlage A.2.6) sowie dem Bodenschutzkonzept (Anlage E.1.7) wird 

im Rahmen der vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz des Bodens auf die Themen 

Boden und Fläche, die für die Belange der Landwirtschaft von großer Bedeutung sind, 

eingegangen. Ein separates Kapitel zum Thema Landwirtschaft oder eine weiterge-

hende Betrachtung der Flächen nach Flurbilanz war daher nicht erforderlich. 
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Ein Einwender aus der Umgebung fürchtet um die künftige Bewirtschaftung seines 

landwirtschaftlichen Betriebs. Insbesondere sei unklar, inwieweit sich die Geräu-

schimmissionen auf seine Nutztiere auswirkten bzw. inwieweit er im Falle eines Stör-

ereignisses entschädigt werde. Bezüglich lärmbedingter Auswirkungen auf Nutztiere 

sind nach bisherigen Erkenntnissen keine negativen Folgen zu erwarten. Der Netz-

booster erzeugt keinen Dauerschallpegel, sondern wird nur periodisch im Bedarfsfall 

in Betrieb gesetzt. Im Umfeld des Netzboosters befinden sich keine schallempfindli-

chen Vogelarten. Diese können als die lärmempfindlichste Artengruppe betrachtet 

werden. Für andere Artengruppen wie beispielsweise Säuger oder Reptilien sind daher 

keine Auswirkungen zu erwarten. Bezüglich etwaiger Folgen im Falle einer techni-

schen Störung wird auf das Kapitel Brandschutz und öffentliche Sicherheit dieses Be-

schlusses verwiesen. Die Vorhabenträgerin hat in Abstimmung mit den zuständigen 

Fachbehörden und der örtlichen Feuerwehr ein nachvollziehbares und plausibles 

Brandschutzkonzept erstellt, das auch im Falle eines Brandereignisses geeignete 

Maßnahmen vorsieht. Eine Brandausweitung auf umliegende Felder und die Verunrei-

nigung der Flächen und des Grundwassers durch Rauchgase oder andere Stoffe ist 

daher praktisch ausgeschlossen. Im Übrigen sind zivilrechtliche Haftungsfragen nicht 

Teil des Planfeststellungsverfahrens. 

 

 Wasserwirtschaft 

 

Das Vorhaben ist mit den Belangen der Wasserwirtschaft vereinbar. 

 

3.5.1 Entwässerung 

 

Die Ausgestaltung und Dimensionierung der vorgesehenen Entwässerungseinrichtun-

gen ist im Verbund mit den angeordneten Nebenbestimmungen ausreichend. Die Ent-

wässerungseinrichtungen sowohl auf dem Gelände des Netzboosters als auch auf 

dem Gelände des Umspannwerks wurden nach dem aktuellen Stand der Technik auf-

grund der einschlägigen Richtlinien geplant. Für die Entwässerungseinrichtung auf 

dem Gelände des Umspannwerks rund um den Transformator kann eine Genehmi-

gung nach § 48 Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) erteilt werden. 
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Netzboostergelände 

 

Das Entwässerungskonzept auf dem Netzboostergelände begegnet keinen Bedenken. 

Das anfallende Niederschlagswasser auf der Anlagenfläche wird in einem Rückhalte-

becken auf dem Grundstück gesammelt und von dort aus entwässert. Die Entwässe-

rung des Niederschlagswassers erfolgt gedrosselt über den Anschluss an das kom-

munale Entwässerungssystem am Anschlussschacht KSK01K1106 auf dem Flurstück 

1364/1 und wird anschließend in das bestehende Regenrückhaltebecken Leimen-

grube der Gemeinde Kupferzell eingeleitet. Auf dem Gelände wird ein Rückhaltebe-

cken errichtet. Das Bauwerk dient der zentralen Rückhaltung der auf der Anlagenflä-

che anfallenden Regenspenden. Durch einen Drosselabfluss wird eine geregelte Ab-

führung der Niederschlagsmengen gewährleistet. Anfallende häusliche Abwässer der 

Sanitäranlagen im Betriebsgebäude werden in einer abflusslosen Fäkaliengrube ge-

sammelt und periodisch zur Entsorgung geleert.  

 

Auch die Löschwasserrückhaltebauwerke sind sowohl für den Regelfall (Regenereig-

nis ohne Brandfall) als auch für den Brandfall ausreichend dimensioniert. Vorgesehen 

sind zwei Löschwasserrückhaltebauwerke in Form eines Stauraumkanals unterhalb 

der Verkehrsfläche. Das Entwässerungssystem ist geeignet, eine Gefährdung der 

Wasserqualität durch den Eintrag von Schadstoffbelastung in das bestehende Abwas-

sersystem zu vermeiden. Im Regelfall wird das Niederschlagswasser in die Löschwas-

serrückhaltebauwerke abgeleitet. Die Löschwasserrückhaltebauwerke sind daher in 

das Niederschlagsentsorgungskonzept eingebunden. Im Brandfall wird neben dem 

Niederschlagswasser auch Löschwasser in die Löschwasserrückhaltebauwerke ein-

geleitet. Da die Elektrolyte der Batteriespeicher als wassergefährdende Stoffe klassi-

fiziert werden und zudem schadstoffbelastetes Löschwasser aufgrund von möglicher-

weise niedergeschlagenen und ausgewaschenen Rauchgasen nicht auszuschließen 

ist, muss im Brandfall das Niederschlags- und Löschwasser in den Löschwasserrück-

haltebauwerken zurückgehalten werden. Dafür werden die Doppelpumpstationen bei 

Branddetektion bzw. beim Auslösen einer automatischen Löschanlage durch die ent-

sprechende Einbindung in die Brandfallsteuermatrix automatisch abgeschaltet. 
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Dadurch wird im Brandfall kein Wasser den weiteren Entwässerungsanlagen zuge-

führt. Ein Abschalten der Doppelpumpstationen erfolgt dabei nur für das Löschwasser-

rückhaltebecken, das vom Brandfall betroffen ist. Im Brandfall mit gleichzeitigem Re-

gen können die Abläufe der nicht vom Brand betroffenen SubNest-Blöcken von der 

Feuerwehr mit einem entsprechenden Schnellverschlussstopfen verschlossen wer-

den. 

 

Umspannwerksgelände 

 

Auch im Hinblick auf das Entwässerungskonzept auf dem Umspannwerksgelände ist 

von fachgerechten Ausgestaltung auszugehen. Die erforderlichen Entwässerungsan-

lagen werden an das bestehende Entwässerungssystem des Umspannwerks Kupfer-

zell angeschlossen. Für den Rückbau und das Umverlegen der Böschungsbereiche ist 

der Umbau des vorhandenen Drainagesystems erforderlich. Das Erstellen zusätzlicher 

Verkehrsflächen erfordert eine entsprechende Entwässerung derselben. Durch den 

Anschluss zusätzlicher versiegelter Flächen an das Entwässerungssystem des Um-

spannwerks Kupferzell ergibt sich keine Änderung des maximalen Drosselabflusses 

zur Einleitung in das Regenrückhaltebecken Leimengrube der Gemeinde Kupferzell, 

da die Zuleitung zum Regenrückhaltebecken unverändert und damit nach wie vor 

durch den Leitungsdurchmesser limitiert bleibt (vgl. Anlage B.1) 

 

In Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Hohenlohekreis 

wurden Nebenbestimmungen festgesetzt. Die Festsetzung der Nebenbestimmungen 

war erforderlich um eine Verunreinigung der Gewässer durch die neu zu errichtenden 

Entwässerungsanlagen zu verhindern. Ausführliche Angaben zum Entwässerungs-

konzepts finden sich in der Anlage B.1.4 der Planunterlagen. 

 

Genehmigung nach § 48 WG 

 

Die wasserrechtliche Genehmigung für die Entwässerung des Transformatorenfunda-

ments des Leistungstransformators für die Erweiterung des Umspannwerks Kupferzell 
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nach § 48 WG wird im Rahmen der Entscheidung unter Festsetzung entsprechender 

Nebenbestimmungen miterteilt. 

 

Nach § 48 Abs. 3 WG ist die Genehmigung nur zu versagen, wenn das Vorhaben den 

Grundsätzen des § 55 Absatz 1 WHG widerspricht. Demnach ist Abwasser so zu be-

seitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Vorliegend wird 

diesem Grundsatz entsprochen. Im Zuge der Erweiterung des Umspannwerkes in 

Kupferzell für den geplanten Netzbooster Kupferzell wird ein ölgefüllter Drehstrom-

Transformator errichtet (vgl. Anlagen D.1.1 und D.1.2). Aufgrund der vorgelegten Un-

terlagen ist davon auszugehen, dass durch das vorgesehene Entwässerungssystem 

eine Verunreinigung der Gewässer verhindert und Beeinträchtigung der ökologischen 

Funktionen der Gewässer vermieden werden kann. Denn durch die Anlage erfolgt eine 

Entwässerung des angesammelten Niederschlagswassers grundsätzlich nach vorhe-

riger Sichtprüfung am Gerät und an der Wasseroberfläche der Auffangbehälter. Das 

abgepumpte Niederschlagswasser wird in das bestehende Entwässerungssystem für 

Niederschlagswasser des Umspannwerks Kupferzell (Regenwasserkanal) eingeleitet. 

Das Niederschlagswasser wird so weiter Richtung des Regenrückhaltebeckens Lei-

mengrube der Gemeinde Kupferzell geleitet. Durch die Sichtprüfung wird sicherge-

stellt, dass kein Ölverlust am Transformator eingetreten ist und das gesammelte Was-

ser ölfrei ist. Die Entsorgung des Niederschlagswassers erfolgt mit einer Tauchpumpe, 

welche sich im Tauchrohr befindet (vgl. Anlage D.2.4). Zusätzlich wird die Auffang-

wanne durch einen Niveauschalter (Füllstandkontrolle) überwacht, der bei Erreichen 

des maximalen Wasserstandes eine Meldung an die zuständige Schaltleitung absetzt. 

Auch im Schadensfall kann nach überzeugender, gutachterlicher Einschätzung davon 

ausgegangen werden, dass der gesamte Ölinhalt des Transformators ausläuft und 

sich in der Auffangwanne sammelt. Die Mindestwassermenge ist so bemessen, dass 

kein Öl in das Innere des Tauchrohres gelangen kann. Werden bei Kontrollen Ölver-

unreinigungen im Wasser oder an den Betriebsmitteln festgestellt, werden diese er-

fasst und an die zuständige Behörde gemeldet. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde des 

Landratsamtes Hohenlohekreis zur Genehmigung nach § 48 WG Nebenbestimmun-

gen festgesetzt. Diese sind notwendig und geboten, um eine Verunreinigung der Ge-

wässer sowie eine Beeinträchtigung der ökologischen Funktionen der Gewässer voll-

ständig auszuschließen. 

 

Vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau wurde die Erstellung eines hyd-

rologischen Versickerungsgutachtens empfohlen, falls eine Versickerung der anfallen-

den Oberflächenwässer geplant sei. Auf die Erstellung eines solchen Gutachtens kann 

verzichtet werden. Aufgrund der schlechten Versickerungsfähigkeit der Böden sind 

keine Versickerungsanlagen geplant. Das Oberflächenwasser wird gefasst und in das 

Regenrückhaltebecken der Gemeinde eingeleitet (vgl. Anlage B.1.4). 

 

Soweit einige Einwender befürchten, der Abfluss der Oberflächenwässer könne sich 

durch den Bau der Anlage verschlechtern, und deshalb zusätzliche Gutachten fordern, 

teilt die Planfeststellungsbehörde diese Besorgnis nicht. In den Antragsunterlagen 

(insbesondere B.1.4.1) ist das Entwässerungskonzept des Netzboosters ausführlich 

beschrieben. Wie oben ausgeführt gehört zur Entwässerungsanlage ein netzbooster-

eigenes Regenrückhaltebecken, das auf ein hundertjähriges Regenereignis ausgelegt 

ist. Dieses wird gedrosselt wird in das nachgelagerte kommunale Regenrückhaltebe-

cken Leimengrube eingeleitet. Durch die geplante Geländemodellierung und die ge-

zielte Entwässerung der versiegelten und teilversiegelten Flächen über das Regen-

rückhaltebecken Leimengrube wird das effektive Einzugsgebiet des bestehenden Ent-

wässerungsgrabens kleiner. Es ist daher zu erwarten, dass sich durch den Netzboos-

ter die anfallenden Niederschlagswassermengen im bestehenden Entwässerungsgra-

ben, der aktuell das Bestandsgelände in Richtung Lietenbach entwässert, verringern. 

Verglichen mit der unbebauten Bestandssituation wird bei Starkregenereignissen der 

Abfluss vom Netzboostergelände im bebauten Zustand durch die Rückhaltung im netz-

boostereigenen Regenrückhaltebecken also verringert. Dieser Effekt verstärkt sich bei 

stärkeren Regenereignissen. Es ist daher auch nicht davon auszugehen, dass durch 

den Bau des Netzboosters am geplanten Standort eine erhöhte Überflutungsgefahr für 

den Lietenbach und Kupferzell besteht. 
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3.5.2 Oberflächengewässer und Wasserschutzgebiete 

 

Auf Grundlage der vorgelegten Planunterlagen werden weder Oberflächengewässer 

noch Wasserschutzgebiete durch die Planung beeinträchtigt. Auf der Vorhabenfläche 

befinden sich weder Still- oder Fließgewässer noch Quellbereiche. Südlich und süd-

östlich der Vorhabenfläche in einer Entfernung von mindestens 170 m verläuft der Lie-

tenbach, auf den das Vorhaben keine Auswirkungen hat. Die Anlage liegt auch nicht 

in einem ausgewiesenen Wasserschutzgebiet. Das nächstgelegene Wasserschutzge-

biet Zone I und II bzw. IIA liegt 1,2 km von Vorhabenbereich entfernt (vgl. Anlage 

E.2.6). 

 

3.5.3 Grundwasser 

 

Auch Auswirkungen auf das Grundwasser sind derzeit durch den Bau der Anlage nicht 

zu befürchten. 

 

Die ursprünglich vom Landratsamt Hohenlohekreis geforderte, geologische Fachun-

tersuchung im Bereich des Transformatorenfundaments auf dem Umspannwerksge-

lände musste die Vorhabenträgerin nicht vornehmen. Nach den Ergebnissen der Bau-

grunduntersuchungen ist mit einem zusammenhängenden Grundwasserleiter nicht zu 

rechnen. Die Unterkante des geplanten Transformatorenfundamentes wird bei 

ca. 353,2 m liegen. In dem Baugrundgutachten zum Umspannwerk aus dem Jahr 2016 

(Anlage E.1.6) wurden zwar in einzelnen Bodenklassen im Bereich des zukünftigen 

Transformators Wasser bei ca. 353,5 m (Normalhöhennull – NHN) angetroffen. Im 

Rahmen der Baugrundgutachten auf dem Netzboostergelände im Jahr 2022 (An-

lage E.1.7) wurde jedoch kein Grundwasser im Festgestein angetroffen, insbesondere 

auch nicht in den an das Umspannwerksgelände angrenzenden Untersuchungspunk-

ten. Daher ist davon auszugehen, dass es sich bei dem im Baugrundgutachten zum 

Umspannwerk von 2016 um Schichtwasser handelte, dessen Vorhandensein in den 

aktuellen Untersuchungen nicht bestätigt werden konnte. Zusätzlich zeigen weitere 

Untersuchungen auf dem Umspannwerksgelände aus dem Jahr 2015, dass bis in eine 
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Tiefe von 351,9 m NHN kein Grundwasser festgestellt wurde. Ebenso zeigte ein Gut-

achten aus dem Jahr 2015, dass auf dem Umspannwerksgelände kein zusammen-

hängender Grundwasserleiter angetroffen wurde. Mi dem Anschneiden eines zusam-

menhängenden Grundwasserleiters ist damit nicht zu rechnen. In Abstimmung mit der 

unteren Wasserbehörde wurde zur Sicherstellung dieser Angaben festgesetzt, in den 

niederschlagsreicheren Wintermonaten mit hohen Grundwasserständen mit Erreichen 

der geplanten Gewässeroberkante auf dem Umspannwerksgelände bei 355 m NHN 

einen Baggerschurf bis zur Unterkante des Transformatorenfundaments inklusive ei-

nes Bodenaustauschs durchzuführen. Außerdem ist eine ergänzende wasserrechtli-

che Genehmigung einzuholen, falls im Zuge des Baugeschehens wider Erwarten 

Grundwasser angetroffen werden sollte. 

 

Einwenderseitig wurde eine Verschlechterung des Grundwassers durch den Bau der 

Anlage befürchtet – insbesondere im Fall einer technischen Störung. Der Netzbooster 

wird auf wasserdichten Betonwannen aufgestellt. Ausgewaschene Rauchgase und 

Löschwasser werden somit aufgefangen und nicht ins Grundwasser eingeleitet. Ge-

gebenenfalls belastetes Löschwasser wird schon vor dem Regenrückhaltebecken zu-

rückgehalten und nach Stand der Technik fachgerecht entsorgt. 

 

3.5.4 Hochwasser 

 

Auch eine Verschlechterung der Hochwassersituation ist durch den Bau der Anlage 

nicht zu befürchten. Bereits bei der Standortsuche wurden Flächen ausgeschlossen, 

für die nach den Hochwassergefahrenkarten des Landes Baden-Württemberg eine 

Überflutung bei einem hundertjährigen Hochwasserereignis (HQ 100 = Hochwasser-

ereignis, das statistisch gesehen einmal in 100 Jahren auftritt) kartiert ist (vgl. A.2.1 Er-

läuterungsbericht, Kapitel 6.1.2.1.4 und Anhang I: Ausschlusskriterien). Darüber hin-

aus ist für den gewählten Standort auch bei einem Hochwasserereignis, das durch 

ungewöhnliche, extreme Niederschlags- und Abflussereignisse aber auch durch Rück-

stau von blockierten Brückendurchlässen zu einem extremen Wasserstand führen 

kann und sehr selten auftritt (HQ-Extrem), keine Überflutungsfläche kartiert. Es ist da-

her nicht zu erwarten, dass es durch extreme Hochwasserereignisse am Lietenbach 
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oder einem anderen Oberflächengewässer zu Überflutungen an oder Beeinträchtigun-

gen der Anlage kommt. Des Weiteren enthalten die Planunterlagen – wie oben be-

schrieben - ein umfassendes Entwässerungskonzept. Aufgrund dieses Entwässe-

rungskonzepts ist nicht davon auszugehen, dass durch den Bau des Netzboosters am 

geplanten Standort eine erhöhte Überflutungsgefahr für den Lietenbach und Kupferzell 

besteht. 

 

 Bodenschutz 

 

Das Vorhaben ist mit den Belangen des Bodenschutzes vereinbar. Die Planung ent-

spricht den bodenschutzrechtlichen Vorgaben der §§ 1, 4, 7 BBodSchG. 

 

In Anbetracht der planungsbedingten Versiegelung sowie des temporären Baubetriebs 

stellt das Vorhaben einen Eingriff in das Schutzgut Boden und dessen Funktionen dar. 

Die Vorhabenträgerin hat die Eingriffe in das Schutzgut Boden so gering wie möglich 

gehalten. Im Bodenschutzkonzept (Anlage E.1.7) sowie im LBP (Anlage E.2.6) sind 

die Eingriffe in das Schutzgut Boden umfassend und sachgerecht beschrieben. Zu-

sätzlich umfassen die Planunterlagen in Anlage E.1.5 und E.1.6 zwei geotechnische 

Gutachten, denen insbesondere Untersuchungen zum Baugrund auf dem Netzboos-

ter- sowie dem Umspannwerksgelände zugrunde liegen. Die Vorhabenfläche für den 

Neubau des Netzboosters umfasst ca. 5,7 ha unversiegelte Flächen, die überwiegend 

ackerbaulich genutzt werden. Auf dem Gelände des Umspannwerks werden ebenfalls 

unversiegelte Flächen in einer Größenordnung von ca. 0,6 ha beansprucht. Von die-

sen Flächen werden insgesamt ca. 2,9 ha vollversiegelt, ca. 3,4 ha werden überformt. 

Begrünt werden Flächen in einem Umfang von ca. 3,4 ha. Temporär werden während 

der Bauphase ca. 1,29 ha Fläche beansprucht. Die Vorhabenträgerin hat aufgrund der 

Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ des 

Umweltministeriums Baden-Württemberg (LUBW 2012) die Bilanzierung des Bodens 

vorgenommen. Die Bodenbilanz ergibt ein Defizit von 345.430 Ökopunkten (vgl. de-

tailliert Anlage E.2.6). Die Böden im Bereich der Vorhabenflächen besitzen eine mitt-

lere bis hohe Wertigkeit für die landwirtschaftliche Nutzung. Während die Böden im 

östlichen Teilbereich der Vorhabenfläche (Standort Netzbooster) bisher ackerbaulich 
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genutzt wurden, sind die Böden auf dem Gelände des Umspannwerks durch Umlage-

rungen und Aufschüttungen als vorbelastet anzusehen. Altlastenverdachtsflächen sind 

innerhalb der Vorhabenfläche nicht vorhanden.  

 

Die Eingriffe in das Schutzgut Boden werden vollständig ausgeglichen. Die vorgeleg-

ten gutachterlichen Untersuchungen sind nachvollziehbar und plausibel. Das Maßnah-

menkonzept sieht umfassende Schutzmaßnahmen für die bauzeitliche Beanspru-

chung von Flächen vor. Die Maßnahme V1 des LBP sieht zum Schutz von Böden und 

zur Vermeidung von Bodenverdichtung insbesondere den Einsatz von Lastenvertei-

lungsmatten vor. Zur Vermeidung der Störung des Bodengefüges erfolgt der Aushub, 

die Zwischenlagerung und der Wiedereinbau getrennt nach Unterboden und die Böden 

sind auf fachgerecht anzulegenden Mieten zu lagern (Maßnahme V2, Anlage E.2.6). 

Bauzeitlich beanspruchte Flächen werden außerdem rekultiviert (vgl. Maßnahme A1). 

Detailliert wird auch im Bodenschutzkonzept erläutert, welche Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen zum Schutz des Bodens vorgenommen werden. Dauerhafte 

Neuversiegelung, Überformung und Aufschüttungen im Bereich des künftigen Netz-

boostergelände werden durch den Erwerb von Ökopunkten bei der Flächenagentur 

kompensiert. Im Verbund sind die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz des Bodens 

sowie der Erwerb von Ökopunkten geeignet, den Eingriff in das Schutzgut Boden voll-

ständig zu kompensieren (vgl. Anlage E.1.7 und E.2.6). In Abstimmung mit der höhe-

ren und unteren Bodenschutzbehörde hat die Planfeststellungsbehörde weitere Ne-

benbestimmungen zum Schutz des Bodens angeordnet. Sie sind notwendig und er-

forderlich, um sicherzustellen, dass bereits die vorzeitig vorzunehmenden Bodenmaß-

nahmen mit den bodenschutzrechtlichen Vorgaben übereinstimmen. Insbesondere 

wurde angeordnet, dass eine bodenkundliche Baubegleitung die Baumaßnahmen be-

gleitet und dokumentiert. 

 

Die höhere sowie die untere Bodenschutzbehörde hatten im Rahmen der Anhörung 

darauf hingewiesen, dass das in den Planunterlagen enthaltene Bodenschutzkonzept 

stellenweise anzupassen und zu ergänzen sei. Dieser Forderung ist die Vorhabenträ-

gerin nachgekommen. Mit der Anpassung des Bodenschutzkonzepts vom 31.10.2023 

hat die Vorhabenträgerin die Hinweise vollumfänglich berücksichtigt. Insbesondere zu 
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den Themen Mietenlagerung, Bodenverwertung und Rekultivierung wurden Angaben 

präzisiert und korrigiert. Entsprechend der DIN 19639 hat die Vorhabenträgerin auch 

einen Bodenschutzplan nachgereicht.  

 

Die untere Abfallrechtsbehörde des Landratsamtes Hohenlohekreis hatte auf fehlende 

Aussagen zur Verwertung des Erdaushubs hingewiesen. Gemäß der Massenkalkula-

tion werden Materialüberschüsse im Rahmen der Geländearbeiten entstehen. Diese 

werden möglichst einer örtlichen Verwertung zugeführt (vgl. Anlage E.1.7, Kapitel 2.3 

und 2.4). Zur Sicherstellung dieser Angaben wurde festgelegt, Erdaushub möglichst 

vor Ort entsprechend der geltenden Vorschriften zu verwerten. 

 

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) hatte in seiner Stellung-

nahme vom 30.06.2023 empfohlen, objektbezogene Baugrunduntersuchungen vorzu-

nehmen. Dieser Empfehlung ist die Vorhabenträgerin in ausreichender Weise nach-

gekommen. Die Planung erhält umfangreiche Unterlagen zur Geotechnik, die von den 

zuständigen Fachbehörden nicht beanstandet wurden. Außerdem erfolgten im Rah-

men der Bauvorbereitung weitere Baugrunderkundungen. Hierbei konnte insbeson-

dere der Baugrundaufbau bestätigt werden. 

 

 Kommunale Belange 

 

Kommunale Belange stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Städtebauliche Planvor-

stellungen der Gemeinde sind bei der Planung im Rahmen der Abwägung zu berück-

sichtigen, soweit sie hinreichend konkretisiert sind. Eigene Ermittlungen über den 

Stand der Bauleitplanung hat die Planfeststellungsbehörde jedoch nicht anzustellen. 

Die vom gegenständlichen Planvorhaben betroffene Gemeinde Kupferzell hatte im lau-

fenden Planfeststellungsverfahren die Gelegenheit, ihre Interessenslage darzustellen. 

Es ist weder ersichtlich noch wurde gemeindeseitig vorgetragen, dass durch das Vor-

haben wesentliche Gemeindegebiete der kommunalen Planungshoheit entzogen wer-

den oder anderweitig kommunale Planungen in nachhaltiger Weise gestört werden. 
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Die Gemeinde sieht in dem geplanten Standort neben dem bestehenden Umspann-

werk die geeignetste Lösung, um einer Zersiedelung entgegenzuwirken und die tech-

nischen Einrichtungen der EnBW bzw. TransnetBW zu zentralisieren.  

 

Soweit seitens der privaten Einwender implizit vorgetragen wird, dass Vorhaben 

schränke die gemeindlichen Entwicklungsmöglichkeiten ein, wodurch letztlich auch die 

kommunale Planungshoheit verletzt sein könnte, wird auf den vorstehenden Absatz 

verwiesen. Hinreichend konkrete städtebauliche Planvorstellungen im Bereich des 

Vorhabens sind weder ersichtlich noch von der Gemeinde vorgetragen. Soweit dies 

von Privatbetroffenen anders gesehen wird, ist darauf hinzuweisen, dass diese sich 

nicht zu Sachwaltern von Rechten machen können, die allein der Gemeinde zugewie-

sen sind. Zum verfassungsrechtlich geschützten Recht der Gemeinde auf Selbstver-

waltung gehört die Befugnis, den zu berücksichtigenden Belang der städtebaulichen 

Entwicklungsinteressen eigenverantwortlich zu definieren. Private Dritte sind daher 

nicht berechtigt, dieses Gemeindebefugnis an sich zu ziehen und an deren Stelle zu 

bestimmen, welche städtebaulichen Entwicklungsinteressen gegenüber einem Vorha-

ben in Ansatz gebracht werden sollen.  

 

Das weitere Vorbringen der Gemeinde, welches sich nicht auf die kommunale Pla-

nungshoheit bezieht, wird im Rahmen der jeweiligen Fachkapitel behandelt, auf wel-

che hiermit verwiesen wird. 

 

 Verkehr 

 

Das Vorhaben ist mit den verkehrlichen Belangen vereinbar. 

 

Das Anlagengelände des Netzboosters hat keinen direkten Anschluss an das klassifi-

zierte Straßennetz. Der Anschluss an die Kubacher Straße (K 2373) erfolgt über den 

bestehenden Weg auf dem Flurstück 1364, der im Rahmen des Vorhabens bis zur 

südlichen Grenze des Flurstücks 84/1 als dauerhafte Zuwegung ausgebaut wird. Die 

Belange der unteren Straßenbaubehörde des Landratsamts Hohenlohekreis sind da-

her nur indirekt im Hinblick auf die Zulieferung der erforderlichen Anlagenteile (z. B. 
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Transformatoren) betroffen. Insoweit wurde von der Fachbehörde gefordert zu prüfen, 

ob die Zulieferung der Anlagenteile über das klassifizierte Straßennetz möglich ist und 

ob ggf. Maßnahmen wie etwa Aufweitungen erforderlich werden. Diese wären dann 

rechtzeitig vorab mit dem Straßenbauamt abzustimmen. Die geforderte Überprüfung 

hat ergeben, dass die Lieferung der Anlagenteile über das klassifizierte Straßennetz 

möglich ist und es hierfür aller Voraussicht nach keiner baulichen Verstärkung bedarf. 

Sollte das Straßennetz für die Lieferung wider Erwartens doch entsprechend ange-

passt werden müssen, hat die Vorhabenträgerin zugesagt, diese Maßnahmen recht-

zeitig vorab mit dem Straßenbauamt des Landratsamts Hohenlohekreis abzustimmen. 

Sofern durch die Anlieferung der Anlagenteile Schäden an den kreiseigenen Straßen 

entstehen, wird die Vorhabenträgerin diese durch Reparatur oder Schadensregulie-

rung ersetzen. Die notwendige Beweissicherung in Form einer Begutachtung des Ist-

Zustands wurde von der Vorhabenträgerin zusammen mit dem Straßenbauamt des 

Landratsamts Hohenlohekreis bereits durchgeführt. Entsprechend dem Hinweis und 

in Abstimmung mit der Fachbehörde werden überdies neben der Zufahrt zum südli-

chen Tor des Netzbooster-Geländes Schutzplanken (Fahrzeugrückhaltesysteme RPS 

2009) aufgestellt. 

 

Der südlich des künftigen Anlagengeländes verlaufende Fahrradweg zwischen Kupf-

erzell und Kubach wird weder unmittelbar noch mittelbar durch das Vorhaben beein-

trächtigt. Weder ist ein baulicher Eingriff in den Radweg vorgesehen, noch wird dessen 

Freizeit- und Erholungswert durch eine Sichtbeziehung zum Vorhaben geschmälert. 

Aufgrund der bestehenden Gehölzhecke wird die Anlage optisch vom Radweg abge-

schirmt und kann lediglich auf Höhe der K 2368 wahrgenommen werden. Zur Integra-

tion des Netzboosters in die Umgebung wird darüber hinaus auf die Ausführungen zum 

Landschaftsbild im Kapitel „Natur und Landschaft“ verwiesen. 

 

Da von dem Vorhaben weder Landes- noch Bundesstraßen betroffen sind, hat die hö-

here Straßenbaubehörde des Regierungspräsidiums Stuttgart keine Bedenken geäu-

ßert. Das Referat 46.2 des Regierungspräsidiums Stuttgart sieht keine Konflikte die 

das Vorhaben mit Blick auf den Luftverkehr auslösen könnte und hat daher ebenfalls 

keine Bedenken geäußert.  
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Der einwenderseitig vorgetragene Hinweis auf die militärische Tiefflugzone verfängt 

nicht. Grundsätzlich ist Tiefflug in Deutschland an allen Werktagen möglich, weshalb 

diese Tatsache im Rahmen der Abwägungsentscheidung nicht weiter durchschlägt. 

Im Übrigen befindet sich der Netzbooster außerhalb von Hindernisbegrenzungsflä-

chen von Flughäfen. 

 

Weitere verkehrliche Aspekte im Zusammenhang mit dem Netzbooster sind weder 

vorgetragen worden, noch ersichtlich. Zusammenfassend stehen verkehrliche Be-

lange der Verwirklichung des Vorhabens somit nicht entgegen. 

 

 Brandschutz und öffentliche Sicherheit 

 

Das Vorhaben ist bei Beachtung der planerischen Vorgaben und der erlassenen Ne-

benbestimmungen mit den Belangen des Brandschutzes und der öffentlichen Sicher-

heit vereinbar.  

 

3.9.1 Brandschutz 

 

Die Vorhabenträgerin hat im Zuge der Planungen ein umfangreiches Brandschutzkon-

zept erstellen lassen. Im Rahmen der Anhörung hatten die zuständigen Fachbehörden 

die Gelegenheit das Konzept inhaltlich zu prüfen und Stellung dazu zu nehmen. Ins-

besondere aufgrund der Eingaben der für Feuerwehrwesen und vorbeugenden Brand-

schutz zuständigen Stelle des Regierungspräsidiums Stuttgart - Referat 16 - sowie der 

zuständigen Stellen des Landratsamts Hohenlohekreis und der Gemeinde Kupferzell 

wurde das ursprüngliche Brandschutzkonzept präzisiert und finalisiert. Es setzt sich 

inhaltlich detailliert mit den Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz (bau-

lich, anlagentechnisch und organisatorisch) auf Basis der geltenden Gesetze und 

Richtlinien auseinander. 
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Der Gutachter kommt im Brandschutzkonzept zu dem Ergebnis, dass unter Einhaltung 

und Umsetzung der im Konzept enthaltenen Brandschutzmaßnahmen keine brand-

schutztechnischen Bedenken gegen das geplante Vorhaben bestehen. Zu dieser Ein-

schätzung gelangt auch die Planfeststellungsbehörde. Das Brandschutzkonzept ist in 

sich schlüssig und methodisch korrekt. Die dortigen Ausführungen und die daraus ge-

zogenen Rückschlüsse sind nachvollziehbar und nicht zu beanstanden. Die in Verbin-

dung mit dem Brandschutzkonzept beschriebenen und zwingend umzusetzenden 

Brandschutzmaßnahmen gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit. Das haben 

auch die dazu angehörte höhere Brandschutzbehörde des Regierungspräsidiums 

Stuttgart sowie der Kreisbrandmeister des Landratsamts Hohenlohekreis bestätigt. Die 

zuständige Brandschutzdienststelle beurteilt die umzusetzenden Vorkehrungen als 

plausibel und ausreichend. Dem baulichen, anlagentechnischen und organisatori-

schen Brandschutz wird durch die Planung selbst, insbesondere mit Blick auf die vor-

gesehenen Sicherheitsmaßnahmen, ausreichend Rechnung getragen. Die angemes-

sene Ausstattung der freiwilligen Feuerwehr Kupferzell u. a. mit einem Löschfahrzeug 

(LF 20) wurde von der Vorhabenträgerin zugesagt. Dies sowie die vorgesehene Schu-

lung der örtlichen Feuerwehr durch wiederkehrende Objektbegehungen und die Er-

stellung entsprechender Pläne verbessert den abwehrenden Brandschutz vor Ort. Die 

vollumfängliche Umsetzung der im Brandschutzkonzept genannten Maßnahmen, die 

Berücksichtigung der Hinweise und Einhaltung der Vorgaben wurden per Nebenbe-

stimmung zu dieser Entscheidung verbindlich festgesetzt und verpflichten die Vorha-

benträgerin entsprechend. 

 

Die einschlägigen bauordnungsrechtlichen Anforderungen an den Brandschutz wer-

den bei Berücksichtigung des Brandschutzkonzepts erfüllt. Nach § 3 Abs. 1 der Lan-

desbauordnung (LBO) sind bauliche Anlagen, Grundstücke, andere Anlagen und Ein-

richtungen so anzuordnen und zu errichten, dass sie die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen 

nicht bedrohen. Für bauliche Anlagen gelten überdies die allgemeinen Schutzziele des 

Brandschutzes gem. § 15 Abs. 1 LBO. Demgemäß ist der Entstehung eines Brandes 



Planfeststellungsbeschluss Netzbooster Kupferzell  

 

111 
 

sowie der Brandausbreitung vorzubeugen und bei einem Brand die Rettung von Men-

schen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. Die Sicherheit der 

Rettungsmannschaft ist ebenfalls zu berücksichtigen. 

 

Neben den sich aus der Bauordnung des Landes ergebenden Schutzzielen hat die 

Vorhabenträgerin im vorliegenden Fall weitergehende Schutzziele definiert. Zu diesen 

über die allgemeinen Schutzziele des § 3 LBO hinausgehenden Zielen zählt die  

Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit und einer guten Wartungs- und Re-

paraturfähigkeit, die Sicherung der Anlage gegen Großschäden durch interne und ex-

terne Ursachen sowie das Erreichen einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung durch 

eine möglichst weitreichende Risikominimierung. Daraus ergibt sich, dass bei dem 

Vorhaben Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden, die allein auf Basis 

der einschlägigen Rechtsquellen nicht erforderlich wären. Dies ist nicht zu beanstan-

den, da damit ein höheres Maß an Sicherheit gewährleistet wird. Zu diesen zusätzli-

chen Maßnahmen gehört insbesondere die Herstellung einer Feuerwehrumfahrung für 

Batteriespeicher und Betriebsgebäude, die Installation einer Brandmelde- und Alar-

mierungsanlage, einer Hochdrucknebelsprühanlage bzw. Hochdruckwassersprühan-

lage (HDWN) für die Batterie-Cubes nebst entsprechender Notstromversorgung sowie 

die Erstellung eines Feuerwehr-, Flucht- und Rettungsplans. Gesamtsaldierend unter 

Einbeziehung dieser Maßnahmen und unter Berücksichtigung der einschlägigen fach-

lichen Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung sowie der Stellungnahme der For-

schungsstelle für Brandschutztechnik des Karlsruher Instituts für Technologie vom 

10.08.2023 bedarf es keiner zusätzlichen bzw. anderen Sicherheits- und Schutzvor-

kehrungen oder anderweitigen einzelfallspezifischen Anforderungen. 

 

Bei dem Betriebsgebäude sowie den drei begehbaren Transformatorenhäusern der 

Eigenbedarfstransformatoren handelt es sich um Gebäude der Gebäudeklassen III 

bzw. I. Die geplanten Löschwasserrückhaltewannen und Fundamente sind als bauli-

che Anlagen einzustufen. Die Batteriespeicher (Cubes) sowie die Gießharz-Trocken-

transformatoren und Umrichter stellen keine Gebäude im Sinne der Landesbauord-

nung dar, da sie nicht betreten werden können. Es handelt sich dabei auch nicht um 

bauliche Anlagen gem. § 2 Abs. 1 LBO, da sie weder aus Bauprodukten hergestellt 
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werden, noch selbst Bauprodukte darstellen. Die genannten Anlagenkomponenten 

stellen auch allesamt keine Sonderbauten nach § 38 Abs. 2 LBO dar. Hinsichtlich der 

Batteriespeicher gilt dies schon deshalb, weil es sich dabei weder um Gebäude noch 

um bauliche Anlagen handelt. Unabhängig davon wären die in Betracht kommenden 

Tatbestände des § 38 Abs. 2 LBO vorliegend ohnehin nicht erfüllt. Eine erhöhte Brand-

gefahr gem. § 38 Abs. 2 Nr. 9 LBP liegt nicht vor. Mittels der Zertifizierung nach UL 

9540A wurde nachgewiesen, dass ein Übergreifen des Brandes aufgrund konstrukti-

ver Maßnahmen sowohl zwischen einzelnen Batteriezellen als auch zwischen einzel-

nen Batteriemodulen nicht zu erwarten ist. Weiterhin wurde durch entsprechende Ver-

suche nachgewiesen, dass ein Übergreifen des Brandes von einem Cube zum nächs-

ten ebenfalls nicht zu erwarten ist. Basis der Nachweisführung waren Tests ohne den 

Einsatz der im vorliegenden Fall vorgesehenen Aerosol-Löschanlage und Hochdruck-

nebelsprühanlage. Dieses Ergebnis wurde von der Forschungsstelle für Brandschutz-

technik des KIT ebenfalls bestätigt. Aufgrund der nachgewiesen wirksamen konstruk-

tiven Maßnahmen ist auch nicht von einer Gefährdung der Umwelt 

gem. § 38 Abs. 2 Nr. 10 LBO auszugehen. Obgleich die Batteriespeicher keine bauli-

chen Anlagen darstellen, wurden diese aus Gründen der Vollständigkeit im Rahmen 

des Brandschutzkonzepts dennoch beschrieben und bewertet. 

 

Risiken 

 

Das Brandrisiko setzt sich aus der Größe der Wahrscheinlichkeit einer Brandentste-

hung, der Größe und Art der Brandlast, der Zahl gefährdeter Personen sowie der mög-

lichen Schadenshöhe und Folgeschäden zusammen. Das Brandentstehungsrisiko auf 

dem Netzboostergelände ist ausweislich des Brandschutzkonzepts vergleichbar mit 

anderen Anlagen der Energieversorgung und auf ein dem Stand der Technik entspre-

chendes Maß reduziert. Daran ändert auch der Einsatz der Batteriespeicher nichts, da 

von diesen kein erhöhtes Brandentstehungsrisiko ausgeht. Durch die Batterieräume 

im Betriebsgebäude sowie die in den Batteriespeichern eingesetzten Batteriemodule 

ist mit erhöhten Brandlasten zu rechnen. Die Gefahr einer Brandausbreitung ist jedoch 

gemäß dem Brandschutzkonzept als gering einzustufen. Dies ist auch nachvollziehbar 

dargelegt worden: Durch ein frühzeitiges Alarmieren der Feuerwehr und rechtzeitig 
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beginnende Löscharbeiten können Brandereignisse im Allgemeinen auf einen be-

grenzten Bereich reduziert werden. Vorliegend kann die rund um die Uhr besetzte Leit-

stelle der Betreiberin die schnelle Alarmierung der Feuerwehr gewährleisten. Durch 

die Brandmeldeanlage des Betriebsgebäudes und den vorgesehenen Objektschutz 

wird die Leitstelle umgehend über interne oder externe Brandereignisse informiert und 

kann reagieren. Die relevanten Mindestabstände der Allgemeine Ausführungsverord-

nung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen zur Landesbauordnung 

(LBOAVO) von 2,50 m bzw. 5,00 m zwischen den maßgeblichen Anlagenteilen und 

zur Grundstücksgrenze werden eingehalten bzw. sogar deutlich überschritten, was 

das Brandausbreitungsrisiko weiter reduziert. Eine schnelle Brandausbreitung inner-

halb des Betriebsgebäudes ist durch die Gliederung in mindestens drei Brandab-

schnitte je Etage sowie der Vielzahl an größtenteils brandschutztechnisch getrennten 

Einzelräumen nicht zu besorgen. Eine ausreichende Lüftung wird hergestellt, um die 

Bildung einer potentiell explosionsfähigen Atmosphäre zu verhindern, die beiden  

GIS-Räume werden zusätzlich mit Überdruckklappen ausgestattet. Wie bereits oben 

beschrieben, wurde in Tests und Versuchen nachgewiesen, dass das Übergreifen ei-

nes Brandereignisses zwischen einzelnen Batteriemodulen innerhalb der Batteriespei-

cher (Cubes) und zwischen den Cubes selbst nicht zu erwarten ist. Um das verblei-

bende Restrisiko weiter zu minimieren, wird im Falle eines Brandes innerhalb eines 

Cubes automatisch eine Hochdrucksprühnebelanlage aktiviert, die den Innenraum des 

betroffenen Batteriespeichers frühzeitig kühlt und das Erhitzen weiterer Zellen bzw. 

Module reduziert. Gleichzeitig dient sie der Rauchgasniederschlagung. Bei den zum 

Einsatz kommenden Lithium-Ionen-Batterien handelt es sich konkret um Lithium-Ei-

senphosphat-Batterien. Diese sind deutlich reaktionsträger als andere einsatzfähige 

Lithium-Ionen-Batterien und haben dadurch ein wesentlich geringeres Risiko für einen 

sog. Thermal Runaway. Produktseitig sind alle Batteriespeicher überdies klimatisiert 

und mit einem Aerosol-Löschsystem ausgestattet, welches automatisch auslöst und 

der Bekämpfung von Entstehungsbränden an der Elektronik und Verkabelung dient. 

Die oben genannten Tests zeigen auch, dass die Bildung einer explosionsfähigen At-

mosphäre innerhalb der Cubes nicht zu erwarten ist, dennoch sieht das produktseitige 

Schutzkonzept der Speicher Druckentlastungventile im Dachbereich der Cubes vor. 
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Risiken für Flucht und Rettung bestehen ausweislich des Brandschutzkonzepts eben-

falls nicht. Grundsätzlich ist die Anlage unbesetzt und wird ferngesteuert betrieben. Im 

Rahmen von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten kann sich zeitlich begrenzt Per-

sonal auf dem Gelände befinden. Das Betriebsgebäude ist mit Flucht- und Rettungs-

wegen sowie Notausgängen ausgestattet, die maximale Fluchtweglänge liegt bei unter 

20 m. Die nicht begehbaren Batteriespeicher (Cubes) sind im Freien aufgestellt und 

zu SubNestern zusammengefasst. Diese sind durch die Feuerwehrumfahrungen von 

den jeweils anderen SubNestern getrennt, sodass zwischen den Cubes verschiedener 

SubNester ein Mindestabstand von 5 m besteht. Die Transformatorenhäuser der Ei-

genbedarfstransformatoren sind von allen Seiten frei zugänglich und ebenfalls im 

Freien aufgestellt. 

 

Die Risiken für die Feuerwehr bei einem möglichen Lösch- und Rettungseinsatz wer-

den durch entsprechende Maßnahmen minimiert. Die Feuerwehr wird bei einem 

Brandereignis durch den Einsatz der o.g. Brandmeldeanlage frühzeitig informiert und 

erhält eine Zutrittsmöglichkeit zum grundsätzlich abgeschlossenen Gelände. Elektri-

sche Betriebsräume sind jedoch verschlossen und können auch im Brandfall erst nach 

Freischaltung durch Personal des Betreibers betreten werden, um elektrische Gefähr-

dung auszuschließen. Diese Räume werden jeweils entsprechend gekennzeichnet 

und im Feuerwehrplan dargestellt. Durch die räumliche Anordnung der Anlagenkom-

ponenten und dem dadurch gewährleisteten Trennungsabstand von mindestens 5 m 

können alle Löscharbeiten mit ausreichendem Sicherheitsabstand durchgeführt wer-

den. Die eingesetzten Transformatoren sind selbstverlöschend, wodurch eine Brand-

bekämpfung durch die Feuerwehr nicht erforderlich wird. Die Batteriespeicher sind, 

wie oben beschrieben, produktseitig mit einem Aerosol-Löschsystem und zusätzlich 

mit einer Hochdrucksprühnebelanlage ausgestattet, wodurch sich die Cubes intern 

selbst kühlen. Bei einem äußeren Brandereignis kann die Hitzeeinwirkung auf die  

Cubes durch entsprechende Löschmaßnahmen bekämpft werden. Die Hoch-

drucksprühnebelanlage ist für eine Betriebszeit von mindestens vier Stunden ausge-

legt, was der Feuerwehr ausreichend Zeit verschafft, eigene Maßnahmen zu ergreifen. 
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Brandschutz allgemein 

 

Das Betriebsgelände liegt an öffentlichen Verkehrsflächen und ist für Feuerwehr und 

Rettungskräfte über die Kubacher bzw. Künzelsauer Straße gut erreichbar. Eine aus-

reichend dimensionierte Zufahrt bis zu den vier vorgesehenen Bewegungsflächen auf 

dem Anlagengelände ist durch die genehmigte Planung sichergestellt und wird ausge-

schildert. Eine Feuerwehrumfahrung für die Batteriespeicher und das Betriebsge-

bäude ist vorgesehen, wodurch jedes SubNest von mindestens zwei Seiten angefah-

ren werden kann. Zufahrten, Bewegungsflächen und Beschilderungen entsprechen 

den jeweils einschlägigen DIN-Normen. 

 

Die erforderliche Löschwasserversorgung wurde mithilfe des DGVW Arbeitsblatts 

W405 korrekt bestimmt. Sie umfasst eine Löschwassermenge von 300 m³ aufgeteilt in 

zwei Löschwassertanks. Der Tank für die Feuerwehr fasst 200 m³, der Tank für die 

HDWN-Anlage 100 m³. Letzterer wird bei Bedarf automatisch aus dem Leitungsnetz 

nachgespeist. Die Löschwasserentnahmestelle wird in Abstimmung mit dem Kreis-

brandmeister beschildert. Das bei Löscharbeiten anfallende und ggf. verunreinigte 

Löschwasser muss entsprechend der vorhabenträgerseitig definierten Schutzziele zu-

rückgehalten werden. Dies geschieht zum einen durch die als Auffangwannen ausge-

stalteten, flüssigkeitsdichten Bodenplatten der einzelnen SubNester zum anderen 

durch die beiden geplanten unterirdischen Löschwasserrückhaltebauwerke. Diese 

können mit einem Volumen von über 1000 m³ die bevorrateten Löschwassermengen 

einschließlich ggf. erfolgender Nachspeisungen vollständig zurückhalten und haben 

ausreichend Restvolumen, um bei Bedarf zeitgleich anfallendes Niederschlagswasser 

aufzunehmen. Ist das Löschwasser nicht kontaminiert und unbedenklich, kann es mit-

tels Pumpen in das Abwassersystem eingeleitet werden. Per Nebenbestimmung 

wurde der Vorhabenträgerin überdies auferlegt, mit einem geeigneten Unternehmen 

vertraglich zu vereinbaren, dass bei Bedarf jederzeit ein passendes Tankfahrzeug be-

reitgestellt werden kann, um binnen einer Stunde nach Alarmierung verunreinigtes 

Löschwasser abzupumpen und entsprechend dem Stand der Technik zu entsorgen. 
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Baulicher Brandschutz 

 

Dem baulichen Brandschutz wird durch die verpflichtende Einhaltung des Brand-

schutzkonzepts hinreichend Rechnung getragen. 

 

Die erforderlichen Abstandsflächen zwischen den Anlagenkomponenten untereinan-

der und zur Grundstücksgrenze gem. § 5 LBO werden, wie oben bereits dargestellt, 

grundsätzlich eingehalten. Lediglich zwischen den Transformatorenhäusern der Ei-

genbedarfstransformatoren wird der Abstand um etwa 1 m unterschritten. Brandwände 

als Gebäudeabschlusswände sind vorliegend dennoch nicht erforderlich, § 7 LBOAVO 

i. V. m. § 6 Abs. 3 LBO. Die Transformatorenhäuser sind zwar begehbar, dienen aber 

nicht als Aufenthaltsräume und werden ausreichend belüftet. Die jeweils gegenüber-

liegenden Wandflächen sind feuerbeständig, die Trockentransformatoren selbst wei-

sen lediglich eine geringe Brandgefahr auf (Brandklasse F1). Gründe des Brandschut-

zes stehen mithin nicht entgegen. Nachbarschaftliche Belange werden überdies nicht 

erheblich beeinträchtigt. Die innere Abschottung des Betriebsgebäudes in Brandab-

schnitte ist gemäß dem Brandschutzkonzept ebenfalls gewährleistet. Die Überschrei-

tung der Brandabschnittslängen beider GIS-Räume ist vorliegend brandschutztech-

nisch nicht zu beanstanden, da durch die sonstigen Gebäudemerkmale und Parameter 

die Schutzziele (Brand- und Brandausbreitungsvorbeugung, Ermöglichen von Lösch- 

und Rettungsarbeiten, Sicherheit der Rettungsmannschaft) erreicht werden. Dies gilt 

insbesondere deshalb, weil die Brandabschnittsflächen der GIS-Räume die zulässige 

Flächengröße um ein Vielfaches unterschreiten, Flucht- und Rettungswege vorhanden 

sind und deren Länge zum Ausgang bzw. Treppenraum weniger als 20 m beträgt so-

wie sich im Normalbetrieb keine Menschen im Gebäude aufhalten. Etwas Gegenteili-

ges ergibt sich auch aus den Stellungnahmen der zuständigen Fachbehörden nicht. 

Gleiches gilt für die geplante geschossseitig versetzte Anordnung der übrigen hoch-

feuerhemmenden Wände. Dies ist ebenfalls nicht zu beanstanden, da auch diesbe-

züglich vorliegend die Schutzziele erreicht werden. Auch nach Auffassung der höheren 

Brandschutzbehörde bestehen gegen die geplanten Abweichungen aufgrund der im 

Brandschutzkonzept dargestellten und verbindlich umzusetzenden Kompensations-

maßnahmen keine Bedenken. 
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Die tragenden Wände des Betriebsgebäudes sind in Keller und Erdgeschoss feuerbe-

ständig (R90) und entsprechen damit den bauordnungsrechtlichen Vorgaben. Glei-

ches gilt für die Außen- und Innenwände sowie die Decken von Keller und Erdge-

schoss. Dach, Treppen, notwendige Treppenräume, Türen und Ausgänge entspre-

chen ebenfalls den Vorgaben der LBO, LBOAVO und der Verordnung des Ministeri-

ums für Landesentwicklung und Wohnen über den Bau von Betriebsräumen für elekt-

rische Anlagen (EltBauVO) bzw. erfüllen die Schutzziele. Die Türen werden hierzu in 

der Qualität T60RS ausgeführt. Die Flucht- und Rettungswege innerhalb des Betriebs-

gebäudes sind regelkonform ausgestaltet, gekennzeichnet und die Notausgangstüren 

mit entsprechenden Notausgangsverschlüssen versehen. Die lichte Mindestbreite der 

Ausgänge von 0,8 m – 0,9 m und die lichte Mindesthöhe der Türen und Fluchtwege 

von 2,0 m ist ausreichend bemessen. Das Tor der umzäunten Anlage wird so herge-

stellt, dass es bei Anwesenheit von Personen auf dem Gelände jederzeit von innen 

geöffnet werden kann und ein Verlassen der Anlage jederzeit möglich ist. Zusätzliche 

und detailliertere Informationen zum baulichen Brandschutz können dem Brandschutz-

konzept entnommen werden. 

 

Anlagentechnischer Brandschutz 

 

Der im Brandschutzkonzept beschriebene anlagentechnische Brandschutz ist nicht zu 

beanstanden und gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit. 

 

Die Batteriespeicher (Cubes) sind bereits produktseitig mit einer automatischen Brand-

meldezentrale ausgestattet. Darüber hinaus werden die einzelnen Cubes jeweils mit 

zusätzlichen Brandmeldern ausgestattet, die mit der Brandmeldeanlage des Betriebs-

gebäudes verbunden sind und der Auslösung der HDWN-Anlage sowie der rechtzeiti-

gen Alarmierung der Feuerwehr dienen. Die vorgesehene Brandmeldeanlage erfüllt 

dabei alle einschlägigen DIN-Vorgaben und entspricht damit dem aktuellen Stand der 

Technik. 
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Jeder Cube verfügt über ein zweistufiges Löschsystem: Das produktseitig integrierte 

Aerosol-Löschsystem löst im Brandfall automatisch aus und bringt binnen weniger Se-

kunden das Löschmittel vollständig aus um Entstehungsbrände in der Elektrik bzw. 

Elektronik zu bekämpfen und ein Übergreifen auf die Batteriemodule zu verhindern. 

Die zusätzlich geplante HDWN-Anlage wird im Brandfall über die mit dem Betriebsge-

bäude verbundene Brandmeldeanlage ausgelöst und vernebelt das eigens dafür be-

vorratete Löschwasser im inneren des jeweils betroffenen Batteriespeichers. Dadurch 

werden die Batteriezellen und –module ausreichend lange gekühlt, ggf. andere bren-

nende Komponenten gelöscht und entstehende Rauchgase niedergeschlagen. Durch 

die Kühlung wird die per Tests bestätigte geringe Restwahrscheinlichkeit eines sog. 

Thermal Runaway von Zelle zu Zelle bzw. von Modul zu Modul noch weiter reduziert. 

Für die HDWN-Anlage wird eine Notstromversorgung installiert, um auch bei Ausfall 

der Hauptversorgung betriebsbereit zu sein. 

 

Die Rauchableitung innerhalb des Betriebsgebäudes entspricht bei Umsetzung des 

Brandschutzkonzepts den Vorgaben der LBOAVO. Die vorgesehenen Raubablei-

tungsöffnungen werden gekennzeichnet und können von jederzeit zugänglichen Stel-

len im jeweiligen Raum von Hand bedient werden. Rauchableitungsflächen, Zuluftflä-

chen und die Lage der Bedienvorrichtungen sind in den Feuerwehrplänen einzuzeich-

nen. Die Lüftungsanlagen werden den einschlägigen Regelwerken entsprechend aus-

geführt. Die Brandmeldeanlage wird mit einer Sicherheitsstromversorgung ausgebil-

det, um eine zweite unabhängige Stromversorgung zu gewährleisten. Das Betriebsge-

bäude ist mit einer Blitzschutzanlage gemäß den Vorgaben der VDE 0185 auszustat-

ten. Diese muss vom Betreiber der Anlage alle vier Jahre geprüft werden. Die Lei-

tungsanlagen haben gemäß Brandschutzkonzept den einschlägigen Normen und Re-

gelungen (LBO, LAR) zu entsprechen. Insbesondere werden dadurch auf Rettungs-

wegen keine brennbaren Leitungen und Leitungsanlagen installiert, sofern sie nicht 

dem Betrieb des Rettungsweges selbst dienen. Es werden nur zugelassene Schott-

systeme in der brandschutztechnischen Qualität der zu durchdringenden Bauteile ver-

wendet, vorliegend also in der Qualität S 90. Kabelkanäle werden feuerbeständig aus-

geführt. Weitere Details zum anlagentechnischen Brandschutz können dem Brand-

schutzkonzept entnommen werden. 
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Organisatorischer Brandschutz 

 

Entsprechend dem verbindlich umzusetzenden Brandschutzkonzept werden in Ab-

stimmung mit dem Kreisbrandmeister und der örtlichen Feuerwehr DIN-konforme Ob-

jekt- und Feuerwehrpläne erstellt, regelmäßig geprüft und bei Bedarf aktualisiert. Die 

anzufertigenden Flucht- und Rettungspläne werden an geeigneten Stellen angebracht 

und aktuell gehalten, die Anlagen-/Gebäudenutzer werden in regelmäßigen Abstän-

den unterwiesen. Um Vegetationsbränden vorzubeugen, werden die mit Rasen be-

pflanzten Freiflächen regelmäßig gemäht. Die Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, 

die HDWN-Anlage sowie die Anlagen zur Notstromversorgung werden vor der ersten 

Inbetriebnahme, unverzüglich nach einer technischen Änderung der baulichen Anlage 

und ebenso unverzüglich nach einer wesentlichen Änderung der technischen Anlage 

durchgeführt. Die Anlagenbetreiberin hält die sicherheitsrelevanten Anlagen und Pläne 

durch regelmäßige Inspektion, Wartung und Aktualisierung einsatz- und betriebsbe-

reit. Das Revisionspersonal sowie die Feuerwehr vor Ort wird durch geeignete Maß-

nahmen unterwiesen bzw. eingewiesen. Während der Bauzeit werden vorbeugende 

Maßnahmen betrieblicher Art gemäß dem Merkblatt des VdS Schadenverhütung 

„Brandschutz bei Bauarbeiten“ getroffen. Für weitergehende Informationen wird auf 

das Brandschutzkonzept verwiesen.  

 

3.9.2 Störfallverordnung 

 

Die 12. BImSchV (Störfallverordnung) findet bei dem beantragten und genehmigten 

Vorhaben keine Anwendung. Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen der Antragspla-

nung vom TÜV Rheinland ein entsprechendes Gutachten erstellen lassen, welches 

ebenfalls zu dem Ergebnis gelangt, dass die Störfallverordnung vorliegend keine An-

wendung findet. Dieses Gutachten wurde aufgrund geringfügiger Umplanungen im 

Vorfeld der Beantragung des Vorhabens nochmals überprüft, plausibilisiert und das 

Ergebnis bestätigt. Die Planfeststellungsbehörde gelangt ebenfalls zu dieser Einschät-

zung. Das Gutachten und die Plausibilisierung sind methodisch korrekt, das daraus 
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abgeleitete Ergebnis nachvollziehbar. Nichts Anderes ergibt sich aus den Stellungnah-

men der im Rahmen der Anhörung damit befassten einschlägigen Fachbehörden. 

 

Voraussetzung für die Anwendbarkeit der 12. BImSchV wäre, dass der Netzbooster 

Betriebsbereiche aufweist, in denen gefährliche Stoffe i. S. d. Anhang I der  

12. BImSchV oberhalb der in der Verordnung genannten Mengenschwellen vorhanden 

sind. Unter den Begriff des Vorhandenseins fällt neben dem tatsächlichen oder vorge-

sehenen Vorliegen der Stoffe auch das vorhersehbare Anfallen dieser Stoffe bei außer 

Kontrolle geratenen Prozessen in Mengen, die die in Anhang I der 12. BImSchV ge-

nannten Mengenschwellen erreichen oder überschreiten. Dies ist vorliegend nicht der 

Fall. Zwar kann das Elektrolytgemisch der zum Einsatz kommenden Batterien der Ge-

fahrenkategorie P5c „Entzündbare Flüssigkeiten 3“ zugeordnet werden, jedoch wird 

die diesbezügliche Mengenschwelle der Störfallverordnung um ein Vielfaches unter-

schritten. Die tatsächlich vorhandene Gesamtmenge an Elektrolytgemisch innerhalb 

des Netzboosters beträgt etwa 270 Tonnen und unterschreitet damit die Mengen-

schwelle von 5000 Tonnen deutlich. Auch bei außer Kontrolle geratenen Prozessen 

wie dem Überhitzen der Akkumulatoren innerhalb eines Containers oder dem Brand 

eines Containers mit anschließender Bildung von Brandgasen unterschreitet die mög-

licherweise anfallende Menge an Störfallstoffen die jeweiligen Mengenschwellen der 

12. BImSchV deutlich. Dabei werden dem Leitfaden KAS-43 entsprechend auch die 

technisch-baulichen Maßnahmen herangezogen, die vorliegend ein Übergreifen von 

Bränden von Container zu Container wirksam verhindern können. Konkret ist beim 

Überhitzen der Akkumulatoren eines Containers von einer Störfallstoffmenge (Gefah-

renkategorie P5a) von 632 kg bei einer Mengenschwelle von 10.000 kg auszugehen. 

Die ermittelte Menge an toxischen Brandgasen bei einem Containerbrand beträgt für 

die Gefahrenkategorie H1 etwa 162 kg bei einer Mengenschwelle von 5.000 kg und 

für die Gefahrenkategorie H2 ca. 644 kg bzw.1746 kg bei einer Mengenschwelle von 

50.000 kg. Somit liegt bei der genehmigten Netzboosteranlage kein Betriebsbereich 

i. S. d. 12. BImSchV vor und der Anwendungsbereich ist nicht eröffnet. Weitere Details 

können dem Gutachten zur Störfallverordnung (Anlage E.1.9) entnommen werden. 
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Einwendungen und Stellungnahmen 

 

Einwenderseitig wurde vielfach auf erhebliche und unkontrollierbare Brand- und Ex-

plosionsgefahren hingewiesen, die von dem Vorhaben ausgehen sollen. Dieser pau-

schale Einwand verfängt jedoch nicht. Wie oben dargestellt wurde im Rahmen der An-

tragsplanung ein detailliertes und umfangreiches Brandschutzkonzept (BSK) erstellt. 

Dieses beschreibt zahlreiche Maßnahmen um Brandrisiken zu minimieren und im Falle 

eines Brandes die Ausbreitung zu unterbinden. Die höhere Brandschutzbehörde des 

Regierungspräsidiums Stuttgart sowie die zuständige Brandschutzdienststelle (Kreis-

brandmeister des Landratsamts Hohenlohekreis) haben das Brandschutzkonzept ge-

prüft und als plausibel und ausreichend beurteilt. Zu dieser Einschätzung gelangt auch 

die Planfeststellungsbehörde. Die verbindliche Umsetzung der genannten Maßnah-

men wird durch eine entsprechende Nebenbestimmung sichergestellt. Überdies be-

steht bereits produktseitig lediglich ein äußerst geringes Brandentstehungs- und 

Brandausbreitungsrisiko. Dies wurde in den o. g. und auch im Brandschutzkonzept 

dargestellten Tests und Versuchen nachgewiesen. Die Ergebnisse bestätigt auch die 

Forschungsstelle für Brandschutztechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Dem-

zufolge wird durch die Tests ein sehr moderates Brandverhalten sowohl der Batterie-

zellen als auch des Gesamtsystems belegt. Eine Brandausbreitung von Cube zu Cube 

ist auch ohne die vorgesehene Hochdruckwassernebelanlage praktisch ausgeschlos-

sen, auch wenn die Feuerwehr keine abwehrenden Maßnahmen ergreifen sollte. Wie 

oben beschrieben, hat sich die Vorhabenträgerin außerdem für den Einsatz besonders 

reaktionsträger Lithium-Eisenphosphat-Batterien entschieden, um das verbleibende 

Restrisiko weiter zu minimieren. Durch die ständige Belüftung der Cubes mittels Klima-

anlage ist die Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre nicht zu besorgen, den-

noch sind diese bereits produktseitig mit einer Art Überdruckventil (Deflagrations-Pa-

nel) im Dachbereich ausgestattet, deren Funktionsweise und -fähigkeit in Tests (s. o.) 

bestätigt wurde. 

 

Der Einwand der erheblichen Brand- und Explosionsgefahr schlägt auch unter Berück-

sichtigung des mehrfach vorgetragenen Umstands, der Netzbooster sei eine Pilotan-
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lage, nicht durch. Der Pilotcharakter der Anlage besteht in der Anwendung von Batte-

riespeichern zur Höherauslastung der bestehenden Übertragungsnetze und zur Redu-

zierung von Redispatchmaßnahmen. Bei Batteriespeichern selbst handelt es sich hin-

gegen um eine seit Jahren etablierte und weltweit in verschiedensten Größenordnun-

gen angewandte Technologie. Die bloße Bezeichnung des Netzboosters Kupferzell 

als sog. Pilotprojekt oder Pilotanlage ist daher nicht geeignet, um Sicherheitsbedenken 

zu begründen oder an der Zuverlässigkeit der produktseitig vorgesehenen und der im 

Rahmen des Brandschutzkonzepts verbindlich umzusetzenden Schutzmaßnahmen zu 

zweifeln. Der von vielen Einwendern gezogene Vergleich zwischen einem Brandereig-

nis an einer Batteriespeicheranlage in Australien im Jahr 2017 und dem Netzbooster 

Kupferzell ist ebenfalls nicht geeignet, um die Zulässigkeit und brandschutztechnische 

Sicherheit des Netzboosters in Zweifel zu ziehen. Die Anlagen sind weder technisch 

noch in Bezug auf die verwendete Batteriechemie vergleichbar. Maßgeblich für die 

Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit ist das beantragte Vorhaben in seiner konkre-

ten, den Antragsunterlagen zu entnehmenden Ausgestaltung. 

 

Einwenderseitig wurde kritisiert, dass die zum Einsatz kommenden Lithium-Eisen-

phosphat-Batterien aufgrund der wesentlich gleichen Bestandteile im Vergleich zu an-

deren Lithium-Ionen-Batterien brandschutztechnisch keinen Vorteil böten. Dieser Ein-

wand wird zurückgewiesen. Die Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind deutlich reakti-

onsträger als andere einsatzfähige Lithium-Ionen-Batterien. Bei einem möglichen Feh-

lerfall breitet sich ein Brand daher langsamer aus, was ein höheres Maß an Sicherheit 

gewährleistet. Die Batterien und damit auch das Gefährdungspotential sind daher ins-

besondere mit E-Autos nicht vergleichbar, sondern wesentlich unkritischer. Unabhän-

gig davon wurden die Antragsunterlagen inklusive der erstellten Gutachten, Pläne so-

wie dem Brandschutzkonzept im Rahmen der Anhörung den zuständigen Fachbehör-

den vorgelegt. Wie bereits oben dargelegt, erachten auch die höhere Brandschutzbe-

hörde des Regierungspräsidiums sowie der Kreisbrandmeister des Landratsamts Ho-

henlohekreis das Brandschutzkonzept für plausibel und ausreichend. 

 

Anders als in einigen Einwendungen vorgetragen, reicht die geplante Löschwasserbe-

vorratung von 300 m³ aus. Die Menge wurde entsprechend dem DGVW Arbeitsblatt 
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W405 korrekt bestimmt und berücksichtigt die Bedarfe der HDWN-Anlage sowie der 

Feuerwehr. Überdies erfolgt eine automatische Nachspeisung des Löschwasservor-

ratstanks für die HDWN-Anlage. Die Vorhabenträgerin hat außerdem zugesagt, die 

freiwillige Feuerwehr Kupferzell mit einem passenden Löschfahrzeug auszustatten, 

wodurch bei Bedarf noch zusätzliches Löschwasser zur Verfügung steht. Einwender-

seitig wird in diesem Zusammenhang verkannt, dass der Risikobewertung generell die 

Annahme eines singulären Schadensereignisses zugrunde liegt. Wie bereits oben dar-

gestellt, gewährleistet die bauliche und produktseitige Ausgestaltung des Vorhabens 

und die Umsetzung der im Brandschutzkonzept genannten Maßnahmen, dass eine 

Brandentstehung bereits sehr unwahrscheinlich ist, für den Fall eines Brandes aber 

jedenfalls die Brandausbreitung auf mehrere Cubes oder gar weitere SubNester prak-

tisch ausgeschlossen ist. Es ist also, anders als dies die Grundannahme vieler Ein-

wendungen zu sein scheint, nicht von einem Vollbrand der gesamten Anlage auszu-

gehen. 

 

Auch die von der Vorhabenträgerin geplante Löschwasserrückhaltung ist, anders als 

in mehreren Einwendungen kritisiert, nicht zu beanstanden. Sie reicht mit über 

1000 m³ aus, um sowohl die bevorratete Löschwassermenge inklusive Nachspeisun-

gen, als auch gleichzeitig von außen eingebrachtes Löschwasser und mögliches Nie-

derschlagswasser aufzunehmen (s. o.). Bei Bedarf können auch noch weitere  

SubNest-Wannen als Rückhalteraum aktiviert werden. Der Vorhabenträgerin wurde 

außerdem per Nebenbestimmung auferlegt, eine rechtzeitige und fachgerechte Ent-

sorgung ggf. kontaminierten Löschwassers zu gewährleisten. Eine Verunreinigung des 

Grundwassers und damit auch des vor Ort geförderten Trinkwassers ist somit nicht zu 

besorgen. 

 

Die Einwände, die von einer Gefährdung der Bevölkerung und der Umwelt durch im 

Brandfall austretende Brandgase, Dämpfe und sonstiger Giftstoffe ausgehen, sind zu-

rückzuweisen. Das den Antragsunterlagen beigefügte Gutachten zur Störfallverord-

nung (Anlage E.1.9) setzt sich eingehend mit den potentiell entstehenden Rauchgas-

mengen und dem Auftreten sonstiger potentiell gefährlicher Stoffe auseinander. Wie 

bereits oben dargestellt, treten keine solche Stoffe in kritischer Menge auf, weshalb 



Planfeststellungsbeschluss Netzbooster Kupferzell  

 

124 
 

die Störfallverordnung keine Anwendung findet. Damit bestehen auch keine besonde-

ren Anforderungen gemäß BImSchV an den Schutz vor Gefahrenstoffen. Die modulare 

Bauweise der Anlage reduziert die mögliche Menge an Brandgasen zusätzlich. Das 

Austreten von Brandgasen aus den Batteriecontainern auch in kleinerer Menge wird 

durch die im Brandfall automatisch auslösende HDWN-Anlage verhindert. Der ausge-

brachte Wassernebel schlägt die ggf. austretenden Brandgase nieder und wäscht sie 

aus. Das gilt auch für ggf. entstehenden gasförmigen Fluorwasserstoff (in Wasser ge-

löst sog. Flusssäure). Die ausgewaschenen Rauchgase und das ggf. ebenfalls damit 

verunreinigte Löschwasser wird in den wasserdichten Betonwannen der SubNester 

und den Löschwasserrückhaltebauwerken aufgefangen und fachgerecht entsorgt. 

Eine Gefahr für die Bevölkerung, die umliegenden Bauten und Böden und das Grund-

wasser besteht daher auch im Falle eines Brandes nicht. Ein Evakuierungs- und/oder 

Katastrophenschutzplan ist daher nicht zu fordern. Der Hinweis auf Dioxin-Vergiftun-

gen und Asbestfreisetzung kann nicht nachvollzogen werden. Dioxinhaltige Stoffe 

kommen bei dem Vorhaben nicht zum Einsatz. In den Batterien ist auch kein Asbest 

enthalten. 

 

Einwenderseitig wurde vielfach vorgetragen, der Netzbooster stelle, insbesondere am 

gewählten Standort neben dem Umspannwerk, ein Sicherheitsrisiko aufgrund mögli-

cher Angriffe dar. Dieser Einwand verfängt nicht. Es wird bereits nicht ausreichend 

substantiiert vorgetragen, wie dies zu einer Betroffenheit der Einwender führen könnte. 

Soweit die Einwände darauf abzielen, dass es durch einen Angriff zu einem Brand in 

der Anlage kommen könnte, wird auf die obenstehenden Aussagen verwiesen. Die 

dargestellten und umzusetzenden Brandschutzmaßnahmen entfalten ihre Wirksam-

keit unabhängig davon, ob ein Brand durch ein internes Schadensereignis wie etwa 

einen Kurzschluss, ein natürliches Schadensereignis wie z. B. Blitzschlag oder einen 

Angriff von außen z. B. in Form von Brandstiftung ausgelöst wird. Zielt der Einwand 

darauf ab, dass durch einen potentiellen Angriff der Netzbooster und/oder das Um-

spannwerk Schaden nimmt und dadurch die Versorgungssicherheit gefährdet wird, ist 

zu erwidern, dass auch Totalausfälle einzelner Netzkomponenten durch entspre-

chende Redundanzen und andere Maßnahmen kompensiert werden können. Im Übri-
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gen ist darauf hinzuweisen, dass die Vorhabenträgerin eine Risikoanalyse durchge-

führt hat und dem Stand der Technik entsprechende Sicherheitsmaßnahmen umset-

zen wird. So unterliegt der Netzbooster etwa der Verordnung zur Bestimmung Kriti-

scher Infrastrukturen nach dem Bundessicherheitsgesetz (BSI), wodurch die Anforde-

rungen zum Schutz vor Sabotage und Terroranschlägen verpflichtend einzuhalten 

sind. Zur Gewährleistung der IT-Sicherheit wird überdies der IT-Sicherheitskatalog der 

Bundesnetzagentur herangezogen und eingehalten. Es wird abschließend darauf hin-

gewiesen, dass die Netzboosteranlage vollständig umzäunt und so vor Fremdzutritt 

geschützt und entsprechend auch überwacht wird. 

 

Soweit in den Einwendungen die Besorgnis zum Ausdruck gebracht wird, die örtliche 

freiwillige Feuerwehr sei weder in der Lage noch ausreichend ausgestattet, um bei 

einem Brand des Netzboosters ihre Aufgabe zu erfüllen, verfängt dies nicht. Dies gilt 

ebenso für die Besorgnis, die Feuerwehr werde nicht abschätzbaren Risiken ausge-

setzt. Im Brandfall besteht die Hauptaufgabe der Feuerwehr in der Überwachung der 

Oberflächentemperatur der Batteriespeicher mittels Infrarotkamera. Bei äußeren Bran-

dereignissen (z. B. Vegetationsbrand oder bei Brandstiftung) ist die Hitzeeinwirkung 

auf die Batteriespeicher durch Löschmaßnahmen zu bekämpfen. Gleiches gilt, wenn 

die Oberflächentemperatur der Cubes ansteigt oder Rauch austreten sollte. Hierfür 

wird die örtliche Feuerwehr in Kupferzell auf Kosten der Vorhabenträgerin mit der er-

forderlichen technischen Ausrüstung ausgestattet, wozu auch ein passendes Lösch-

fahrzeug zählt. Die Risiken für die Feuerwehr werden, wie oben bereits dargestellt, 

durch verschiedene Maßnahmen minimiert. Die Feuerwehr hat durch Installation eines 

Feuerwehrschlüsseldepots jederzeit eine Zutrittsmöglichkeit zum Gelände. Elektrische 

Betriebsräume bleiben zum Schutz der Feuerwehr jedoch verschlossen und dürfen im 

Brandfall erst nach Freischaltung bzw. Freigabe durch Personal des Betreibers betre-

ten werden. Diese Räume werden vor Ort entsprechend gekennzeichnet und im Feu-

erwehrplan dargestellt. Ein Öffnen der Batteriecontainer durch die Feuerwehr und 

Brandbekämpfungsmaßnahmen im Innenraum sind explizit nicht vorgesehen. Vor In-

betriebnahme und durch wiederkehrende Objektbegehungen sowie Unterweisungen 

wird die zuständige Feuerwehr außerdem durch den Betreiber mit der Anlage und der 
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Vorgehensweise bei einem Brandfall vertraut gemacht. Im Übrigen ist darauf hinzu-

weisen, dass im Vorfeld der Entscheidung mehrere Besprechungen zum Thema 

Brandschutz stattgefunden haben, an denen auch die Vertreter der freiwilligen Feuer-

wehr Kupferzell, der Kreisbrandmeister des Landratsamts Hohenlohekreis und die hö-

here Brandschutzbehörde teilgenommen haben. Aus Sicht dieser Fachbehörden be-

stehen unter Berücksichtigung des Brandschutzkonzepts und bei entsprechender Aus-

stattung der freiwilligen Feuerwehr vor Ort keine brandschutztechnischen Bedenken 

gegen das Vorhaben mehr.  

 

Wie von der Gemeinde Kupferzell gefordert, kommt zum Schutz der Anlage außerdem 

ein sabotagesicherer Stabgitterzaun zum Einsatz. 

 

 Landesplanung und Raumordnung 

 

Das Vorhaben ist mit den Zielen der Landesplanung und Raumordnung vereinbar. 

 

Im Rahmen der Anhörung haben sich sowohl die Raumordnungsbehörde des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart als auch der Regionalverband Heilbronn-Franken zum Vor-

haben geäußert. In beiden Stellungnahmen wird darauf hingewiesen, dass der ge-

plante Netzbooster im nordöstlichen Bereich eines nach Plansatz 3.1.1 (2) Z Regio-

nalplan Heilbronn-Franken 2020 festgelegten Regionalen Grünzugs befindet. Grund-

sätzlich sind diese von Siedlungstätigkeit und anderen funktionswidrigen Nutzungen 

freizuhalten. Da es jedoch im vorliegenden Fall zu einer bloß sehr geringen Über-

schneidung kommt und der regionale Grünzug flächenmäßig nur in kleinem Umfang 

in Anspruch genommen wird, ist eine Ausformung möglich. Überdies handelt es sich 

bei dem Netzbooster um eine standortgebundene, technische Infrastruktur, die für die 

Stabilität des Stromnetzes erforderlich ist und damit letztlich der Allgemeinheit dient. 

Im Ergebnis tragen beide Stellen das Vorhaben unter dem Aspekt Landesplanung und 

Raumordnung mit. Die Planfeststellungsbehörde gelangt ebenfalls zu dieser Einschät-

zung. 
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 Leitungsträger und Versorgungsunternehmen 

 

Im Bereich des planfestgestellten Vorhabens befinden sich Anlagen und Leitungen 

mehrerer Leitungsträger. Den Belangen der betroffenen Leitungsträger wird durch die 

Planung angemessen Rechnung getragen. Bei der Bauausführung werden die vor-

handenen Leitungen beachtet. Die betroffenen Leitungsträger werden soweit erforder-

lich auch im Zuge der Ausführungsplanung beteiligt und deren Hinweise werden be-

achtet. Den Belangen der betroffenen Leitungsträger wird durch die Planung selbst 

und durch die Zusagen der Vorhabenträgerin in hinreichendem Maße entsprochen. 

 

Betroffen sind insbesondere Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland 

GmbH. Den Hinweisen und Anregungen der Telekom Deutschland Technik GmbH hat 

die Vorhabenträgerin durch Zusagen entsprochen. Westlich des Vorhabengebiets ver-

laufen in einer Solotrasse außerdem Telekommunikationskabel der terranets bw 

GmbH. Die Einhaltung der von der terranets bw GmbH mit Stellungnahme vom 

22.05.2023 übersandten technischen Bestimmungen wird von der Vorhabenträgerin 

zugesagt. Auch die Hinweise der 1&1 Versatel Deutschland GmbH finden Beachtung, 

indem die Vorhabenträgerin zusagt, die Richtlinien der Gesellschaft im Rahmen der 

Bauausführung zu beachten. 

 

 Denkmalschutz 

 

Belange der Denkmalpflege sind durch die Planung nicht betroffen. Auf dem Vorha-

bengebiet befinden sich keine archäologischen Denkmäler. 

 

 Arbeitsschutz 

 

Den arbeitsschutzrechtlichen Belangen wird durch Planung selbst und die Aufnahme 

umfangreicher Nebenbestimmungen ausreichend Rechnung getragen. 
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Während der Bauphase sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften und allge-

mein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Gesetze umfas-

send zu beachten und einzuhalten. Die Baustellenverordnung muss entsprechend Be-

rücksichtigung finden. Dies ist in der Planung bereits vorgesehen. 

 

Neben den bestehenden und einschlägigen VDE-Bestimmungen und DGUV-Vor-

schriften findet auch die interne Anweisung für den Netzbetrieb der TransnetBW hin-

sichtlich der Arbeiten an und in der Nähe elektrischer Anlagen Anwendung. Vor Auf-

nahme des Betriebs werden überdies Sicherheitszonen eingerichtet und gekennzeich-

net, innerhalb derer die Arbeiten über Betriebsanweisungen geregelt werden. 

 

Ausführungen zum Arbeitsschutz in Zusammenhang mit den vom Vorhaben ausge-

henden elektromagnetischen Feldimmissionen können dem Kapitel „Immissionen“ 

entnommen werden. Die Umsetzung der im EMF-Gutachten (Anlage E.1.3) genannten 

Schutzmaßnahmen für Beschäftigte wurden der Vorhabenträgerin per Nebenbestim-

mung auferlegt. 

 

Der umzäunte Anlagenbereich des Netzboosters ist nicht als ständiger Arbeitsplatz 

ausgewiesen und wird ausschließlich zu Inspektions- und Wartungszwecken von be-

rechtigtem und entsprechend eingewiesenem Personal begangen. Der Betrieb und die 

Überwachung der Anlage erfolgen ansonsten per Fernsteuerung. 

 

 Private Rechte, insbesondere Eigentum 

 

Die dauerhafte und/oder vorübergehende Inanspruchnahme von Grundeigentum für 

die Realisierung des Vorhabens samt den naturschutzrechtlichen Kompensations-

maßnahmen ist in dem planfestgestellten Umfang mit Art. 14 Abs. 3 S. 1 GG vereinbar. 

 

Bei der Abwägung der von dem Vorhaben berührten Belange im Rahmen einer ho-

heitlichen Planungsentscheidung gehört das unter den Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG 

fallende Eigentum in hervorgehobener Weise zu den abwägungserheblichen Belan-

gen. Die Planfeststellungsbehörde verkennt nicht, dass jede Inanspruchnahme von 
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privaten Grundstücken, seien sie bebaut, landwirtschaftlich genutzt oder natürliche 

Flächen, grundsätzlich einen schwerwiegenden Eingriff für den betroffenen Eigentü-

mer darstellt. Dies gilt auch für die Mieter und Pächter der Grundstücke. Weder das 

Interesse, das ein Eigentümer an der Haltung seiner Eigentumssubstanz hat, noch das 

Interesse der Mieter oder Pächter an der Nutzung der Grundstücke genießt jedoch 

absoluten Schutz. Für das Eigentum oder die Nutzung der Grundstücke gilt insoweit 

nichts Anderes als für andere abwägungsrelevante Belange, d. h. die Belange der be-

troffenen Eigentümer bzw. Pächter können bei der Abwägung im konkreten Fall zu-

gunsten anderer Belange zurückgestellt werden. 

 

Der weit überwiegende Teil der mit der Realisierung des Vorhabens verbundenen dau-

erhaften Flächeninanspruchnahme entfällt auf das Flurstück 84/1 (Gemarkung Feß-

bach). Die Vorhabenträgerin konnte sich dieses Flurstück im Rahmen des freihändigen 

Erwerbs sichern und ist damit selbst Eigentümerin. Gleiches gilt für die Maßnahmen, 

für die das bestehende Umspannwerksgelände in Anspruch genommen wird (Flurstü-

cke 1226, 1243 und 1244/1; Gemarkung Kupferzell), auch hier ist die Vorhabenträgerin 

selbst Eigentümerin. Die dauerhafte Inanspruchnahme von Flächen, die im Eigentum 

Dritter stehen, beschränkt sich auf den öffentlichen Weg (Flurstück 1364; Gemarkung 

Kupferzell), der als Zuwegung von der Kubacher Straße zur Netzbooster-Anlage die-

nen soll, sowie das bislang landwirtschaftlich genutzte Flurstück 1244/2, welches voll-

umfänglich für die beantragte Erweiterung des Umspannwerksgeländes benötigt wird. 

Für die Inanspruchnahme dieses Flurstücks wurde zwischen der Eigentümerin und der 

Vorhabenträgerin ein Gestattungsvertrag in Form eines Grundstücksbenutzungsver-

trags geschlossen. Die Gültigkeit dieser Vereinbarung endet erst mit der im Rahmen 

des angestrebten Flächenkaufs erfolgten Eintragung der Vorhabenträgerin als Eigen-

tümerin. Ein Einwand gegen das Vorhaben wurde von der betroffenen Flächeneigen-

tümerin dementsprechend auch nicht erhoben. 

 

Die vorübergehend in Anspruch zu nehmenden Flächen umfassen den o.g. öffentli-

chen Weg, soweit dieser temporär als Baustraße genutzt wird, sowie das landwirt-

schaftlich genutzte Flurstück 86/1 (Gemarkung Feßbach), welches temporär als 
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Baustelleneinrichtungsfläche und Baumateriallager dient. Über diese bauzeitliche In-

anspruchnahme hat die Vorhabenträgerin bereits im Vorfeld eine privatrechtliche Ver-

einbarung mit der Eigentümerin geschlossen. Die weitere temporär als Baumaterialla-

ger und Baustelleneinrichtungsfläche vorgesehene Fläche befindet sich auf dem Flur-

stück 84/1 (Gemarkung Feßbach) und damit bereits im Eigentum der Vorhabenträge-

rin. 

 

Einwenderseitig wird befürchtet, dass im Umfeld des Netzboosters gelegene Grund-

stücke bzw. Immobilien durch Realisierung des Vorhabens erheblich an Wert verlieren. 

Dieser Einwand ist zurückzuweisen. Es wird bereits nicht substantiiert vorgetragen, 

inwiefern und in welchem Umfang sich das Vorhaben derart auf die umliegende Wohn-

bebauung auswirkt, dass es zu einem Wertverlust kommen könnte. Von der Anlage 

gehen beispielsweise keine nennenswerten Immissionen aus (EMF) oder aber sie wer-

den durch geeignete Schutzmaßnahmen auf ein verträgliches und den gültigen Grenz-

werten entsprechendes Maß reduziert (Schall). Für weitere Details diesbezüglich wird 

auf das Kapitel Immissionen verwiesen. Auch kann eine solche Beeinträchtigung nicht 

durch den Einfluss des Vorhabens auf das Landschaftsbild abgeleitet werden, vgl. er-

gänzend dazu das Kapitel Natur und Landschaft. Selbst wenn der Netzbooster von 

einzelnen Grundstücken aus künftig wahrgenommen werden kann, so stellt eine Än-

derung des Ausblicks von einem Grundstück in aller Regel keinen in die Abwägung 

einzustellenden Belang dar. Eine besondere Werthaltigkeit der umliegenden Grund-

stücke aufgrund einer außergewöhnlichen Lage und damit einhergehenden Aussicht 

kann nicht angenommen werden und wurde auch nicht vorgetragen. Im Übrigen stellt 

die bloße Möglichkeit der Beeinflussung des Verkehrswertes eines Grundstücks in-

folge geltend gemachter faktischer Beeinträchtigungen keinen eigenständigen abwä-

gungserheblichen Belang dar. Ein genereller Schutz vor jedem Wertverlust durch Pla-

nung besteht mithin nicht. Gewisse Einbußen sind als Ausdruck der Sozialbindung 

entschädigungslos hinzunehmen, insbesondere dann, wenn die Planung dem öffentli-

chen Interesse dient. 

 

Abschließend und zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die planerischen Ziele 

bei einer geringeren Eingriffsintensität nicht mehr realisieren ließen. Die dauerhafte 
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und vorübergehende Inanspruchnahme von Fremdeigentum wurde vorliegend auf das 

absolut erforderliche Minimum reduziert. Wo dies möglich war, wurden denkbare Ei-

gentumskonflikte von der Vorhabenträgerin durch privatrechtliche Vereinbarungen im 

Vorfeld gelöst. Sofern noch widerstreitende Interessen privater Grundstückseigentü-

mer verbleiben, haben diese hinter dem Interesse an der Verwirklichung des Vorha-

bens im planfestgestellten Umfang zurückzustehen. 

 

 Öffentliches Baurecht 

 

Das Planvorhaben einschließlich des geplanten Betriebsgebäudes ist unter Beachtung 

der Planvorgaben und der festgesetzten Nebenbestimmungen mit den Belangen des 

öffentlichen Baurechts vereinbar. 

 

Bei der Anlage handelt es sich, wie oben bereits beschrieben, nicht um einen Sonder-

bau nach § 38 Abs. 2 Nr. 9 oder 10 LBO. An Sonderbauten können zur Verwirklichung 

der allgemeinen Anforderungen nach § 3 Abs. 1 LBO (keine Gefährdung der öffentli-

chen Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder der natürlichen 

Lebensgrundlagen) besondere Anforderungen im Einzelfall gestellt werden, etwa im 

Hinblick auf den Brandschutz. Die Regelung ist auf gängige Bauvorhaben zugeschnit-

ten, um ggf. auch abweichende Anforderungen an das Vorhaben stellen zu können. 

Auf diese Weise können über das baurechtliche Standardverfahren hinaus weitere Be-

reich abgedeckt werden. Im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses müssen die 

mit dem Vorhaben verbundenen Konflikte ohnehin gelöst werden. Entsprechend sind 

dem Vorhabenträger etwaige Vorkehrungen aufzuerlegen, die zum Wohl der Allge-

meinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich 

sind (§ 74 Abs. 2 LVwVfG). Dies gilt also völlig unabhängig davon, ob es sich im Sinne 

des Bauordnungsrechts um einen Sonderbau handelt oder nicht. Denn jedenfalls dem 

Zweck der Regelungen wird durch das Vorhaben entsprochen. Maßgeblich ist, ob in-

sofern erhöhte Risiken bestehen, die vom Regelfall einer baulichen Anlage abweichen 

und die nach dem Sinn und Zweck der Regelungen daher vorhabenspezifisch ange-

passte Maßnahmen insbesondere zum Brandschutz erfordern. Vorliegend sieht das 

Vorhaben solche spezifischen Anforderungen vor. In Abstimmung mit den zuständigen 
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Behörden sowie der örtlichen Feuerwehr wurde ein umfassendes und überzeugendes 

Brandschutzkonzept entwickelt (vgl. Anlage B.1.1.12 und Kapitel Brandschutz und öf-

fentliche Sicherheit) Weitere Anordnungen zum Brandschutz sind im Hinblick auf 

§ 38 LBO daher nicht erforderlich. Andere Konfliktebereiche abgesehen von der 

Brandschutzthematik konnten im Sinne von § 74 Abs. 2 LVwVfG vollumfänglich gelöst 

werden. Inwiefern aus § 38 LBO weitere Anforderungen ergeben sollten, erschließt 

sich daher nicht.  

 

Dem Vorschlag der Gemeinde Kupferzell, eine Informationstafel zum Vorhaben aufzu-

stellen, kommt die Vorhabenträgerin durch eine entsprechende Zusage nach. 
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IV. Gesamtabwägung und Zusammenfassung 

 

Das Genehmigungsverfahren wurde von der Planfeststellungsbehörde fair, transpa-

rent und ergebnisoffen geführt. Alle Betroffenen hatten ausreichend Gelegenheit sich 

über die Planung zu informieren und ihre Anregungen, Einwände und Forderungen 

vorzubringen. Die Planfeststellungsbehörde hat bei ihrer Entscheidungsfindung alle 

Stellungnahmen und Einwendungen gebührend berücksichtigt. 

 

Das Vorhaben ist entscheidungsreif. Mit den von der Vorhabenträgerin vorgelegten 

Unterlagen, den eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und 

den Einwendungen der Privatpersonen und der Bürgerinitiative, den Erwiderungen der 

Vorhabenträgerin und den vorgelegten Gutachten bzw. gutachterlichen Ergänzungen 

ist der Sachverhalt soweit aufgeklärt, dass über alle entscheidungserheblichen Fragen 

auf fundierter, zuverlässiger Basis entschieden werden kann. 

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat deshalb in Ausübung seines Planfeststellungs-

ermessens beschlossen, die vorliegenden Planunterlagen mit den genannten Neben-

bestimmungen und Zusagen festzustellen. Die auferlegten Nebenbestimmungen sind 

nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde erforderlich und verhältnismäßig und 

sichern auch die effektive Umsetzung der jeweiligen Schutzbestimmungen. 
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V. Kosten 

 

Für diesen Planfeststellungsbeschluss sind gem. §§ 1, 3, 4 und 5 des Landesgebüh-

rengesetzes (LGebG) Gebühren zu erheben, die die Vorhabenträgerin zu tragen hat. 

Die Höhe der Gebühr wird in einem gesonderten Gebührenbescheid festgesetzt.  

 

Die Beteiligten haben die durch ihre Teilnahme an dem Anhörungsverfahren entstan-

denen Kosten, einschließlich der Aufwendungen für etwaige von ihnen beauftragte 

Rechtsanwälte und Sachverständige, selbst zu tragen. Beim Anhörungsverfahren han-

delt es sich um ein Verwaltungsverfahren, nicht um ein Vorverfahren im Sinne der 

§§ 68 ff. VwGO. Eine Kostenerstattung ist deshalb nicht möglich. 
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C. Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats beim Verwal-

tungsgerichtshof Baden-Württemberg, Postfach 10 32 64, 68032 Mannheim Klage er-

hoben werden. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Vorhabenträger zugestellt. Im Übrigen wird 

der Planfeststellungsbeschluss öffentlich bekanntgegeben, indem er für die Dauer von 

zwei Wochen auf der Internetseite der Planfeststellungsbehörde mit der Rechts-

behelfsbelehrung zugänglich gemacht wird und zusätzlich mit seinem verfügenden Teil 

und der Rechtsbehelfsbelehrung sowie einem Hinweis auf die Zugänglichmachung im 

Internet in örtlichen Tageszeitungen, die in dem Gebiet, auf das sich das Vorhaben 

voraussichtlich auswirken wird, verbreitet sind, bekanntgemacht wird. Nach Ablauf von 

zwei Wochen seit der Zugänglichmachung auf der Internetseite der Planfeststellungs-

behörde gilt der Planfeststellungsbeschluss gegenüber den Betroffenen und demjeni-

gen, der Einwendungen erhoben hat, als bekanntgegeben. 

 

Die Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss hat keine aufschie-

bende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfech-

tungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO 

kann nur innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Planfeststellungsbeschlus-

ses i. S. des voranstehenden Absatzes beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württem-

berg, Postfach 10 32 64, 68032 Mannheim gestellt und begründet werden. 

 

 

 

    

Manuel Hummer     Ulrike Oestmann 
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